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Das INTOSAI Generalsekrelarial arbeilele Memoranda oJ Underslall­

dillg (MoUs) aus, welche nach Region von allen am Peer-Review-Pro­
jekl leilnehmenden ORKB bzw. deren Leilern Ende Seplember 2015 
unterzeichnel wurden. Die insgesaml sieben einheitlich formulienen 
MoUs legen neben Umfang, Zeilrahmen, ZielselZung und administra­
tiven ArrangemenlS der Peer Reviews auch die Aufgaben und Verant­
wortlichkeiten der einzelnen Projeklpartner fest. 

Darüber hinaus konnte die ORKB der Slowakei, ihres Zeichens belraut 
mit dem VorsilZ des INTOSAI-Unterkomilees zu Peer Reviews, dazu 
gewonnen werden, gemeinsam mit der ORKB Norwegen die rur Anfang 
des Jahres 201 7  geplante Evaluierung des Peer-Review-Projekls durch­
zufUhren. 

Der Erfüllung des langfrisligen Projeklgesamtziels liegen sieben Peer­
Review-Berichte zugrunde. Um diese Berichte lermingerecht bis Mitte 
des Jahres 2016 zum Abschluss bringen zu können, nahmen die sie­
ben Peer-Review-Teams bereits im Seplember 20 1 5  ihre Arbeit auf. 
Die Peer Reviews werden gemäß ISSAl 5600 .Peer Review Leilfaden' 
und anderen international anerkannten Normen der externen öffent­
lichen Finanzkontrolle umgesetzt. 

Als Kick-off fUr die Peer Reviews organisiene das Generalsek.retariat 
der INTOSAl im RH einen Vorberei!ungsworkshop fUr die Prüferinnen 
und Prüfer. Neben der gemeinsamen Ausarbeitung des Peer-Review­
Konzepts und eines einheitlichen Fragebogens zum Versand an die 
reviewten ORKB war dieser Workshop für die international zusam­
mengesetzten Peer-Review-Teams auch eine erste Möglichkeit des 
Kennenlemens und Austauschs von grundlegenden Informationen rur 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Zwischen Ende Jänner und Ende Februar 201 6  werden die sieben Teams 
rur einen Zeitraum von jeweils zwei Wochen vor On an den ORKB in 
Albanien, Äthiopien, Bhutan, Ecuador, Trinidad und Tobago, Tune­
sien und Vanuatu Einschau halten. Die flOalen Berichte zu den Peer 
Reviews sollen im dritten bzw. vienen Quanal des Jahres 20 16 den 
reviewten ORKB in der Übersetzung in der jeweiligen Landessprache 
vorgelegl werden. 

Basierend auf den Peer-Review-Berichten werden folglich die weite­
ren Projektergebnisse, der übergreifende Querschnittsbericht (Cross­

cutrillg Report), der Erfahrungsbericht über die DurchfUhrung der Peer 
Reviews (Lessolls-Ieanll Reporr) und der Maßnahmen- und Handlungs­
plan für die internationale Gemeinschaft, erstellt. 
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Die ADA unterstützt Länder in Afrika, Asien, in Südost- und Osteur­
opa sowie der Karibik bei ihrer nachhaltigen Entwicklung. Die INTO­
SAI venreten durch den RH in einer Funktion als Generalsekretariat 
der INTOSAI leistet mit dem Projekt _Peer Reviews zur Unabhängig­
keit- einen we entliehen Beitrag zum KapazitälSaufbau in diesen Regi­
onen, vor allem injenen Ländern, die sich im demokratischen Aufbau­
prozess befmden. Das Projekt erfahrt in der INTOSAI-Gemeinschaft 
breite Zustimmung. Maßgebliche EnlScheidungsträger der I NTO SAI , 
unter anderem die IDI, die ORKB Südafrika als Vorsitzende des Komi­
tees für den Aufbau von Sachkompetenzen (CBC) und die ORKB Slo­
wakei als Vorsitzende des Unterkomitees für Peer Reviews haben die­
ses Projekt ausdrücklich befürwortet und dem Generalsekretariat der 
I NTOSAI ihren Dank für die Durchführung ausgesprochen. 

Ein Projekt wie dieses ist nur durch die Zusammenarbeit starker Part­
nerinnen und Partner zu bewerkstelligen. ADA und INTOSAI bieten mit 
ihrer umfangreichen Expertise, ihrem Know-how im Projektmanage­
ment von Kapazitätsaufbauprojekten und der notwendigen fmanzi­
ellen Unterstützung die ideale Basis dafür, dass alle am Projekt teilneh­
menden ORKB von dieser starken Partnerschaft nachhaltig profilieren 
werden. 

Die primären Begünstigten dieses ProjeklS sind nicht nur die ORKB, 
die mit dem Statusbericht zu ihrer Unabhängigkeit ein wirkungsvolles 
Instrument erhalten werden, sondern auch jene ORKB, deren Mitar­
beiterinnen und Mitarbeiter aktiv in den Peer-Review-Teams durch 
den Austausch von Ideen, Methoden und Erfahrungen neues Wis­
sen und damit einen erheblichen Mehrwert für die gesamte Institu­
tion generieren. 

Auf lange Sicht sollen alle ORKB in den sieben l NTOSAI Regionen aus 
diesem Pilotprojekt .Peer Reviews zur Unabhängigkeit' einen Nutzen 
ziehen können, Gestärkte ORKB wiederum unterstützen und bekräf­
tigen die Arbeit der Parlamente und Regierungen, was im EndefTekt 
der gesamten Zivilbevölkerung zugute kommt. 

Das ADA/INTOSAI Peer-Review-Projekt unter der Federführung des 
RH in seiner Funktion als Generalsekretariat der INTOSAI ist somit ein 
bedeutender Beitrag Österreichs für die internationale Entwicklungs­
zusammenarbeit. 

Bund 2015/18 
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Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung - Stärkung 

von Rechnungshöfen zur Sicherung nachhaltiger 

Entwicklung 

Mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (vornlais _Post-2Ot5 
Entwicklungsagenda-) haben die Vereinten Nationen (VN) anlässlich 
ihres 70. Gipfels Ende September 201 5  eine umfassende globale Ent­
wicklungsstrategie für die nächsten 1 5  Jahre angenommen. Als Kern­
stück beinhaltet die Agenda 2030 insgesamt 1 7  nachhaltige Entwick­
lungsziele, die den Millenniums-Entwicklungszieien nachfolgen und in 
insgesamt 1 69 Unterzide aufgegliedert sind. 

Im Rahmen der Erarbeitung dieser Agenda 2030 hat der RH als INTO­
SAI-Generalsekretariat - auf der Grundlage eines Auftrags des INTO­
SAJ Kongresses in Peking im Jahr 201 3  - erfolgreich die Veranke­
rung der Stärkung der Unabhängigkeit und des Kapazitätsaufbaus für 
Rechnungshöfe als Oberste Rechnungskontrollbehören (ORKß) sowie 
die Verbesserung des öffentlichen Rechnungswesens für die nächsten 
1 5  Jahre umgesetzt. Denn Ziel 1 6  der insgesamt 17 nachhaltigen Ent­
wicklungsziele sieht den Aufbau leistungsfahiger, rechenschaftspnich­
tiger Institutionen auf allen Ebenen vor, wovon auch und insbesondere 
Rechnungshöfe umfasst sind; und das einen integralen Bestandteil der 
Agenda 2030 bildende Abschlussdokument der Konferenz von Addis 
Abeba unterstreicht ausdrücklich die Bedeutung der Stärkung von 
Rechnungshöfen als unabhängige nationale Aufsichtsmechanismen 
sowie der Erhöhung von Transparenz und gleichberechtigter Beteili­
gung am Budgetierungsprozess. 

So ist es in Hinblick auf eine erfolgreiche Umsetzung dieser Entwick­
lungsagenda das Interesse der internationalen Staatengemeinschaft, 
die nachhaltige Entwicklung der öffentlichen Finanzen bestmöglich zu 
sichern. ORKß können zur Nachhaltigkeit der Finanzen einen wesent­
lichen Beitrag leisten, denn sie machen Fehlentwicklungen sichtbar, 
sichern die Rechenschaftspnicht der Verantwortlichen und geben mit 
ihren Empfehlungen konkrete Verbesserungsvorschläge. Der RH trat 
im Jahr 20 1 5 als Generalsekretariat der INTOSAI daher nachdrück­
lich dafür ein, diese bedeutende Rolle von ORKß bei der Sicherste!­
lung nachhaltiger Entwicklung sowie die dafür notwendigen Bedin­
gungen im Rahmen der VN und insbe ondere in Zusammenhang mit 
der Agenda 2030 zu verankern. 

Bereits im Dezember 20 1 4  konnte mit der Annahme einer - nach der 
20 1 1  verabschiedeten Resolution A/66/209 - weiteren Resolution der 
Generalversammlung der VN ein besonders bedeutender Erfolg erzielt 
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werden, an dessen Zustandekommen der RH als Generalsekretariat 
der INTOSAI maßgeblich beteiligt war. In dieser Resolution A/69/228 
rordert die Generalversammlung der VN unter dem Titel .Förderung 
und Unterstützung einer efTIzienten, rechenschartspnichtigen, wirk­
samen und transparenten Verwaltung durch die Stärkung der Obersten 
Rechnungskontrollbehörden- alle Mitgliedstaaten aur, der Unabhän­
gigkeit und dem Kapazitätsaufuau von ORKß owie der Verbesserung 
des öffentlichen Rechnungswesens im Kontext der Post-2Ot5 Entwick­
lungsagenda (nunmehr Agenda 2030) entsprechende Bedeutung beizu­
messen. Konkret beinhaltet die Resolution insbesondere 

- die Anerkennung, dass ORKß ihre Arbeit nur dann objektiv und 
wirksam au üben können, wenn sie unabhängig von den geprür­
ten Stellen und ge chützt gegen Einflüsse von außen sind; 

- die Betonung, dass ORKB eine wichtige Rolle bei der Förderung einer 
effIzienten, rechenschartspflichtigen, wirkungsvollen und transpa­
renten öffentl ichen Verwaltung, welche die Verwirklichung der nati­
onalen und internationalen Entwicklungsziele fOrdert, einnehmen; 

- die Ermutigung der Mitgliedstaaten, die in den Deklarationen von 
Lima über die Leitlinien der Finanzkontrolle aus dem Jahre 1977 
und Mexiko über die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskon­
trollbehörden aus dem Jahr 2007 aurgestellten Grund ätze im Rah­
men ihrer jeweiligen nationalen institutionellen Strukturen umzu­
setzen; 

- die Aufforderung an die Mitgliedstaaten und relevanten Institu­
tionen der VN zur Intensivierung ihrer Zusammenarbeit mit der 
I NTOSAI und zur gebührenden Berücksichtigung der Unabhängig­
keit und des Kapazitätsaufuaus von ORKB sowie der Verbesserung 
des öffentlichen Rechnungswesens im Zusammenhang mit der Post-
201 5  Entwicklungsagenda. 

Mit der Anerkennung der unverziehtbaren Rolle von ORKB und des 
Kapazitätsaufuaus bei der Sicherstellung der Rechenschaft pflicht von 
Regierungen in Bezug aur die Verwendung öffentlicher Mittel stellt 
diese Resolution nicht nur einen weiteren Meilenstein in der Geschichte 
der INTOSAI dar, ondern sie leistet darüber hinaus einen wesentlichen 
Beitrag zur weltweiten Stärkung der externen öffentlichen Finanz­
kontrolle. 

Im Anschluss an diesen wegweisenden Errolg hob Präsident Joser 
Moser anlässlich eines Arbeitstreffens mit dem Generalsekretär der 
VN, Ban Ki-moon, in New York im Jänner 201 5 nachdrücklich die 
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Bedeutung der Unabhängigkeit von und des Kapazitätsaufbaus für 

ORKB sowie der Verbe serung des öffentlichen Rechnungswesens her­

vor. Im Rahmen die es Treffens betonte auch VN-Generalsekretär Ban 

Ki-moon die Wichtigkeit der Arbeit von Rechnungshöfen und der 

nationalen ORKB für die Herstellung von Transparenz und Rechen­

schaftspnicht. Er dankte Generalsekretär Moser fLir das Engagement 

der INTOSAI und sagte ihm volle Unterstützung zu, ORKB durch die 

Agenda 2030 fLir nachhaltige Entwicklung zu stärken. 

Auch das in enger Zusammenarbeit zwischen dem RH als INTOSAI­

Generalsekretariat und der Hauptabteilung der Vereinten ationen für 

wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten (VN OESA) organisierte 

23. VN/INTOSAI-Symposium, das vom 2. bis 4. März 2015 im Vienna 

International Centre stattfand, widmete sich dem Thema "Post-20IS 

Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen: Rolle der ORKB und Mög­

lichkeiten zur Umsetzung nachhaltiger Entwicklung". 

Ziel war es, die Position der ORKB in Bezug auf nachhaltige Entwick­

lung als Leitthema der Post-20lS Entwicklungsagenda der VN unter 

Einbeziehung der Partner zu präzisieren und diese in den weiteren 

Proze s der nunmehrigen Agenda 2030 fLir nachhaltige Entwicklung 

einzubringen. 

Zu diesem Zweck wurden folgende Unterthemen intensiv diskutiert: 

- Welche konkreten Erwartungen haben die unterschiedlichen Stake­

holder wie Parlamente, Bürgerinnen und Bürger, Regierungen, Ent­

wicklungshilfeorganisationen und v.a. auch die Vereinten Nationen 

an ORKB in Bezug auf nachhaltige Entwicklung? 

- Welche Voraussetzungen fLir ORKB mü sen gegeben sein, damit sie 

wirksam an der Sicherstellung nachhaltiger Entwicklung mitwir­

ken können? 

- Welche konkreten Möglichkeiten und welche bereits gelebten Erfah­

rungen bestehen fLir ORKB zur wirksamen Mitwirkung an der Post-

2015 Entwicklungsagenda ? 

Eröffnet wurde das Symposium von Bundespräsident Heinz Fischer, 

der seiner vollen Unterstützung fLir die Forderungen nach einer Stär­

kung der Unabhängigkeit der ORKB im Sinne eines demokratischen 

Bekenntnisses zu Good Governance Ausdruck verlieh. Präsident Josef 

Moser hob die Schlüsselrolle der Rechnungshöfe bei der Gewährlei­

stung, dass öffentliche Ressourcen zum Wohle der Bürger eingesetzt 

werden, hervor. 
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Abschließender Höhepunkt des Symposiums war die Annahme der 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen durch die Teilnehmenden am 

letzten Tag des Symposiums. Diese Schlussfolgerungen bilden als Leit­

linie hinsichtlich der Erwartungen, Voraussetzungen und Möglich­

keiten für die Arbeit von ORKB zur Sicherung nachhaltiger Entwick­

lung eine bedeutende Grundlage für den künftigen Beitrag von ORKB 

im Rahmen der Agenda 2030. Darin wird insbesondere die Sicherung 

der Unabhängigkeit von Rechnungshöfen, die Durchführung von Wirt­

schaftlichkeitsprüfungen durch Rechnungshöfe, der Kapazitätsaufbau 

für Rechnungshöfe sowie die Verbesserung des öffentlichen Rech­

nungswesens empfohlen. 

Im Rahmen des hochrangigen Symposiums des Development Coopera­

tion Forum der VN, das im April 2015 zum Thema _Development Coo­

peration for People and Planet: What will il lake?- in Ineheon, Südko­

rea, stattfand, konnte der RH als Generalsekretariat der INTOSN erneut 

auf die Bedeutung von ORKB rur die Sicherung von Transparenz und 

Reehenschaftspnicht sowie auf ihre essentielle Rolle bei der Umsetzung 

der nunmehrigen Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung nachdrück­

lich hinweisen. Aus diesem Anlass bestätigte VN-Untergeneralsekretär 

Wu Hongbo, dass die VN sich der Bedeutung von Rechenschaftspflicht 

und der wichtigen Rolle der ORKB bewusst seien und diese in den Umset­
zungsprozess der Agenda 2030 aktiv einbeziehen werden. 

Ein weiterer Erfolg hinsichtlich der Stärkung der externen öffentli­

chen Finanzkontrolle konnte im April 2015 erzielt werden. Durch die 

Teilnahme des RH als Generalsckretariat dcr INTOSAI an der 14. Sit­

zung des VN-Expcrtenkomitees fur die öffentliche Verwaltung (CE PA) 

konnte erreicht werden, dass die Resolution, welche der ECOSOC auf 

Vorschlag des CEPA 3m 22. Juli 2015 verabschiedet hat, die wesent­

liche Rolle der ORKB als Kontrollorgane bei der Umsetzung der Agenda 

2030 ausdrücklich anerkannte. Außerdem betonte der ECOSOC. dass 

nationalen Aufsichtsinstitutionen eine wesentliche Rolle bei der Umset­

zung dieser Agenda zukommt, unter anderem durch die Förderung 

von Transparenz und die Überwachung der Verteilung und zweckmä­

ßigen Verwendung öffentlicher Mittel auf allen Ebenen. Schließlich 

ermutigte der ECOSOC die Regierungen auf allen Ebenen, die öffent­

liche Finanzverwaltung durch die Modernisierung von Rechnungsle­

gungsgrundsätzen sowie die Einführung von moderneren Systemen 

der Rechnungsführung zu stärken. Somit gelang es dem RH als Gene­

ralsekretarial der INTOSAI, nicht nur die bedeutende RoHe von ORKB 

bei der Umsetzung der Agenda 2030, sondern darüber hinaus auch 

die Notwendigkeit eines modemen und aussagekräftigen Rechnungs­

wesens international zu verankern. 

Bund 2015/18 
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Ebenso stellte die Teilnahme des INTOSAI-Generalsekretariats am 

Public Service Forum der VN, das im Juni 2015 in Medellin, Kolum­

bien, stattfand, einen bedeutenden Schrill im Bemühen um die Stär­

kung von ORKB und des öffentlichen Rechnungswe en im Sinne der 

nachhaltigen Entwicklung dar. Die Veranstalter des Forums, bei dem 

etwa 800 Expertinnen und Experten der öffentlichen Verwaltung aus 

aller Welt vertreten waren, hoben ausdrücklich die Bedeutung von 

ORKß für eine innovative öffentliche Verwaltung hervor und riefen im 

Abschlussdokument die Regierungen, Zivilge ellschaften und Akteure 

der Privatwirtschaft zur Zusammenarbeit mit ORKB zur Sicherung 

von Transparenz, Rechenschaftspflicht und Professionalität und effek­

tiver Korruptionsbekämpfung bei der Erbringung öffentlicher Dienst­

leistungen auf. 

Anfang Juli 2015 unterstrich INTOSAI-Generalsekretär Josef Moser 

als Vortragender im Rahmen des ECOSOC High Level Political Forum 

in ew York erneut die wichtige Rolle, die ORKB zur Gewährleistung 

von Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Umsetzung der Post-

2015 Entwicklungsagenda einnehmen. In seinem Vortrag betonte er 

insbesondere die Bedeutung der zu diesem Zweck ftir die Tätigkeit der 

ORKB erforderlichen Unabhängigkeit, des Kapazitätsaufbaus sowie der 

Verbesserung des öffentlichen Rechnungswesens und rief die anwe­

senden Staatenvertreter auf, diesen Themen im Rahmen der Post-2015 

entsprechende Bedeutung beizumessen. 

Diese essentielle Bedeutung von ORKB für die Gewährleistung einer 

effektiven und erfolgreichen Entwick.lungsfmanzierung konnte der RH 

als INTOSAJ-Generalsek.retariat anlässlich der dritten Internationalen 

Konferenz zur Enrwicklungsfmanzierung, die vom 13. bis 16. Juli 2015 

in Addis Abeba stattfand, der gesamten internationalen Gemeinschaft 

umfassend aufzeigen. In seinem Vortrag zum TIlema _Risk and Resil­

ience: Financing for development in a volatile and uncertain world­

betonte Präsident Josef Moser als Generalsekretär der INTOSAI wie­

derholt, dass ORKß einen wesentlichen Beitrag für die Gewährleistung 

von Transparenz und Rechenschaftspflicht im Bereich der Entwick­
lungsfmanzierung leisten können - unter der Voraussetzung, dass sie 

stark und unabhängig sind. 

AJs Ergebnis all dieser Bemühungen des RH als INTOSAI-Generalsekre­

tariats konnte erreicht werden, dass das Abschlussdokument der Kon­

ferenz von Addis Abeba ein ausdrückliches Bekenntnis zur Stärkung 

unabhängiger Oberster Rechnungskontrollbehörden enthält, indem es 

die Bedeutung der Stärkung von ORKB als unabhängige nationale Auf­

sichtsmechanismen owie zur Erhöhung von Transparenz und gleich­

berechtigter Beteiligung am Budgetierungsprozess unterstreicht. Diese 
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explizite Anerkennung der Bedeutung von unabhängigen ORKB durch 

die VN stellt einen großen Erfolg für die externe öffentliche Finanzkon­

trolle dar, zumal die ,Addis Abeba Action Agenda" auch einen inte­

gralen Bestandteil der Ende September 2015 angenommenen Agenda 

2030 rur nachhaltige Entwicklung bildet. 

Darüber hinaus bekräftigte die Generalversammlung der VN mit der 

im September 2015 verabschiedeten Resolution 69/327 ein weiteres 

Mal die zentrale Rolle von ORKB sowie der INTOSAI bei der Sicherung 

einer transparenten und rechenschaftspflichtigen Verwaltung. Konkret 

ermutigt diese Resolution alle Mitgliedstaaten und relevanten Instituti­

onen der VN zur Inten ivierung ihrer Zusammenarbeit mit der INTOSAI, 

insbesondere im Bereich des Kapazitätsaufbaus, um mittels gestärkter 

ORKB und der Verbesserung des öffentlichen Rechnungswesens Effizi­

enz, Rechenschaftspnicht, Wirksamkeit und Transparenz sicherzustel­

len und somit eine gute Staats- und Regierungsführung zu fördern. 

Somit konnte der R.H als Generalsekretariat der INrOSAI erreichen, dass 

das Bekenntnis zur Stärkung von ORKB sowie ihre Bedeutung für die 

Umsetzung der Nach.haltigkeilSziele auf der Agenda der internationalen 

Staatengemeinschaft rur die nächsten 15 Jahre stehen wird. 

Mit der Annahme der Agenda 2030 rur nachhaltige Entwicklung wurde 

als nächste Phase die Umsetzung der Agenda und insbesondere der 

nachhaltigen Entwicklungsziele eingeleitet. In dieser Hinsicht hat die 

INTOSAI bereits intensive Vorbereitungen getroffen, um zu gewähr­

leisten, dass die OR.KB ihre bedeutende Rolle im Umsetzungsprozess 

angemessen ausüben können. So wird etwa ,Monitoring und Evalu­

ierung der nachhaltigen Entwicklungsziele im Rahmen der Prüfman­

date der einzelnen ORKB" eine der fünf Prioritäten des sich derzeit in 

Erarbeitung befindlichen nächsten Strategischen Plans der INTOSAI 

sein. Darüber hinaus wird der Beitrag von ORKB zur Agenda 2030 

auch eines der zwei Hauptthemen des nächstjährigen Kongresses der 

INTOSAI (lNCOSAI) sein. 

Auf auf nationaler Ebene hat der RH mit dem Prüfungsschwerpunkt 

,Wirksamkeit des öffentlichen Mitteleinsatzes im Hinblick auf Nach­

haltigkeit und Generationengerechtigkeit' rur das Jahr 2016 seinen 

Schwerpunkt entsprechend der Agenda 2030 gesetzt. 

Bund 2015/18 
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BESON DERER TEIL 

Prüfungen 2015 im Überblick 

Hier fmden Sie einen Überblick über die Berichtsbeiträge, die der RH im 

Jahr 2015 veröffentlicht hat, sowie eine kurze Zusammenfassung der 

wichtigsten Ergebnisse aus den insgesamt 71 Beiträgen in 17 Berichten. 

Bundeskanzleramt (BKA) 

VOf"llnsthbgo 2'01 !li 
Ergebnishaushall 

in Hio. EUR 

Erträge l(),O9 

Aufwendungen - '42." 

Besteht aus den den Untergliederungen: 

10 8undukilnzleramt 

Voranschlag 201S 
Ergebnishaushalt 

in Mio. (UR 

Erträge 1,90 

Aufwendungen - 401,82 

Finanri erungshlluih.llt 

EinzahLunge:n 

Aumhlungtn 

-

10 Bundeskanzleramt 

3l Kun$t und Kultur 

F i nan�ic runglhaushalt 

Einuhlungen 

Alm: .. hlungen 

• etto ..... INd. - :197.13) •• ttoflMllrieru ........ 

lllCunst und Kultur 

Vonnschl .. g UJ1S 
Ergebnish.lushatt rin.jl nzi e TU ngs haushaLt 

in Mio. (UR 

Erträg4!! 6,20 Eillllhlüng4!!n 

Aufw4!!'ndung4!!n - 441,02 Ausuhlung4!!n 
-

Voranschlag 201S 

in Hoio. (UR 

10,27 

- 839.38 

-129.12 

Vonnschbg 2015 

in Mio. [UR 

'.06 

- 397.64 

- 391,57 

Vorulchla51 201S 

in Mio. [UR 

6,20 

- 441,75 

- 415,5-4 
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Planstellen: 1.507 
(davon Kunst und Kultur: 309) 

Der Aufgabenbereich des BKA umfasst u.a.: - Koordination der allgemeinen 
Regierungspolitik 

Prüfungsobligo des RH: 64 Prüfobjekte 

- Informationspolitik der 
Bundesregierung 

- Vertretung der Republik Österreich 
vor dem VfGH, dem VwGH und 
den Verwaltungsgerichten 
sowie internationalen 
Gerichtshöfen 

- Kunst und Kultur 

- Angelegenheiten der staatlichen 
Verfassung 

- Medienangelegenheiten 

- Angelegenheiten des Kultusamtes 

- Angelegenheiten der Archive 

Qutlltn: BMf _ Pt"onalplan, Anlagt IV zum BfG 2015 

R 

H 

Im Berichlszeitraum legte der RH dem Nationalrat zwölf Beiträge aus 

dem Wirkung bereich des BKA vor. 
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Prüfungsergebnisse 

EU-finanzbericht 2012 

Wirkungen rechtlicher und personalwirtschaftlicher 
Maßnahmen auf das Pensionsantrittsalter in 
ausgewählten Ressorts 

Medientransparenz im MuseumsQuartier 

Pensionsrecht der Bediensteten der ÖBB 

Internes Kontrollsystem bei Oirektvergaben in 
ausgewählten Ressorts BMVIT und BMWfW 

Sonderaufgaben des RH nach dem 
Parteiengesetz 2012 

Sonderaufgaben des RH nach den 
Medientransparentgesetzen 

Sonderaufgaben des RH nach dem 
Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz 

landeslehrerpensionen 

GleichstellungszieL GleichsteUungsmaßnahmen und 
Indikatoren im BMJ 

EU-finanzbericht 2013 

Salzburg Hauptbahnhof - Bahnhofsumbau 

Bericht 

Bund 2015/1 

Bund 2015/2 

Bund 2015/3 

Bund 2015/4 

Bund 2015/6 

Bund 2015/10 

Bund 2015/10 

Bund 2015/10 

Bund 2015/12 

Bund 2015/12 

Bund 2015/14 

Bund 2015/16 

EU-Finanzbericht 2012 

Ausschuss Plenum 

16.04.15 

17.12.15 

Österreichs NCllobeitrag an die EU betrug im Jahr 2012 crstmals 

mehr als I Mrd. EUR. Österreich zahlte 2,942 Mrd. EUR an die EU, 

I,B56 Mrd. EUR an EU-Mitteln flossen zuJÜck. Der Saldo betrug somit 

1,086 Mrd. EUR, was einer Erhöhung um 273,34 Mio. EUR bzw. 34 'lb 
im Vergleich zum Jahr 2011 entsprich!. 

Bund 2015/18 

Ursachen für diese Entwicklung waren geplante Erhöhungen der EU­

Einnahmen und nicht geplante Rückgänge bei den Rückflüs en, die 

auf Zahlungsaussetzungen in drei Fonds zUJÜckzuführen waren. 
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Wirkungen rechtlicher und personalwirtschaftlicher 
Maßnahmen auf das Pensionsantrittsalter in 
ausgewählten Ressorts 

R 

H 

Im öffentlichen Dienst nahmen im Jahr 2011 lediglich 1 'lb der Frauen 

und 3 'lb der Männer die Alterspension - das ist der Übertritt in den 

Ruhestand im gesetzlichen Pensionsantrittsalter von 65 Jahren - in 

Anspruch. Keinem der drei überprüften Bundesministerien BMI, BMJ 

und BMASK war es in ausreichendem Maß gelungen, Bedienstete über 

das Mindestpensionsantrittsalter hinaus (ab dem 60. Lebensjahr) in 

Beschäftigung zu halten: Das durchschnittlich höchste Pensionsan­

trittsalter wies im Jahr 2012 das BMASK mit rd. 60 Jahren auf, gefolgt 

vom BMJ mit 59,2 Jahren und dem BMI mit 58,3 Jahren (Exekutive) 

bzw. 58,4 Jahren (Verwaltung). 

Ruhestandsversetzungen wegen Dienstunfahigkeit machten in der Exe­

kutive von BMI (Sicherheitsexekutive) und BMJ (Strafvollzugsexeku­

tive) rund ein Drittel aller Ruhestandsversetzungen aus. Das Durch­

schnittsalter lag dabei in der Sicherheitsexekutive (BMI) zwischen 

50,S Jahren in Vorarlberg und 55,0 Jahren in Kärnten, in der Straf­

vollzugsexekutive (BMJ) bei 53,S Jahren. Der Gehaltsverlust (Entfall 

der Nebengebühren) bei einem Wech el aus dem Exekutivdienst in die 

Verwaltung konterkarierte Anreize, länger erwerbstätig zu bleiben. 

Die Pensionsausgaben betrugen allein im Jahr 2012 rur jene Beamten 

im BMI, BMJ und BMASK, die vor Erreichen des Regelpensionsalters 

in den Ruhestand versetzt wurden, 142,87 Mio. EUR. Dies entsprach 

3,78 'lb der Pensionsausgaben rur Bedienstete der Hoheitsverwaltung des 

Bundes. Die Darstellung der Pensionsaufwendungen war aus Ressort­

sicht intransparent, weil sie nur gesamt und nicht pro Res ort erfolgte. 

Damit fehlten Steuerungsinformalionen. Da Maßnahmen zur Verlänge­

rung der Erwerbstätigkeit den Personalaufwand der RessortS belasteten, 

hatten diese keinen fmanziellen Anreiz, die Bediensteten über das Min­

destpen ionsantrittsalter hinaus in Beschäftigung zu halten. 

In den Personalentwicklungsstrategien der drei überprüften Bun­

desministerien spielte die Verlängerung der Erwerbsdauer nur eine 

Nebenrolle. 

Medientransparenz im MuseumsQuartier 

Angelegenheiten der Medientransparenz waren in der Museums­

Quartier Errichtungs- und Betrieb gesmbH mangelhaft implementiert; 

eine Kontrolle der Meldungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit nach 

"uno ,:ul!>/llS 
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dem Vier-Augen-Prinzip unterblieb. KontrolldefIzite führten im über­

prüften Zeitraum (Juli 2012 bis März 2014) zu unvollständigen und 

unrichtigen Quartalsmeldungen an die KommAustria. Darüber hinaus 

kam es zu Verstößen gegen die Kennzeichnungspfiicht. 

Pensionsrecht der Bediensteten der ÖBB 

Im Zeitraum 2002 bis 2013 belief sich das Pensionsantrittsalter der 

Bundesbahnbeamten - das waren die bis 1995 aufgenommenen defIni­

tiv gestellten Bediensteten der ÖBB - auf durchschnittlich 52,49 Jahre. 

Demgegenüber stieg die frühestmögliche gesetzliche altersbedingte 

Ruhestandsversetzung für Bundesbahnbeamte im gleichen Zeitraum 

von 54,75 Jahren auf 59 Jahre. 

Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter im Betrachtungszeit­

raum 2008 bis 2013 lag bei den krankheitsbedingten Ruhestandsver­

setzungen bei 51,1 Jahren, jenes der organisatorisch bedingten Ruhe­

standsversetzungen (2008 bis 2011) bei 53,7 Jahren und jenes der 

altersbedingte.n Ruhe.standsversetzungen (2008 bis 2013) bei 58,6 Jahren. 

In den Jahren 2012 und 2013 erfolgten über 90 'lI> der Ruhestands­

versetzungen k.rankheitsbedingt, nur weniger als 10 'lI> altersbedingt. 

Aufgrund des überaus hohen Anteils der vorzeitigen Ruhestandsver­

setzungen entwickelten die ÖBB ein Programm einer altersgerechten 

Teilzeit, das ab Juli 2014 Bundesbahnbeamten ab 54 Lebensjahren eine 

reduzierte Wochenarbeitszeit ermöglicht. Dieses Programm soll dazu 

beitragen, die Bediensteten gesund am Arbeitsplatz zu erhalten und 

das durchschnittliche Pensionsantrittsalter zu erhöhen. 

Die im Zeitraum 2004 bis 2011 aufgrund von Organisationsänderungen 

in den ÖBB vorgenommenen 8.552 vorzeitigen Ruhestandsverset­

zungen verursachten dem Bund Mehrausgaben von rd. 843 Mio. EUR 

gegenüber einer altersbedingten Ruhestandsversetzung. Solche vor­
zeitigen RuhestandsverselZungen aufgrund von Organisationsände­

rungen nahmen die ÖBB infolge einer entsprechenden strategischen 

Vorgabe des BMVIT ab 20 12 nicht mehr vor. 

Das Pensionsrecht der Bundesbahnbeamten war im Bundesbahn­

Pensionsgesetz geregelt. Die Systematik der Pensionsberechnung der 

Bundesbahnbeamten mit einer Parallelrechnung von Pensionsrecht 

(Rechtslage 2004 gedeckelt gegenüber der Rechtslage 2003) und dem 

Pensionskonto des Allgemeinen Pensionsgesetzes war gleichartig zu 

jener der Bundesbeamten. Unterschiede bestanden jedoch in einem 

109 

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 13 von 100

www.parlament.gv.at



110 

R 

H 

deutlich geringeren abschlagsfreien Pensionsalter für Bundesbahn­

beamte, im Verzicht auf Abschläge bei vorzeitiger Ruhestandsverset­

zung (Rechtslage 2003) und in einer um sechs Jahre längeren Gewäh­

rung eines Verlustdeckels. Die Umsetzung der Empfehlungen des RH 

- diese Empfehlungen betrafen Abschläge bei vorzeitiger Ruhestands­

versetzung, die Harmonisierung der Geltungsdauer des Verlustdeckels 

sowie die Festsetzung der jährlich steigenden pauschalierten Nebenge­

bührenzulage und des sinkenden Pensionssicherungsbeitrags auf die 

Werte des Jahres 2014 - beinhaltete ein Einsparungspotenzial von ins­

gesamt rd. 920 Mio. EUR im Zeitraum 2015 bis 2050. 

Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben in 
ausgewählten Ressorts BMVIT und BMWFW 

Die überprüften Ressorts BMVIT und BMWFW (bis 31. März 2014 

BMWFJ) beschafften Waren und Dienstleistungen überwiegend mit­

tels Direktvergaben: Der Anteil der Direkrvergaben am gesamten Ver­

gabevolumen der beiden Ministerien (ZentralstelIen ohne nachgeord­

nete Dienststellen) lag pro Jahr bei etwa 10 Mio. EUR im BMVIT bzw. 

1 1  Mio. EUR im Wirtschaftsressort (betreffend die Zentralstelle des 

damaligen BMWFJ, UG 25, J3, 40); das waren 63 % (BMVIT) bzw. 
73 % (Wirtschaflsressort) des Vergabevolumens der Zentralstelle. 

Ein ressortweiter Überblick über das Beschaffungsvolumen bestand 

weder im BMVIT noch im Wirtschaftsressort: Die Ressorts erfassten 

Beschaffungen nicht systematisch und konnten diese daher weder hin­

sichtlich des Volumens und der Anzahl noch hinsichtlich weiterer Kri­

terien, wie etwa der Vergabeart oder Leistungskategorien/Produktgrup­

pen, standardisiert auswerten. Daten für ein Controlling lagen daher 

nicht vor. Auf Basis dieser Datenlage konnten sie auch den Informa­

tionspnichten gegenüber dem Parlament und internationalen Melde­

pOichten nicht in qualitativ angemessener Weise nachkommen. 

Die Vergabeprozesse der beiden Ressorts waren nicht bewusst unter 

Gesichtspunkten des Internen Kontrollsystems (IKS) konzipiert, aller­

dings lagen wesentliche IKS-relevante Elemente, wie Zuständigkeits­

festlegungen sowie Festlegungen zu den Prozessabläufen, vor. 

Vom RH überprüfte EinzeInille zeigten, dass eine wesentliche, die Spar­

samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit potenziell beeinträch­

tigende Schwachstelle bei Direkrvergaben in fehlenden Preisrecherchen 

bzw. der Nicht-Einholung von Vergleichsangeboten lag. 

8und 2015/18 
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Insgesamt gewährleisten Direktvergaben Wettbewerb und Transparenz 
in deutlich geringerem Maß als öffentliche Ausschreibungen. Der Prü­
fung der Preisangemessenheit und der Einholung von Vergleichsan­
geboten wie auch einem adäquaten IKS insgesamt kommt daher bei 
Direkrvergaben besondere Bedeutung zu. 

Das Fehlen eines Gesamtüberblicks über die Beschaffungsvolumina 
und ihre Entwicklung über die Zeit barg ein Risiko. Fehlentwicklungen 
nicht rechtzeitig zu erkennen. 

Sonderaufgaben des RH nach dem Parteiengesetz 201 2 

Die Rolle des RH im Rahmen des Parteienge etzes (PartG) beschränkt 
sich im Wesentlichen auf die Entgegennahme. fomlale Kontrolle und 
VeröfTentlichung von den in den Rechenschaftsberichten enthaltenen 
Informationen über die politischen Parteien in Österreich. Mangels 
Einrichtung entsprechender originärer Einschau- und Prüfungsrechte 
im Bereich der politischen Parteien ist dem RH eine Beurteilung der 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte nicht möglich. 

Die VeröfTentlichung der Rechenschaftsberichte sowie der Befragung -
ergebnisse zu Rechtsgeschäften mit Beteiligungsuntemehmen der Par­
teien lassen eine inhaltliche Kontrolle durch den RH vermuten. eine sol­
che ist jedoch im PartG nicht vorgesehen und daher auch nicht möglich. 

Ein wesentliches Ziel des PartG - umfassende Transparenz hinsichtlich 
der ParteienfInanzierung aller Parteien in Österreich - ist nicht erreicht. 
Nur ein geringer Anteil jener Parteien. die der Rechenschaftspnicht 
gemäß PartG unterliegen. übermittelten einen RechenschaFtsbericht rur 
das Jahr 2013.  Außerdem fehlte die Tran parenz über die Vermögens­
situation der Partei. den tatsächlichen Aufwand rur Wahlwerbungs­
ausgaben sowie die Verwendung der Parteienf<irderung. Weiters waren 
in den Rechenschaftsberichten die Zuordnung der Zahlungen der Par­
teien zu den gesetzlich vorgegebenen Einnahmen- und Ausgabenpo­
sitionen sowie die Darstellung der Spendeneinnahmen uneinheitlich 
und mussten in vielen Fällen richtiggestellt werden. 

Das PartG enthält detaillierte Regelungen über die im Rechenschaft be­
richt auszuweisenden Inhalte. Trotz der vorgelagerten Kontrolle durch 
die Wirtschaftsprüfer enthielten die Rechenschaftsberichte konkrete 
Anhaltspunkte für Unrichtigkeiten und Unvollständigkeiten; der RH 
teilte diese dem unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat mit. 

1 1 1  
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Diese prüfungsfremden Aufgaben nach dem PanG schränken die Wahr­
nehmung der Kernaufgaben des RH - die Durchfuhrung von Geba­
rungsüberprüfungen und seine Beratungstätigkeit - ein. 

Sonderaufgaben des RH nach den 
Medientransparenzgesetzen 

Das Ziel der Medientransparenzgesetze - mehr Transparenz bei Medien­
kooperationen, Werbeaufträge und Förderungen - wird durch Probleme 
bei der Vollständigkeit und Richtigkeit der Meldungen, durch Verstöße 
gegen die Verpflichtung, entgeltliche Werbeeinschaltungen als solche zu 
kennzeichnen, durch Verstöße gegen das Sachlichkeitsgebot sowie gegen 
das sogenannte Hinweis- und Kopfverbot nicht erreicht werden. Auf­
grund der Bagatellgrenze sind ein Drille! bis die Hälfte der Werbeaufträge 
nicht in den von der KommAustria veröffentlichten Listen enthalten. 

Die halbjährliche Aktualisierung der Liste über sämtliche dem RH 
bekannten und seiner Kontrolle unterliegenden Rec.htsträger und deren 
Organe schränkt die Wahrnehmung der Kernaufgaben des RH stark ein. 

Die unterschiedlichen Ansichten der KommAustria, des Bundeskanz­
lers und des RH zur Prüfungszuständigkeit des RH fuhren zu einem 
unklaren Vollzug der Mediemransparenzgesene. Weiters entstehen 
Verwirrung, Mi verständnisse und Verwaltungsmehraufwand bei den 
kontrollunterworfenen Rechtsträgern. 

Sonderaufgaben des RH nach dem 
Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz 

Das mit dem Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz verfolgte Ziel, 
außergewöhnliche Vermögenszuwächse der Mitglieder der Bundesre­
gierung und der Landesregierungen festzustellen und darüber an die 
Präsidenten der jeweiligen allgemeinen Vertretungskörper zu berich­
ten, kann nur ungenügend erreicht werden. 

Mit den derzeitigen ge etzlichen Regelungen sind keine umfassenden 
Offenlegungs- und Meldepflichten vorgesehen: Es fehlt eine Pflicht 
zur Angabe des Werts von Liegenschaften sowie Unternehmen und 
Unternehmensanteilen, Kapitalvermögen und Verbindl ichkeiten sind 
lediglich in einer Gesamtsumme darzustellen und in der Meldung sind 
nicht sämtliche Vermögensbestandteile anzugeben (etwa Kraftfahr­
zeuge, Kunstgegenstände und Sammlungen). 

Bund 2015/18 
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Weiters sind dem Präsidenten des RH keine Möglichkeiten eingeräumt, 
die inhaltliche Richtigkeit oder Vollständigkeit der Meldungen zu prü­
fen. Die Aufgabe des Präsidenten de RH beschränkt sich auf die 
Entgegennahme und den jeweiligen Vergleich der Erklärungen zum 
Vermögensstand der meldepflichtigen Personen. Schließlich ist nicht 
hinreichend defInien, wann im Sinne des ge eLZlichen BegrilTs _außer­
gewöhnlicher Vermögenszuwachs· ein solcher vorliegt. 

Da die Beuneilung eines außergewöhnlichen Vermögenszuwachses 
ausschließlich aufgrund der abgegebenen Meldungen erfolgen kann, 
ist eine verlässliche Aussage über die tatsächlichen Vermögensverhält­
nis e der meldepflichtigen Personen nicht möglich. 

Landeslehrerpensionen 

Unter den begünstigenden Bedingungen der HackJerrcgelung-ALT fan­
den 2008 bis 201 3  rd. 72,9 'lb aller RuhestandsverseLZungen von Lan­
deslehrerbeamten stall. Für die Gebunsjahrgänge bis 1953 lag bei 
Beamten des Bundes, der Länder und der Landeslehrerbeamten gemäß 
der vom BundesgeseLZgeber 2008 verlängenen HackJerregelung-ALT 
noch die Möglichkeit vor, ab Vollendung des 60. Lebensjahres ohne 
Abschläge von der Höhe des Ruhegenusses in den Ruhestand versetzt 
zu werden. Eine dazu vergleichbare Hacklerrcgelung-ALT galt auch 
fiir ASVG-Versichene. Eine AbschäLZung der Ausgaben des Bundes 
fiir die 2008 bis 2013 insgesamt 1 2.440 vorzeitigen Ruhestandsverset­
zungen der Landeslehrerbeamten und Bundeslehrerbeamten nach der 
Hacklerregelung-ALT ergab auf Gesamtpensionsdauer - gegenüber 
einer RuhestandsverseLZung mit dem für die Alterspension erforder­
lichen Pensionsantrittsalter von 65 Jahren - geschäLZte Mehrausga­
ben von über 2 Mrd. EUR (Geldwen 2006: beispielhafter Gehaltsver­
lauf Maturant Verwendungsgruppe A2/2). 

Die überwiegende Inanspruchnahme der HackJerrcgelung-ALT (Ruhe­
standsverseLZung ab dem vollendeten 60. Lebensjahr) ergab in Ver­
bindung mit den krankheitsbedingten Ruhestandsversetzungen ein 
resultierendes durchschnittliches Pensionsantrittsalter der Lande leh­
rerbeamten im Zeitraum 2008 bis 201 3  von lediglich 59,6 Jahren. 
Pensionsantrittsanen mit einem höheren Pensionsalter, beispielsweise 
der Korridor ab dem 62. Lebensjahr oder das gesetzliche Pensionsal­
ter, wurden von den Landeslehrerbeamten hingegen nahezu nicht in 
Anspruch genommen. 

Das durchschnittliche Pensionsantritt alter der Bundeslehrerbeamten 
belief sich im Zeitraum 2008 bis 201 3  aufdurchschnittlich 6 1 ,2 Jahre, 

113 

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 17 von 100

www.parlament.gv.at



114 

R 

H 

weil die Ruhestandsversetzungen der Bundeslehrerbeamten zu 1 6,6 % 
mit dem gesetzlichen Pensionsalter (Allerspension ab 65 Jahre oder 
Regelpensionsalter hier im Übergangszeitraum ab 63 Jahre) und zu 
1 3,3  % mit der Korridorregelung (ab 62 Jahre) erfolgten. 

Durch die hohe Anzahl von Pensionierungen von Landeslehrerbeamten 
stieg die Anzahl dieser Pensionsempfanger von 2008 bis 201 3 in der 
Mehrzahl der Länder um mehr als 20 %. In Folge trat auch eine we ent­
liehe Erhöhung (in den meisten Ländern über 30 %) der Ausgaben für 
die Pensionen der Landeslehrerbeamten ein. 

Die Zahl der aktiven Landeslehrer (Landeslehrerbeamte und Landes­
veruagslehrer) nahm von 2008 bis 201 3  in sechs Ländern ab; die tär­
ksten Reduzierungen erfolgten in Kärnten (- 9,8 %) und in der Stei­
ermark ( - 8,9 %). Zuwächse lagen in Burgenland (4,6 %1. Vorarlberg 
15,3 %) und Wien (4,7 %) bzw. im Bund (2,9 %) vor. 

Bei den Landeslehrerbeamten erhöhte sich die Anzahl der jährlichen 
durchschnittlichen Krankenstandstage von 2008 ( 1 1 ,74) bis 201 3 
( 1 3,87) um 2, 1 3 . Weiters war 201 3  der Durchschnitt der jährlichen 
Krankenstandstage bei den Landeslehrerbeamten mit 1 3,87 nahezu 
doppelt so hoch wie jener der Landesverrragsiehrer mit 7,6 1 .  Die Län­
der boten weder ein Krankenstandsmonitoring noch Unterstützungs­
maßnahmen zur Stärkung und Erhaltung der ArbeilSfahigkeit wäh­
rend der Phase eines bereits länger andauernden Krankenstandes an. 

Gleichstellungsziel, Gleichstellungsmaßnahmen und 
Indikatoren im BMJ 

Das BMJ hatte in den Jahren 201 3 bis 201 5 kein eigenständiges Gleich­
stellungsziel defmiert, sondern den Gleichstellungsaspekt _Berück.sich­
tigung der Lebenssituation weiblicher Insassen im Straf- und Maßnah­
menvollzug" als Teil des allgemeinen Wirkungsziels 5 formuliert. Durch 
die Platzierung des Gleichstellungsaspekts an das Ende der Zielformu­
lierung und durch die mehrgliedrig verschachtelte Formulierung des 
Ziel als Ganzes war die Verständlichkeit beeinträchtigt. Zudem unter­
blieb die entsprechende Konkretisierung des Gleichstellungsaspekts. 

Zu häftlingsbezogenen Merkmalen (z.B. Dauer der Haft, abgeschlossene 
Schulbildung) erhob das BMJ zwar geschleehlSspezifIsche Daten, diese 
wiesen jedoch erhebliche QualitälSmängel auf. Auch beeinträchtigten die 
Fehlbestände bei den sozioökonomischen Daten und das Fehlen steue­
rungsrelevanter Indikatoren (z.B. Ausbildung) die Steuerungsfahigkcit. 
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Die Angabcn zur Wirkungsorientierung - Zielc, Maßnahmen und Indi­
katorcn - mussten nach dcm scit 201 3  geltcnden neuen Haushaltsrecht 
des Bundes sechs Qualitätskritcrien erfullen: Rclevanz, inhaltliche Konsi­
stenz, Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Über­
prüfbarkeit. Der GleichsteIlungsaspekt im Wirkungsziel 5 des BMJ war 
nicht au reichend konsistenl und nicht nachvollziehbar, die Überprüfbar­
keit war eingeschränkt. Die dazugehörige Maßnahmc war nicht inhalt­
lich konsistcnt, die Kriterien der Relevanz und der NachvoUziehbarkeit 
waren nicht ausreichcnd erfiillt. Der zum Gleichstellungsaspekt im Wir­
kungsziel 5 deftnienc Indikator erftillte dic Kritericn dcr Relevanz, der 
inhaltlichen Konsistcnz und Verständlichkeit nicht au reichend und war 
nur teilweise nachvollziehbar. 

In die Entwicklung des den Gleichstellungsaspekt enthaltenden Wir­
kungsziels 5 samt Gleichstellungsmaßnahme waren die unminelbar fiir 
die Um etzung Verantwonlichen - Vollzugsdirektion, Leiter von landes­
gerichtlichen Gefangencnhäuscm mit Abtcilungcn ftir weiblichc Häft­
linge, Leiter der Justizanstalt Schwarzau - nicht eingcbunden. 

EU-Finanzbericht 2013 

Österrcichs Ncttosaldo betrug im Jahr 201 3  1 ,329 Mrd. EUR. Öster­
rcich zahlte 3 , 19 1  Mrd. EUR an die EU und erhielt 1 ,862 Mrd. EUR an 
Rückflüssen. Der durchschnittl ichejährliche Saldo in der Periode 2007 
bis 201 3  belief sich auf 795,67 Mio. EUR. 

Die Au nutzung der Agrar- und Strukturfondsmittel in Österreich in 
der Periode 2007 bi 201 3 lag mit Jahresende 201 3 im Bereich des ELER 
bci 89,5 'Ib, in den bciden Strukturfonds bei 67, I 'Ib (52,9 'Ib im EFRE 
und 85,6 'Ib im ESF). Unler Nutzung dcs Ausflllanzicrungszeitraums 
bi Ende 201 5 wird im Bereich des ELER und des ESF von einer voll­
ständigen Ausschöpfung der Mittel ausgegangen, die Österreich für 
die Pcriode 2007 bis 20 1 3  zugewiesen waren. Eine VOllständige Aus­
chöpfung im Bereich des EFRE ist aus Sicht des RH nicht realistisch. 

Salzburg Hauptbahnhof - Bahnhofsumbau 

Die ÖBB-Infrasrrukrur AG baute dcn Salzburger Hauptbahnhof bei lau­
fendem Betrieb in der geplanten Zeit von Anfang 2009 bis Ende 2014 
um.  Die prognostizienen Gc amtkosten für den Umbau betrugen 
rd. 233,26 Mio. EUR und werdcn somit voraussichtlich die geplanten 
Kosten von rd. 246,70 Mio. EUR (11. Rahmenplan 2008 bis 2013)  um 
rd. 1 3,44 Mio. EUR unterschrciten. Allerdings kam es in Teilbereichen, 
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wie dem Bauauftrag _Salzburg Hauptbahnhof, Bahnhofsumbau, Bauf 
Tie[bau 2 - Brücken-, Unterbau- und Signal-, Femmelde- und Elek­
trobetriebstechnik-Arbeiten (Tiefbau 2)" und der Sanierung der denk­
malgeschützten Stahldächer, zu merklichen Kostenüberschreitungen. 

Bei der Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben durch die ÖBB-Infra­
struktur AG traten Mängel auf. So beachtete die Gesellschaft zu Beginn 
der Planungsarbeiten die Fragen des Denkmalschutzes zu wenig und 
beauftragte den Architekten erst sieben Jahre nach Durchführung des 
Architektenwettbewerbs mit der Umwandlung des Salzburger Haupt­
bahnhofs von einem Kopf- in einen Durchgangsbahnhof. Dcr ursprüng­
lich geplante Baubeginn verschob sich daher von September 1 999 auf 
Februar 2009. Für die erste, später nicht mehr realisierbare, Vorent­
wurfsplanung des Architekten entstand der ÖBB-Infrastruktur AG ein 
verlorener Aufwand von rd. 1 84.000 EUR. 

Die Menge für den Mehrverbrauch Verpressgut vervielfachte sich außer­
gewöhnlich (um das rd. 866-Fache von 5.000 kg auf 4,33 Mio. kg); 
der dafür anerkannte Einheitspreis von 1 ,26 EURfkg war überhöht. 

Die ÖBB-lmmobiJienmanagement GmbH erarbeitete für die Verpach­
tung der Geschäftslokale weder ein schriftliches Vemlarktungskonzept 
noch stellte sie Rentabilitätsbetrachtungen an. 

Bund 2015/18 
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Bund 2 015/18 

Bundesministerium für 

Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) 

VonnschlJlSl 2015 Voranschlag 2015 

Ergtbnfsh,ulhllt f In. "zi tru"g shl u shit t 
in Mio. (UR In Mio. (UR 

Ertrlge 6.6]4.15 Einuhlungtn '.6iJU8 

Aufwendung,n - 20.116,64 Auwhlungtn - 20.127.0 

- 14.202.4IL "tte', .... I si" -- 14.1M.45 

Btsttht aus den den Untergliederungen: 

21 SozIIIt5 und Konsumenttnschutz 

2l Ptns10nsvtnichtrung 

20 Arbeit 

Ergtbnlsh.ushllt 
Yor.nschl.g 2015 

in "'0. EUR 
finlruitrungsh.lushllit 

Ertrigt 6,213,)0 [Inz.nwngtn 

Aufwendungen - 7.1S4.IZ Auu.hlungtn 

.. nw,t* .. - 171.12 1 ".' Iot , .. " .. 

22 Ptnsionsversichtrung 

Ergebnlsh,ushalt 
Voranscht.g 2015 

'" "1o. [UR 
f I ".nz I.ru ngsll.u shalt 

ErtrJgt 312.95 Einzahlungffl 

Aufwendungen - 3,001.82 Ausnhlungen 

.......... - ,  ...... 7 1 1letMIa, 10. I .. .. 

21 Sozbtes und Konsumentenschuu 

Ergebnfsh�ush�tt 

Ertrlge 

Aufw�ndung�n 

.. tIwi ..... 

Vor�nS(hI�g 201S 

in "10. EUR 
f in� nzi. run9sh�ush�lt 

37.90 Einnhtungen 

- 10.6&0,00 Ausuhtungen 

.. 10."'1.101 ..... r "."7' .... 

VOrlinschlJlg 201S 

In Nio. (UR 

6.212,2' 

- 1.1'7.20 

- .... N 

Vor.nlChl.lg 20tS 

In Mlo. EUR 

111,&4 

- 1.ooo.2l 

- '.lN.H 

Vor,"S(h�g 20tS 

in "io. EUR 

37.90 

- 10.610.00 

- 10."'.10 
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Planstellen: 

Der Aufgabenbereich des BMASK 
umfasst u.a.: 

Prüfungsobligo des RH: 69 Prüfobjekte 

1.557 

- Angelegenheiten des Arbeitsrechts, 
soweit sie nicht in den Wirkungsbereich 
des Bundesministeriums für Justiz fallen 

- Angelegenheiten des Arbeitsmarktes 

- Allgemeine Sozialpolitik 

- Angelegenheiten der 
Sozialversicherung einschließlich 
der Arbeitslosenversicherung 
(ohne Krankenversicherung und 
Unfallversicheru ng) 

- Angelegenheiten der allgemeinen und 
der besonderen Fürsorge 

- Pflegevorsorge sowie 
Behinderten-, Versorgungs- und 
Sozialhilleangelegenheiten 

- Angelegenheiten der Konsumentenpolitik 
einschließlich des Konsumentenschutzes; 
Koordination der Konsumentenpolitik 

CueUen: BMF _ Personalplan. Anlage IV zum BFG 2015 

R 

H 

Im Berichtszeitraum legte der RH dem Nationalrat acht Beiträge aus 
dem Wirkungsbereich des BMASK vor, davon eine FoIlow-up-Über­
prüfung. 

Prüfungsergebnisse 

EU-Finanz bericht 2012 

Wirkungen rechtlicher und personalwirtschaftlicher 
Maßnahmen auf das Pensionsantrittsalter in 
ausgewählten Ressorts 

Gemeinsame Prüfung aUer lohnabhängigen 
Abgaben (GPLA); Follow-up-Überprüfung 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Sozialversicherung als 
Anspruchsvoraussetzung 

Gewährung von Ausgleichszulagen in der 
Pensionsversicherung 

Insolvenz-Entgelt-Fonds und IEF-Service GmbH 

EU-Finanzbericht 2013 

Europäischer Sozialfonds (ESF) - Prüfbehörde 
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Bund 2015/1 

Bund 2015/2 

Bund 2015/3 

Bund 2015/8 

Bund 2015/9 

Bund 2015/13 

Bund 2015/14 

Bund 2015/15 

Ausschuss Plenum 

16.04.15 
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Bund 2015/18 

EU-Finanzbericht 2012 

Österreichs Nettobeitrag an die EU betrug im Jahr 201 2 erstmals 
mehr als 1 Mrd. EUR. Österreich zahlte 2,942 Mrd. EUR an die EU, 
1 ,856 Mrd. EUR an EU-Mitteln nossen zurück. Der Saldo betrug somit 
1 ,086 Mrd. EUR, was einer Erhöhung um 273,34 Mio. EUR bzw. 34 'lb 
im Vergleich zum Jahr 201 1  entspricht. 

Ursachen fiir diese Entwicklung waren geplante Erhöhungen der EU­
Einnahmen und nicht geplante Rückgänge bei den Rücknüssen, die 
auf Zahlungsaussetzungen in drei Fonds zurückzufiihren waren. 

Wirkungen rechtlicher und personalwirtschaftlicher 
Maßnahmen auf das Pensionsantrittsalter in  
ausgewählten Ressorts 

Im öffentlichen Dienst nahmen im Jahr 201 1 lediglich 1 'lb der Frauen 
und 3 'lb der Männer die Alterspension - das ist der Übenrin in den 
Ruhestand im gesetzlichen Pensionsantrittsalter von 65 Jahren - in 
Anspruch. Keinem der drei überprüften Bundesministerien BMI, BMJ 
und BMASK war es in ausreichendem Maß gelungen, Bedienstete über 
das Mindestpensionsantrittsalter hinaus (ab dem 60. Lebensjahr) in 
Beschäftigung zu halten: Das durchschnittlich höchste Pensionsan­
trittsalter wies im Jahr 201 2 das BMASK mit rd. 60 Jahren auf, gefolgt 
vom BMJ mit 59,2 Jahren und dem BMI mit 58,3 Jahren (Exekutive) 
bzw. 58,4 Jahren (Verwaltung). 

Ruhestandsversetzungen wegen Dien tunfahigkeit machten in der Exe­
kutive von BMI (Sicherheitsexekutive) und BMJ (Strafvollzugsexeku­
tive) rund ein Drittel aller Ruhestandsversetzungen aus. Das Durch­
schnittsalter lag dabei in der Sicherheitsexekutive (BMI) zwischen 
50,5 Jahren in Vorarlberg und 55,0 Jahren in Kärnten, in der Straf­
vollzugsexekutive (BMJ) bei 53,5 Jahren. Der Gehalt verlust (Entfall 
der Nebengebühren) bei einem Wechsel aus dem Exekutivdienst in die 
Verwaltung konterkariene Anreize, länger erwerbstätig zu bleiben. 

Die Pensionsausgaben betrugen allein im Jahr 201 2  fiir jene Beam­
ten im BMI, BMJ und BMASK, die vor Erreichen des Regelpensi­
onsalters in den Ruhestand versetzt wurden, 1 42,87 Mio. EUR. Dies 
entsprach 3,78 'lb der Pensionsausgaben rur Bedienstete der Hoheits­
verwaltung des Bundes. Die Darstellung der Pensionsaufwendungen 
war aus Ressonsicht intransparent, weil sie nur gesamt und nicht pro 
Resson erfolgte. Damit fehlten Steuerungsinformationen. Da Maß­
nahmen zur Verlängerung der Erwerbstätigkeit den Personalaufwand 
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der Ressorts belasteten, hatten diese keinen fInanziellen Anreiz, die 
Bediensteten über das MindesrpensionsantTirtsalter hinaus in Beschäf­
tigung zu halten. 

In den PersonalentwickJungsstrategien der drei überprü ften Bun­
des ministerien spielte die Verlängerung der Erwerbsdauer nur eine 
Nebenrolle. 

Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben 
(GPLA); Follow-up-Uberprüfung 

Die Krankenversicherungsträger, das BMF und der Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger setzten den überwiegenden 
Teil der nachverfolgten Empfehlungen des RH aus dem Jahr 201 2 zur 
Gemeinsamen Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben (GPLA) zumin­
dest teilweise um. 

Der Aufbau einer einheitlichen und strukturierten gemeinsamen Aus­
und Weiterbildungsschiene trug zur Vereinheitlichung der GPLA-Aus­
bildung bei und schuf die Basis für ein abgestimmtes Fachwissen. 
Demgegenüber unterblieb die Vereinfachung und Harmonisierung der 
für die Bemessung der Lohnabgaben und Sozialversicherungsbeiträge 
geltenden Rechtsvorschriften. Dadurch blieben weit über die GPLA 
hinausgehende, zusätzliche Synergieeffekte ungenützt. 

Zudem waren die für die Kooperation der beteiligten Institutionen 
zentralen Empfehlungen hinsichllieh der Organisationsstrukturen der 
GPLA in der Finanzverwaltung sowie dem eleklronischen Archiv - der 
Austauschplartform für prüfungsrelevante Informationen - noch nicht 
bzw. nur teilweise umgesetzt. Offen war auch noch die an die Finanz­
verwaltung hinsichtlich des Internen Kontrollsystems gerichtete Emp­
fehlung, die Freigabe eigener Erledigungen der Teamexperten auto­
matisationsunterstützt zu unterbinden. 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Sozialversicherung als 
Anspruchsvoraussetzung 

Das österreich ische Sozialversicherungsrecht knüpfte das Bestehen 
eines Krankenversicherungsverhältnisses im Regelfall an das Vorlie­
gen eines Beschäftigungsverhältnisses bzw. einer Pension an. Einige 
Tatbestände normierten jedoch den Wohnsitz bzw. den gewöhnlichen 
Aufenthalt als Anspruchsvoraussetzung. Dies galt in der Krankenver-

Bund 2015/1B  
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Bund 2015/18 

sicherung etwa für die Selbstversicherung und für die Mitversiche­
rung von Angehörigen, fand sich aber auch in anderen Vollzugsbe­
reichen der Sozialversicherungsträger, z.B. bei der Ausgleichszulage 
und beim pnegegeld. 

Die Krankenversicherungsträger interpretierten die rechtlichen Grund­
lagen der Anspruchsvoraussetzungen Wohnsitz bzw. gewöhnlicher 
Aufenthalt unterschiedlich. Die Prüfung dieser Kriterien war dadurch 
erschwert, dass die relevanten Definitionen aus einem anderen Rechts­
bereich Stammten. Die tatsächlich verwendeten Abfragen de Zentra­
len Melderegisters waren nicht aussagekräftig. 

Nicht zuletzt aufgrund der Gebarung überprüfung durch den RH dis­
kutierten die Krankenversicherungsträger, die Vorgehensweise zur Prü­
fung des Wohnsitzes bzw. gewöhnlichen Aufenthalts als Anspruchs­
vorau etzung zu verändern. 

Gewährung von Ausgleichszulagen 
in der Pensionsversicherung 

Die Ausgleichszulage war im Jahr 201 2  mit einem Gebarungsvo­
lumen von rd. I Mrd. EUR die bedeutendste einkommensabhän­
gige Geldleistung im Sozialsystem Österreichs. Trotz zahlreicher 
Änderungen von Rahmenbedingungen - z.B. im Familien- und 
Geschlechterbild, einer zunehmenden Internationalisierung und 
Weiterentwicklungen bei anderen Sozialleistungen wie der Bedarfs­
orientierten Mindestsicherung - fehlte eine Strategie über ihre künf­
tige Weiterentwicklung. 

Während zahlreiche Verfahren reibungslos vollzogen wurden, waren 
bei komplexeren Sachverhalten die Einheitlichkeit der Entscheidungen 
zwischen den Trägem, die Transparenz der Entscheidungen gegen­
über der Partei und eine zeitnahe Entscheidung nicht in allen Fällen 
sichergestellt. 

Wesentliche Elemente der Steuerung - wie z.B. eine Erledigungsstatistik 
und eine klare Ressourcenzuordnung - fehlten. Ein Internes Kontroll­
system im Sinne der sich entwickelnden internationalen Standards lag 
nicht vor, insbesondere fehlten eine Ri ikoorientierung und eine regel­
mäßige Evaluierung der Funktionsfähigkeit der Kontrollen. Eine wirk­
same Prüfung der Vollziehung konnten die Aufsichtsbehärden - auch 
aufgrund der mit einer halben Vollzeitkraft zu gering bemessenen Res­
sourcen - nicht sicherstellen, obwohl der Bund den gesamten Aufwand 
für die Ausgleichszulage trug. 
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Die im Verhältnis zu anderen bedarfsorientierten Geldleistungen 
(Bedarfsorientierte Mindestsicherung, Notstandshilfe, Leistungen nach 
dem Kriegsopferversorgungsgesetz) anders ausgestalteten Regelungen 
- z.B. bei der Einkommensanrechnung - flihrten zu vermehrtem Ver­
walrungsaufwand und schwer nachvollziehbaren Differenzierungen. 

Die wirkungsorientierte Steuerung war im Hinblick auf die unterschied­
lichen Auswirkungen der Ausgleichszulage in wesentlichen Dimen­
sionen (Geschlechterverhältnis, Berufsgruppen, Bezieher inländischer 
und ausländischer Pensionen) noch nicht ausreichend aussagekräftig. 
Die aktuelle Rechtslage wies einige Besonderheiten (z.B. bei Zusam­
mentreffen mehrerer Leistungen, bei Heimaufenthallen, bei schwanken­
den Einkommen und bei der Befreiung von Rezeptgebühren im Zusam­
menhang mit Aufgabepauschalen für landwinschaftliche Betriebe) auf, 
deren sachliche Rechtfertigung zu evaluieren wäre. 

Insolvenz-Entgelt-Fonds und IEF-Service GmbH 

In der Vergangenheit wurden Überschüsse des Insolvenz-Entgelt­
Fonds im Ausmaß von 4 1 4  Mio. EUR in verfassungswidriger Weise 
abgeschöpft. Nach Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftsk.rise reich­
ten in den Jahren 2009 und 2010 die Einnahmen des Fonds nicht 
mehr aus, um den finanziellen Bedarf flir die Insolvenz-Entgelt-Zah­
lungen ohne zusätzliche Kreditaufnahmen zu decken. Eine vom Bun­
desminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) 
angestrebte Erhöhung des Beitragssatzes zur Finanzierung des Fonds 
kam nicht zu Stande. 

Der Ausstieg aus einem Zinsswap und die vorzeitige Tilgung eines 
Darlehens führten zu einem wirtschaftlichen Nachteil für den Fonds 
von rd. 4,24 Mio. EUR bzw. von 7 1 .000 EUR. 

Das BMASK traf gegenüber der Fondsverwalrung keine strategischen 
Vorgaben, um die Eigenrümerinteressen des Bundes durchzusetzen und 
die Fondsverwaltung wirksam zu steuern. 

Die Verkürzung der Erledigungsdauer der Insolvenzentgeltanuäge auf 
drei Monate - das Hauptziel der im Jahr 2001 erfolgten Ausgliede­
rung - wurde erreicht. 

Bund 2015/18 
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Bund 2015/18 

EU-Finanzbericht 2013 

Österreichs Nettosaldo betrug im Jahr 201 3  1 ,329 Mrd. EUR. Öster­
reich zahlte 3 , 19 1  Mrd. EUR an die EU und erhielt 1 ,862 Mrd. EUR an 
Rückflüssen. Der durchschnittlichejährliche Saldo in der Periode 2007 
bis 201 3  belief sich auf 795,67 Mio. EUR. 

Die Ausnutzung der Agrar- und Strukturfondsmittel in Österreich in 
der Periode 2007 bis 201 3 lag mit Jahresende 201 3 im Bereich des ElER 
bei 89,S <lb, in den beiden Strukturfonds bei 67, 1 <lb (52,9 <lb im EFRE 
und 85,6 <lb im ESF). Unter Nutzung des Ausftnanzierungszeitraums 
bis Ende 201 5  wird im Bereich des ElER und des ESF von einer voll­
ständigen Ausschöpfung der Mittel ausgegangen, die Österreich fLir 
die Periode 2007 bis 201 3  zugewiesen waren. Eine vollständige Aus­
schöpfung im Bereich des EFRE ist aus Sicht des RH nicht realistisch. 

Europäischer Sozialfonds (ESF) - Prüfbehörde 

Das BMASK reorganisierte im Jahr 201 1  mit hohem Aufwand die 
Prüfbehörde des Programms .Beschäftigung Österreich 2007-20 1 3· 
(Volumen 2007 bis 201 3 :  rd. I Mrd. EUR, davon rd. 470 Mio. EUR 
aus dem Europäischen Sozial fonds - ESF). Grund daftir war, dass die 
Europäische Kommission im Herbst 2010 schwere Mängel in der Ver­
waltung und Kontrolle des Programms festgestellt hatte - etwa Prü­
fungsrückstände sowie eine ungenügende Überwachung von delegier­
ten Prüfaufgaben - und in der Folge die ESF-Zahlungen fLir ein Jahr 
stoppte. Um einen Programmstillstand und ESF-Mittelverfall zu ver­
meiden, leisteten programmumsetzende Stellen des Bundes und der 
Länder Zwischenfmanzierungen von rd. 70 Mio. EUR aus nationalen 
Budgets. Die Auszahlungen für Zwecke der Prüfbehörde beliefen sich 
im Zeitraum 2009 bis 2014 auf insge amt rd. 5,8 Mio. EUR, davon 
rd. 3 Mio. EUR für Entgelte externer Dienstleister. 

Die Organisation der Prüfbehörde beruhte ab 201 3  de facto zur Gänze 
auf extern zugekauften operativen Prüfungsleistungen, deren Quali­
tät - wegen der Letztverantwortung und Haftung des BMASK fLir die 
ESF-Mittel - durch verwalrungseigenes Personal überwacht wurde. 
Der Wettbewerb der Anbieter bewirkte keine Kostenvorteile fLir das 
BMASK, weil die Tagsätze externer Dienstleister um bis zu 200 <lb 
über jenen vergleichbar qualifizierter Verwaltungsbediensteter lagen. 
Darüber hinaus bestanden fur das BMASK neben hoher Abhängigkeit 
von externem Know-how- und Kapazitätsaufbau auch Kostenrisiken 
sowie die Gefahr eines Verlusts an Steuerungskompetenz. 
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Das BMASK verabsäumte es, die Struktur der ESF-Umsetzung in Öster­
reich - mit 2 1  zwischengeschalteten Stellen und 1 9  nachgeordneten 
bzw. regionalen Einrichtungen sowie externen Dienstleistern - im Hin­
blick auf Kosten und Fehlerrisiken strategisch neu auszurichten. Für 
die Programmperiode 201 4-2020 halle das BMASK punktuell zweck­
mäßige Verbesserungen, z.B. die Anwendung von Pauschalen sowie 
eine Standardisierung der Verfahren und des FornlUlarwesens geplant. 
Die beabsichtigte Einführung von Pauschalen scheiterte vorerst an 
der nicht zeitgerechten Vorbereitung und fehlenden BMAKS-internen 
Abstimmung. Weitere Maßnahmen zur Vereinfachung der ESF-Umset­
zung gerieten u.a. mangels geeigneter Projektorganisation in Verzug. 

Bund 2015/18 
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Bundesministerium tür Bildung und Frauen (BMBF) 

Planstellen: 

Der Aufgabenbereich des BMBF 
umfasst u.a.: 

Vorlnschbg 201S 

Ergebnishlu'Ih.ll Fin.nIluunglh.au.sh .. tt 
in .Mio. EUR 

Ertrillge 146,]5- Einzahlungen 

Aufwendungen - 8.093.3S Auszahlungen 

Netto.,..bnh 

Besteht ilUS den den Untergliederungen: 30 Bildung und Frauen 

44.311 

- Schulwesen einschließlich 
Schulerhaltung, Schulerrichtung und 
Schulauf\assung 

- Angelegenheiten der Pädagogischen 
Hochschulen, der Volksbildung und der 
schulischen Stiftungen und Fonds 

- Angelegenheiten der Gleichstellung der 
frauen auf dem Arbeitsmarkt 

Prüfungsobligo des RH: 21 Prüfobjekte 

Cuellen: BMF _ Personalplan, Anlage IV zum BFG 2015 

VOfilln.uhtag 2:0]!§, 

in ""io. EUR 

lu.aa 

- 7.992.6J 

- 7.'10.10 

Im Berichtszeitraum legte der RH dem Nationalrat acht Beiträge aus 
dem Wirkungsbereich des BMBF vor, davon eine Follow-up-Über­
prüfung. 

Prüfungsergebnisse 

Schulversuche 

Landeslehrerpensionen 

Finanzierung der Landeslehrer; 
Follow-u p-Übe rp rü fung 

Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
Lehrerpersonalverwaltung 

Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
Landesschulräte 

Europäischer Sozialfonds (ESF) - Prüfbehörde 

Alpine Ski WM 2013, Investitionen 

Stiftung Österreichisches Institut für Schul­
und Sportstättenbau einschließlich 
.ÖISS" -Datensysteme Gesellschaft m.b.H 

Bund 2015/18 

Bericht 

Bund 2015/1 

Bund 2015/12 

Bund 2015/12 

Bund 2015/13 

Bund 2015/13 

Bund 2015/15 

Bund 2015/16 

Bund 2015/16 

Ausschuss Plenum 

28.05.15 
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Schulversuche 

Im Schuljahr 201 2/20 1 3  gab e5 5.367 Schulversuche an insgesamt 
2.900 Schulstandorten. Somit randen an rd. 50 'lb aller Schulstand­
orte 15.804) in Österreich Schulvel1iuche statt. 

Schulvel1iuche dienten häufig als El1iatz für fehlende bzw. zu starre 
rechtliche Bestimmungen. Eine erhebliche Anzahl an Schulvel1iuchen 
halte das Erprobungsstadium bereits übel1ichritten und war quasi dau­
erhaft eingerichtet (z.B. alternative Leistungsbeurteilung rd. 50 Jahre, 
Ethik 1 7  Jahre). Schulvel1iuche wurden im überprüften Zeitraum nur 
vereinzelt wis enschaftlich evaluiert und zum Teil ohne vorhergehende 
Evaluation in das Regelschulwesen übernommen. 

Da die Bearbeitung der Schulvel1iuche im BMBF und den Landes­
schulräten bzw. dem Stadtschulrat für Wien nicht einheitlich errolgte, 
hatte das BMBF keinen gesamtharten Überblick über Schulversuche 
und konnte seine Steuerungsfunktion nur mangelhaft wahrnehmen. 

Außerdem hatte das BMBF keine Übel1iicht darüber, wie hoch die Aus­
gaben rur Schulvel1iuche waren. Die5 lag einerseits am Auseinander­
fallen der Aurgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsverantwortung 
im Bereich der POichtschulen und andererseits an der Systematik der 
Ressourcenzuteilung an die Schulen. 

Bei den Schulvel1iuchen bestand erhebliche5 Potenzial zur Reduktion 
des administrativen Aufwands bzw. für Efftzienzsteigerungen. Die frei­
werdenden Ressourcen könnten Für die pädagogische Arbeit und zur 
Untel1itützung bzw. Entlastung der Schulen verwendet werden. 

Landeslehrerpensionen 

Unter den begünstigenden Bedingungen der HackJerregelung-ALT fan­
den 2008 bis 201 3  rd. 72,9 'lb aller Ruhestandsversetzungen von Lan­
de5lehrerbeamten statt. Für die Geburtsjahrgänge bis 1953 lag bei 
Beamten des Bundes, der Länder und der Landeslehrerbeamten gemäß 
der vom Bundesgesetzgeber 2008 verlängerten HackJerregelung-ALT 
noch die Möglichkeit vor, ab Vollendung des 60. Lebensjahres ohne 
Abschläge von der Höhe des Ruhegenusses in den Ruhestand versetzt 
zu werden. Eine dazu vergleichbare HackJerregelung-ALT galt auch 
Für ASVG-Vel1iicherte. Eine Abschätzung der Ausgaben des Bu ndes 
rur die 2008 bis 201 3 insgesamt 1 2.440 vorzeitigen Ruhestandsverset­
zungen der Landeslehrerbeamlen und Bundeslehrerbeamten nach der 
HackJerregelung-AlT ergab auf Gesamtpensionsdauer - gegenüber 
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• 

einer Ruhestandsversetzung mit dem ftir die Alterspension erforder­
lichen Pensionsantrimalter von 65 Jahren - geschätzte Mehrausga­
ben von über 2 Mrd. EUR (Geldwert 2006; beispielhafter Gehaltsver­
lauf Maturant Verwendungsgruppc A2/2). 

Die überwiegende Inanspruchnahme der HackJerregelung-ALT (Ruhe­
standsversetzung ab dem vollendeten GO. Lebensjahr) ergab in Ver­
bindung mit den kranltheitsbedingten Ruhestandsversetzungen ein 
resultierendes durchschnillliches PensionsantritLSalter der Lande leh­
rerbeamten im Zeitraum 2008 bis 201 3  von lediglich 59,6 Jahren. 
Pensionsantrillsarten mit einem höheren Pensionsalter, beispielsweise 
der Korridor ab dem 62. Lebcnsjahr oder das gesetzliche Pcnsionsal­
ter, wurden von den Landeslehrerbeamten hingegen nahezu nicht in 
Anspruch genommen. 

Das durchschnittliche Pensionsantrillsalter der Bundeslehrerbeamten 
belief sich im Zeitraum 2008 bis 2013 auf durchschnittlich 6 1 ,2 Jahre, 
weil die Ruhestandsversetzungen der Bundeslehrerbeamten zu 16,6 'lb 
mit dcm gcsetzlichen Pensionsaltcr (Alterspension ab 65 Jahre oder 
Regelpensionsalter hier im Übergang zeitraum ab 63 Jahre) und zu 
1 3,3 'lb mit der Korridorregelung (ab 62 Jahre) erfolgten. 

Durch die hohe Anzahl von Pensionierungen von Landeslehrerbeamten 
stieg die Anzahl dieser Pensionsempranger von 2008 bis 20 13  in der 
Mehrzahl der Länder um mehr als 20 'lb. ln Folge trat auch eine wesent­
liche Erhöhung (in den meisten Ländern über 30 'lb) der Ausgaben ftir 
die Pensionen der Landeslehrerbeamten ein. 

Die Zahl der aktiven Landeslehrer (Landeslehrerbeamtc und Landes­
vertragslehrer) nahm von 2008 bis 201 3 in sechs Ländern ab; die stär­
ksten Reduzierungen erfolgten in Kärnten (- 9,8 'lb) und in der Stei­
ermark (- 8,9 'lb). Zuwächse lagen in Burgenland (4,6 'lb), Vorarlberg 
(5,3 'lb) und Wien (4,7 'lb) bzw. im Bund (2,9 'lb) vor. 

Bei den Landeslehrerbeamten erhöhte sich die Anzahl der jährlichen 
durchschnittlichen Krankenstandstage von 2008 ( 1 1 ,74) bis 201 3 
( 1 3.87) um 2, 1 3. Weiters war 201 3  der Durchschnitt der jährlichen 
Krankenstandstage bei den Landeslehrerbeamten mit 1 3,87 nahezu 
doppelt so hoch wie jener der Landesvertragslehrer mit 7,6 1 .  Die Län­
der boten weder ein Krankenstandsmonitoring noch Unterstützungs­
maßnahmen zur Stärkung und Erhaltung der Arbeitsrahigkcit wäh­
rend der Phase eines bereits länger andauernden Krankenstandes an. 
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Das BMBF setzte einen Teil der Empfehlungen des RH, die er im Jahr 
20 I 2 zur Finanzierung der Landeslehrer veröffentlicht hatte, um. Da 
sich die grundlegende Struktur im Schulwesen nicht verändert hatte, 
war die Empfehlung zur Konzentration der Aufgaben-, Ausgaben­
und Finanzierungsverantwortung im Bereich der Landeslehrer in einer 
Hand weiterhin offen. Das BMBF setzte Maßnahmen, um die Verwal­
tungsabläufe in Bezug auf die Landeslehrer zu vereinfachen und das 
Landeslehrer-Controlling zu verbessern. 

Zwei Versuche zur Änderung des Kostensatzes bei Überschreitung 
des Stellenplans im Zuge von Novellen der Landeslehrer-Control­
I ingverordnung scheiterten letztlich am Widerstand der Länder. Der 
Rückforderungsanspruch des BMBF aus den Mehrkosten aufgrund der 
Überschreitung der Planstellen im Bereich der allgemein bildenden 
Pnichtschulen hätte sich im Schuljahr 201 3/20 14  bei Heranziehung 
der vom RH empfohlenen durchschnittlichen tatsächlichen Besol­
dungskosten um rd. 29 Mio. EUR bzw. rur den überprüften Zeitraum 
um insgesamt rd. 1 2 1  Mio. EUR erhöht. 

Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
Lehrerpersonalverwaltung 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung (Mai bis Juni 2014) waren in Ober­
österreich in Summe 20 Behörden und in Tirol (ohne Übertragung der 
Diensthoheit über die Landeslehrer) 2 1  Behörden (ohne Schulleiter) mit 
den Agenden der Bundes- und Landeslehrer befasst. Daneben nah­
men auch das BMBF und weitere Institutionen (z.B. Bundesrechenzen­
trum GmbH) Aufgaben bei der Lehrerpersonalverwaltung wahr. Die 
Ausgestaltung der Zuständigkeiten - insbesondere im Bereich der Ver­
waltung des Landeslehrerpersonals - mit umfa enden gebietskörper­
schaftsübergreifenden Verschränkungen stand einem efftzienten Ver­
waltungshandeln entgegen. 

Die unterschiedliche Aufgabenerfüllung der einzelnen Organisati­
onseinheiten führte zu Kostenunterschieden: Im Jahr 20 1 3  entfielen 
auf einen Bundeslehrer Verwalrungsaufwendungen (ohne Overhead) 
in Höhe von rd. 247 EUR (Oberösterreich) bzw. rd. 206 EUR (TiroJ). 
Die entsprechenden Aufwendungen rur einen Landeslehrer betrugen 
rd. 2 1 5  EUR (Oberösterreich) bzw. rd. 237 EUR (Tirol). 
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Der Venrag zwischen dem Bund und dem Land Oberösterreich (aus 
1971 )  über den Mehraufwand aus der Übenragung der Diensthoheit 
über die Landeslehrer war intransparent und entsprach möglicherweise 
nicht mehr den tatsächlichen Verhältnissen. 

Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
Landesschu lräte 

Die Ausgestaltung der Behördenstruktur der Landesschulräte war ein­
ziganig im Verwaltungssystem des Bundes. Die politi ehe Doppel pitze 
Präsident (Landeshauptmann) und Amtsflihrender Präsident hatte einen 
starken Landeseinnuss zur Folge. Der in den ftinf einwohnerstärksten 
Ländern (also auch in Oberösterreich) verfassungsrechtlich vorgese­
hene Vizepräsident des Landesschulrats hatte lediglich das Recht auf 
Akteneinsicht und Beratung. 

Das Kollegium (Bestellung der stimmberechtigten Mitgl ieder nach dem 
Stärkeverhältnis der politischen Paneien im Landtag) beschloss den 
Geschäftsveneilungsplan des Landesschulrats, erstanete gereihte Dreier­
vorschläge fli r  die Bestellung des Landesschulratsdirektors, die Schul­
aufsicht und schulische Leitungsfunktionen. Es hatte damit maßgeb­
lichen Einnuss auf den Landesschulrat sowie auf Führungspositionen 
im Schulbereich. 

Diejahrzehntelang geübte Beschäftigung von Verwaltungsbedieosteten 
der Länder (auch der Statutarstädte) - im Landesschulrat für Ober­
österreich unter anderem in Führungsfunktionen - flihne zu dienst­
und besoldungsrechtlichen Problemen. 

Die Länder gewährten seit Jahrzehnten an (Bundes-)Bedienstete der 
Landes chulräte verschiedene regelmäßige Vergütungen und Zula­
gen auf Basis von Landesregierungsbeschlüssen ( 20 1) :  Oberösterreich 
rd. 1 70.000 EUR, Tirol rd. 58.000 EUR). 

Europäischer Sozialfonds (ESF) - Prüfbehörde 

Das BMASK reorganisiene im Jahr 2011  mit hohem Aufwand die 
Prüfbehörde de Programms .Beschäftigung Österreich 2007-201)· 
[Volumen 2007 bis 201 ) :  rd. I Mrd. EUR, davon rd. 470 Mio. EUR 
aus dem Europäischen Sozial fonds - ESF). Grund daflir war, dass die 
Europäi ehe Kommission im Herb t 2010 chwere Mängel in der Ver­
waltung und Kontrolle des Programms festgestellt hatte - etwa Prü­
fungsrückstände sowie eine ungenügende Überwachung von delegier-
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ten Prüfaufgaben - und in der Folge die ESF-Zahlungen für ein Jahr 
stoppte. Um einen Programmstillstand und ESF-Mittelverfall zu ver­
meiden, leisteten programmumsetzende Stellen des Bundes und der 
Länder Zwischen finanzierungen von rd. 70 Mio. EUR aus nationalen 
Budgets. Die Auszahlungen für Zwecke der Prülbehörde beliefen sich 
im Zeitraum 2009 bis 2014 auf insgesamt rd. 5,8 Mio. EUR, davon 
rd. 3 Mio. EUR für Entgelte externer Dienstleister. 

Die Organisation der Prülbehörde beruhte ab 2013 de facto zur Gänze 
auf extern zugekauften operativen Prüfungsleistungen, deren Quali­
tät - wegen der Letztverantwortung und Haftung des BMASK für die 
ESF-Mittel - durch verwaltungseigenes Personal überwacht wurde. 
Der Wettbewerb der Anbieter bewirkte keine Kostenvorteile für das 
BMASK, weil die Tagsätze externer Dienstleister um bis zu 200 !lb 

über jenen vergleichbar qualifIzierter Verwaltungsbediensteter lagen. 
Darüber hinaus bestanden für das BMASK neben ho her Abhängigk.eit 
von externem Know-how- und Kapazitätsaulbau auch Kostenrisiken 
sowie die Gefahr eines Verlusts an Steuerungskompetenz. 

Das BMASK verabsäumte es, die Struktur der ESF-Umsetzung in Öster­
reich - mit 2 1  zwischengeschalteten Stellen und 19  nachgeordneten 
bzw. regionalen Einrichtungen sowie externen Dienstleistern - im Hin­
blick auf Kosten und Fehlerrisiken strategisch neu auszurichten. Für 
die Programmperiode 2014-2020 hatte das BMASK punktuell zweck­
mäßige Verbesserungen, z.B. die Anwendung von Pauschalen sowie 
eine Standardisierung der Verfahren und des Forrnularwesens geplant. 
Die beabsichtigte Einführung von Pauschalen scheiterte vorerst an 
der nicht zeitgerechten Vorbereitung und fehlenden BMAKS-internen 
Abstimmung. Weitere Maßnahmen zur Vereinfachung der ESF-Umset­
zung gerieten u.a. mangels geeigneter Projektorganisation in Verzug. 

ALpine Ski WM 2013,  Investitionen 

Keiner der Beteiligten an der Vorbereitung und Durchführung der 
42. FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaft in Schladming 201 J - insbeson­
dere das Land Steiermark, als der mit 1 52,85 Mio. EUR bedeutendste 
Finanzmittelgeber - hatte einen Gesamtüberblick über die dafür inves­
tierten Mittel von insgesamt 4 1 5,78 Mio. EUR, davon 247,75 Mio. EUR 
von der öffentlichen Hand. 

Das Land Steiermark und das BMLVS richteten kein angemessenes 
Projektmanagement für die Ausrichtung der Alpinen Ski Weltmeis­
terschaft (Sk.i WM 2013 )  ein. Sieben Gremien zur Organisation und 
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Koordination agienen in  vielen Bereichen unabhängig voneinander, 
der Gesamtüberblick und die Gesamtkoordination fehlten. 

Das land Steiermark und das BMlVS beschlossen ihre Förderungen 
betreffend die unmittelbar fUr die Ausrichtung der Ski WM 201 3  not­
wendige Infrastruktur auf Basis der mangelhart dokumentienen Beur­
teilung der WM-Relevanz durch den ÖSV-Bauausschuss. Weder waren 
diese Förderungsentscheidungen nachvollziehbar noch lag ihnen eine 
vollständige Überprüfung der Notwendigkeit, der Zweckmäßigkeit und 
der Win chaftlichkeit zugrunde. 

Da land Steiermark und das BMLVS f<irdenen auch Projekte, obwohl 
sie nicht Bestandteil der Bewerbung fUr die Ski WM 201 3  waren, oder 
Projekte, fUr die der Veranstalter - der österreich ische Skiverband -
ein Entgelt vom Internationalen Skiverband erhielt. 

Hinsichtlich der nachhaltigen touri tischen Wirkung der in die 
Ski WM 201 3  investienen öffentlichen Finanzmittel ließ sich noch 
kein eindeutiger Trend erkennen. 

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen Ge ellschart m.b.H. wickelte die Bau­
vorhaben Talstation und Servicedeck fUr das _Zielstadion- - das spon­
liehe Zentrum der Ski WM 201 3 - angesichts der Bauvolumina in der 
zur Verfügung stehenden Zeit rechtzeitig für die Vorbereitungen zur 
Ski WM 201 3  ab. Die Wahrnehmung ihrer Bauherrnaufgaben zeigte 
in den Bereichen Projektorganisation, Maßnahmen zum Anti-Claim­
management und zur Korruptionsprävention, Kostenplanung sowie 
Vergabe und Abrechnung der leistungen Mängel. 

Stiftung Österreichisches Institut für 
Schul- und Sportstättenbau einschließlich 

"ÖISS"-Datensysteme Gesellschaft m.b.H .  

Das Österreichische I nstitut für Schul- und Sponstättenbau (ÖISS) 
war eine gemeinnützige Stiftung des Bundes und der Länder zur 
Gewährleistung von Qualitätsstandards im Schul- und Sponställen­
bau in Österreich. Das ÖISS kam seinem Ziel durch die Erstellung von 
allgemein gültigen Grundlagen (Richtlinien, Empfehlungen) sowie 
durch Beratung im Schul- und Sponställenbau nach. Das ÖISS ver­
fUgte allerding über keine strategischen Erwägungen zur Schwer­
punktsetzung und Ressourcenallokation bei der Erfüllung der sat­
zungsmäßigen Aufgaben. 
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Die Finanzierung des ÖISS erfolgte durch Kostenersätze des Bundes (rd. 
387.000 EUR jährlich) und der neun Länder (rd. 9 1 .000 EUR jährlich). 
Die satzungsmäßigen Vorgaben der Aufwandsabdeckung belasteten 
überwiegend den Bund. Die Kostenersätze wurden pauschal gewäbn, 
ohne den tatsächlich angefallenen Au fwand zu berücksichtigen. 

Das Interne Kontrollsystem des ÖISS und das Bewusstsein für die Not­
wendigkeit von Kontrollschritten bei der Verwaltung vOn Fremdver­
mögen war nicht ausreichend. Es bestanden Kontrolldefizite, Vorgaben 
der Satzung und Geschäftsordnung wurden nicht immer eingehalten. 
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Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres 

(BMEIA) 

YOfilnsc:hlil9 2015o 
hgebnlshlushlLt f inil nl'ie rungshaushalt 

In folio. EUR 

Ertrage 16,46 Einuhlungen 

Aufwendungen - 417,38 Auu.,h\ungen 

Besteht �U� den den Unte�Uederungen; 12 "'oBeres 

Planstellen: 

Der Aufgabenbereich des BMEIA 
umfasst u.a.: 

Prüfungsobligo des RH: 19 Prüfobjekte 

1.349 

- Angelegenheiten der Europa-, 
Außen- und Sicherheitspolitik 

- Angelegenheiten des Völkerrechts 

- Verhandlung von Staatsverträgen 

- Angelegenheiten der ausländischen 
Vertretungsbehörden in 
Österreich und ihrer Funktionäre 
sowie der österreichischen 
Vertretungsbehörden im Ausland 

- Schutz österreichiseher Staatsbürger 
und ihres Vermögens im Ausland und 
gegenüber dem Ausland 

- Angelegenheiten der 
Entwicklungszusammenarbeit sowie 
Koordination der internationalen 
Entwicklungspolitik 

- Angelegenheiten der Integration 

Quellen: BMf _ Personalplan. Anlage IV zum BFG 2015 

Younsc:hL1g 201S 

in Mio. EUR 

50.77 

- 409,14, 

- 403,37 

Im Berichtszeitraum legte der RH dem Nationalrat einen Beilrag aus 
dem Wirkungsbereich des BMeiA vor. 

Prüfungsergebnisse 

Österreichischer Integrationsfonds - Fonds zur 
Integration von Flüchtlingen und MigrantInnen 

Bund 2015/18 

Bericht 

Bund 2015/8 

Ausschuss Plenum 

2.12.15 
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Der Österreichische Integrationsfonds - Fonds zur Integra[ion von 
Flüchtlingen und Migrantlnnen (ÖIFj schöpfte bei den Verkäufen der 
Eigentumswohnungen das Erlöspotenzial nicht aus. Die Verkäufe 
erfolgten ohne die erforderliche Genehmigung der Fondsbehörde. 

Das Haus der Bildung und beruflichen Integra[ion war rur die Nut­
zung zur Zeit der Gebarungsüberprüfung überdirnen ionier!. In Anbe­
tracht dessen wirkten sich die Mietvorauszahlung in der Höhe von 
4,5 Mio. EHR und der vereinbarte Kündigungsverzicht rur 1 5  Jahre 
nachteilig aus. 

Bis April 201 2 gab es keine Regelung, die eine Vorabgenehmigung 
einer Ausgabe dcs ÖIF ab einem bcs[immten Betrag durch das Kura­
torium oder den Aufsichtsrat vorsah. 

Bund 2015/ 18  
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Bund 2015/ 1 B  

Bundesministerium für Finanzen (BMF) 

Yar.lnnhLag 2015 Voranichl.g 2015 
Ergebniloh.usn.ll f i n.ndtrungstt. ush.1 t 

in Mio. [UR in ",io. EU!t 

Erträge 54.793,10 Einzahlungen 54.892,69 

Aufwendungen - 20.683,19 Auuahlungf:n - 19,","6,.fiO 

14.109.,1 1 Ihttoll .. nztu.PHldo ]5."1.]0 

Besteht ilUS den den UntergLiederunlilen: 

VonllSchLig 201S 
Ergi!'bnishlush.tt 

in KlO, [UR 

Ertrage 157,15 

Aufwendungen - 1,193.84 

....... rpHt. - t.Oll." 

16 Ö'hntlich Abgolben 

Vonnnhl .. g 201S 
Ergtbnhh.IUlh .. tt 

in M;o. EUR 

Ertfage 49.196,82 

Aufwendungen - 1.090.00 

15 Finanzverw.ltulllj 

16 Öffentliche Abgibtn 

23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 

" Finanzausgteich 

45 Bundesyermogl!n 

46 Finanzmarkt$t.bilität 

51 Kassenverw.hung 

58 Finantierul'Igen. Wa�"ungstauschvl!rtri91! 

Fin.nZ;I!(,Ur'l9sh,u,htlt 
Vor .. n$ChI.g lOl5 

in Mio. [UR 

E.inzahlungen 156,18 

",usuhlungen - 1,156.60 

...... ft __ lII • - 999." 

VOf.lnlchl"g 2015 
Fin.l nli I! fil ngsh.l u.sha Ll 

in M;o. EUR 

Einuhlungen 49.196,82: 

Aunahlungen 0,00 

41.106.12 1 ... tto'bNindenmpuldo "'.t96,12: 

23 Pensionen - Bumtinnen un(l B!I';!Imte 

Ergtbnish.u.shilit 
VOttn"h' .. g :lOlS 

in M;O. (UR 
F in .. nzie ru ngsh. ulh I L1 

VOfiilnuhL.g lOt5 

in "'io. EUR 

Erträge 2.299.91 Einzahlungen 2.302.44 

Aufwendungen - 9.277.97 Aun�htungen - 9.288.38 
-

- 6.915.94 

44 FininuusgLeich 

VOfilfl5chliig 20t5 VOf.lnnhLlg 20lS 
Etgebnis./",ulhilLt F i n .. ru:ieru nglholUsflllt 

In MIo. (UR in Mio. Eu. 

Ertrlgl!: SS".82 Einzahlungen 1$'.82 

Aufwendungen - 988.67 AuszahLungen - 988.17 

Nettoe"e"nf. - 40U5 �e"oflnllU'lerung ... ldo - 40U5 
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Planstellen: 

Der Aufgabenbereich des BMF 
umfasst u.a.: 

45 Bundes ... .,rm6gcn 

Vor.nschl.g 2015 
Ergebnishaushalt Fin .. nzi tru ngshlus halt 

in 1410. [UR 

[rtrig!! 1.015,61 Einzahlungen 
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Im Berichtszeitraum legte der RH dem Nationalrat 19  Beiträge aus dem 
Wirkungsbereich des BMF vor, davon fUnf Follow-up-Überprüfungen. 

Prüfungsergebnisse Bericht 
, 

Ausschuss Plenum 

EU-Finanzbericht 2012 Bund 2015/1 16.04.15 

Wirkungen rechtlicher und personalwirtschaftlicher 
Maßnahmen auf das Pensionsantrittsalter in ausge- Bund 2015/2 
wählten Ressorts 

Oesterreichische Nationalbank - Gold- und Pensi- Bund 2015/3 17.09.15 
onsreserven. Jubiläumsfonds sowie Sozialleistungen 

liegenschaftstransaktionen der landwirtschaft- Bund 2015/3 
lichen Bundesversuchswirtschaften GmbH mit der 
Republik Österreich. der Stadt Wien und der Wirt-
schaftsagentur Wien 

Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen 
Bund 2015/3 

Abgaben (GPLA); Follow-up-Überprüfung 

Standortentwicklung der Zentralleitung des 
Bundesministeriums für Finanzen und General-

Bund 2015/3 
sanierung des Standorts Himmelpfortgasse 6 - 8; 
Follow-up-Überprüfung 

Pensionsrecht der Bediensteten der ÖBB Bund 2015/4 

HYPO-AlPE-AORIA INTERNATIONAL AG: Bund 2015/5 
Verstaatlichung 

Internes Kontrollsystem bei Oirektvergaben in Bund 2015/6 
ausgewählten Ressorts BMVlT und BMWFW 

Haftungsobergrenzen im Bereich der Länder und Bund 2015/7 17.09.15 23.09.15 
Gemeinden 

Bankenpaket; Follow-up-Überprüfung Bund 2015/8 

HYPO ALPE-AORtA-BANK INTERNATIONAL AG - Bund 2015/11 
Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

Eurofisc Bund 2015/11 

Finanzierung der Landeslehrer; Bund 2015/12 
Follow-up-Überprüfung 

EU-Finanzbericht 2013 Bund 2015/14 

Eurofisc - ein multilaterales Frühwarnsystem Bund 2015/14 
der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung des 
Mehrwertsteuerbetrug 

Internes Kontrollsystem in der Haushalts-
Bund 2015/14 

verrechnung des Bundes; Follow-up-Überprüfung 

Gemeinnützigkeit im Steuerrecht Bund 2015/15 

Alpine Ski WM 2013. Investitionen Bund 2015/16 
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Österreichs etlobeitrag an die EU betrug im Jahr 201 2 erstmals 
mehr als I Mrd. EUR. Ö terreich zahlte 2,942 Mrd. EUR an die EU, 
1 ,856 Mrd. EUR an EU-Mitteln nossen zurück. Der Saldo betrug somit 
1 ,086 Mrd. EUR, was einer Erhöhung um 273,34 Mio. EUR bzw. 34 'lb 
im Vergleich zum Jahr 201 1  entspricht. 

Ursachen für diese Entwicklung waren geplante Erhöhungen der EU­
Einnahmen und nicht geplante Rückgänge bei den Rücknüssen, die 
auf Zahlungsaussetzungen in drei Fonds zurückzuführen waren. 

Wirkungen rechtlicher und personalwirtschaftlicher 
Maßnahmen auf das Pensionsantrittsalter in 
ausgewäh lten Ressorts 

Im öffentlichen Dienst nahmen im Jahr 201 1  lediglich I 'lb der Frauen 
und 3 'lb der Männer die Alterspension - das ist der Übertritt in den 
Ruhestand im gesetzlichen Pensionsantrinsalter von 65 Jahren - in 
Anspruch. Keinem der drei überprüften Bundesministerien BMI, BMJ 
und BMASK war es in au reichendem Maß gelungen, Bedienstete über 
das Mindestpensionsantrittsalter hinaus (ab dem 60. Lebensjahr) in 
Beschäftigung zu halten: Das durchschnittlich höchste Pensionsan­
trittsalter wies im Jahr 201 2  das BMASK mit rd. 60 Jahren auf, gefolgt 
vom BMJ mit 59,2 Jahren und dem BMI mit 58,3 Jahren (Exekutive) 
bzw. 58,4 Jahren (Verwaltung). 

Ruhestandsversetzungen wegen Dienstunrahigkeit machten in der Exe­
kutive von BMI (Sicherheitsexekutive) und BMJ (Strafvollzugsexeku­
live) rund ein Drittel aller Ruhe tandsversetzungen aus. Das Durch­
schnittsalter lag dabei in der Sicherheitsexekutive (BMI) zwischen 
50,S Jahren in Vorarlberg und 55,0 Jahren in Kärnten, in der Straf­
vollzugsexekutive (BMJ) bei 53,S Jahren. Der Gehaltsverlust (Entfall 
der Nebengebühren) bei einem Wechsel aus dem Exekutivdienst in die 
Verwaltung konterkarierte Anreize, länger erwerbstätig zu bleiben. 

Die Pensionsausgaben betrugen allein im Jahr 201 2  für jene Beam­
ten im BMI, BMJ und BMASK, die vor Erreichen des Regelpensi­
onsalters in den Ruhestand versetzt wurden, 1 42,87 Mio. EUR. Dies 
entsprach 3,78 'lb der Pen ionsausgaben für Bedienstete der Hoheits­
verwaltung des Bundes. Die Darstellung der Pensionsaufwendungen 
war aus Ressortsicht intransparent, weil sie nur gesamt und nicht pro 
Ressort erfolgte. Damit fehlten Steuerungsinformationen. Da Maß­
nahmen zur Verlängerung der Erwerbslätigkeit den Personalaufwand 
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der Ressorts belasteten, hatten diese keinen finanziellen Anreiz, die 
Bediensteten über das Mindestpensionsantrittsalter hinaus in Beschäf­
tigung zu halten. 

In den Personalentwick.lungsstrategien der drei überprüften Bundesmi­
nisterien spielte die Verlängerung der Erwerbsdauer nur eine Nebenrolle. 

Oesterreichische Nationalbank - GoLd- und Pensions­
reserven, Jubiläumsfonds sowie Sozialleistungen 

Die OeNB lagerte Ende 201 3 rd. 82 'lb ihrer physischen Goldbestände 
bei einer Lagerstelle in England und war somit einem hohen Kon­
zentrationsrisiko ausgesetzt. Im aktuellen Lagerstellenkonzept fehlten 
angemes ene Maßnahmen zur Verringerung dieses Risikos. Hinzu kam 
eine mangelhafte Ausgestaltung des Goldlagerstellenvertrags mit der 
Lagerstelle in England sowie fehlende Revisionsmaßnahmen bei den 
im Au land gelagerten Goldbeständen. 

Die OeNS vergab in den Jahren 2009 bis 201 3 im Rahmen des origi­
nären Jubiläumsfonds Förderungen flir Forschungsprojekte in Höhe 
von rd. 46,70 Mio. EUR, obwohl eine Förderungsstrategie mit kon­
kreten, messbaren Förderungszielen fehlte. Die OeNS fiihrte die För­
derungsabwick.lung für den originären Jubiläumsfonds im Vergleich 
zu anderen Forschungsf<irderungseinrichtungen mit bis zu dreimal so 
hohen Kosten durch. Die Förderungsabwick.lung stellte keine Kemauf­
gabe einer ationalbank dar. 

Die Pensions reserve der OeNS wies Ende 201 3  eine Deckung lücke in 
der Höhe von rd. 39 Mio. EUR auf, die sich im Fall einer andauernden 
Niedrigzinsphase noch weiter erhöhen könnte. 

Im Zeitraum 2009 bis 201 3 verringerte die OeNS ihr geschäftliches 
Ergebnis um insgesamt 2 1 5,89 Mio. EUR aufgrund von Zuführungen 
an die Pensionsreserve (46, 19  Mio. EUR) und der Abdeckung von Pen­
sionsaufwendungen ( 1 69,70 Mio. EUR). 

Die OeNS bot ihren aktiven und pensionierten Dienstnehmern eine 
Vielzahl von Sozialleistungen, die im Zeitraum 2009 bis 20 1 3  ins­
gesamt rd. 62,95 Mio. EHR (durchschnittlich rd. 1 2,59 Mio. EUR pro 
Jahr) ausmachten. Das Durchschninseinkommen betrug rd. 98.400 EUR 
pro Jahr. Die OeNS stellte weder t ransparente soziale Kriterien bei der 
Vergabe der Sozialleistungen noch umfassende Kontrollrechte über 
die Verwendung der Minel sicher, und konnte dem RH keine schrift­
lich dokumentierte und aktuelle Gesamtübersicht aller im Prüfung -
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zeitraum bestehenden Leistungen vorlegen. Darüber hinaus stellte die 
OeNB ihren aktiven und pensionienen Dienstnehmern Wohnungen 
zur Verfügung, für die sie unabhängig von der Lage der Wohnung 
und der sozialen Bedürftigkeit der Mieter einen einheitlichen Mietzins 
verrechnete. Nach einer Berechnung des RH betrug die Differenz der 
entrichteten Mieten zu den marktüblichen Mieten in den Jahren 2009 
bis 201 3  rd. 4 Mio. EUR. 

liegenschaftstransaktionen der Landwirtschaftlichen 
Bundesversuchswirtschaften GmbH mit der 
Republik Österreich, der Stadt Wien und der 
Wirtschaftsagentur Wien 

Um zusätzliche Einnahmen für das Bundesbudget zu erzielen, verkaufte 
die Republik Österreich (BMLFUW nach Zustimmung durch das BMF) 
der ausgegliedenen Landwin chaftlichen Bundesversuchswinschaften 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (BVW GmbH) Liegenschaften 
im Wen von 30,00 Mio. EUR, obwohl sie diese in einer Erstbewenung 
noch um rd. 25 'lb höher auf rd. 40,06 Mio. EUR ge chätzt hatte. Der 
Einmaleffekt - rd. 29,91 Mio. EUR wurden dem allgemeinen Budget 
ohne Zweckbindung zugefühn - trat um rund eineinhalb Jahre spä­
ter als geplant Mine 2006 ein. 

Die BVW GmbH verkaufte alle in Wien-Essling erworbenen liegen­
schaften, die fast 98 'lb der Ankaufssumme ausmachten, weiter. Bei 
diesen Verkäufen - an die Stadt Wien und an die Winschaftsagentur 
Wien im Jahr 2008 sowie an ein privates Unternehmen im Jahr 201 3  
- erzielte ie einen Buchgewinn von rd. 1 1 ,92 Mio. EUR. Da allerdings 
die venraglich vereinbane Nachbesserung bei gewinnbringenden Ver­
käufen wirkungslos war, konnte die Republik Österreich in der Folge 
nur über Ausschüttungen der BVW GmbH panizipieren. Diese halle 
wiederum bei ihren drei Weiterverkäufen generell auf eine Nachbes­
serung verzichtet. 

Die WinschaflSagentur Wien ftnanziene den Ankauf über ein von der 
Stadt Wien gewähnes Darlehen in Höhe von 22,50 Mio. EUR. Dessen 
Rückzahlungsbedingungen waren zum Teil unklar forrnulien. 

Das Ende 201 3 bestehende Liegenschaftsverrnögen der BVW GmbH 
von rd. 76,07 Mio. EUR ließ auf weitere Buchgewinne im Verkaufs­
fal l  chließen. 
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Gemeinsame Prüfung a ller lohnabhängigen Abgaben 
(GPLA) ;  Follow-up-Uberprüfung 

Die Krankenversicherungsträger, das BMF und der Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger setzten den überwiegenden 
Teil der nachverfolgten Empfehlungen des RH aus dem Jahr 201 2  zur 
Gemeinsamen Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben (GPLA) zumin­
dest teilweise um. 

Der Aufbau einer einheitlichen und strukturienen gemeinsamen Aus­
und Weiterbildungsschiene trug zur Vereinheitlichung der GPLA-Aus­
bildung bei und schuf die Basi für ein abgestimmtes Fachwissen. 
Demgegenüber unterblieb die Vereinfachung und Harmonisierung der 
fUr die Bemessung der Lohnabgaben und Sozialversicherungsbeiträge 
gehenden Rechtsvorschriften. Dadurch blieben weit über die GPLA 
hinausgehende, zu ätzliehe SynergiecITekte ungenützt. 

Zudem waren die für die Kooperation der beteiligten Institutionen 
zentralen Empfehlungen hinsichtlich der Organisationsstrukturen der 
GPLA in der Finanzverwahung sowie dem elektronischen Archiv - der 
Austauschplaufonn für prüfungsrelevante Informationen - noch nicht 
bzw. nur teilweise umgesetzt. Offen war auch noch die an die Finanz­
verwaltung hinsichtlich des Internen Kontrollsystems gerichtete Emp­
fehlung, die Freigabe eigener Erledigungen der Teamexpenen auto­
matisationsunterstütz! zu unterbinden. 

Standortentwicklung der Zentralleitung des Bundes­
ministeriums für Finanzen und Generalsanierung des 
Standorts Himmelpfortgasse 6 - 8; 
Follow-up-Ü berprüfung 

Das BMF, das BMWFW und die Burghauptmannschaft Österreich 
setzten die Empfehlungen des RH, die dieser im Jahr 201 1  zur Stand­
onentwicklung der Zentralleitung des Bundesministeriums flir Finan­
zen und zur Generalsanierung des Standons Himmelpfongasse 6 - 8 
veröffentlicht halle, teilweise um. 

Durchgefühne Maßnahmen erhöhten zwar die Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit, die gesamten mil der Generalsanierung verbun­
denen Ausgaben erhöhten sich jedoch weiler von rd. 1 98,76 Mio. EUR 
(März 201 1 )  auf rd. 206,34 Mio. EUR (März 201 4) .  Darin enthahen 
waren 2,25 Mio. EUR, die auf eine neuerliche Nutzungsänderung (teil­
weise Museumsnutzung) - veranlas t vom BMF im Dezember 201 2  
rund zwei Monate vor Abschluss der Generalsanierung - zurück-
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zuftihren waren. Diese utzungsänderung verzöge ne die Rücküber­
siedlung vom Ausweichobjekt Hintere ZollamlsstraBe 2b um weitere 
rund drei Monate, was zu zusätzlichen Mietausgaben in Höhe von 
rd. 1 ,70 Mio. EUR ftihne. Die Nutzungsänderung ftihne weiters zu einer 
Verringerung der ftir das BMF verftigbaren Arbeitsplatzanzahl um 36 
bzw. der ftir das BMF nutzbaren Fläche um rd. 2.000 m2. Überdies wird 
sie infolge des nicht kostendeckenden Mu eumsbetriebs eine flOanzi­
elle Belastung des BMF durchjährliche Subventionen zur Abgangsde­
ckung (z.B. voraus ichtlich 2,55 Mio. EUR ftir 2014) bewirken. 

Pensionsrecht der Bediensteten der ÖBB 

1m Zeitraum 2002 bis 201 3  belief sich das Pensionsantrittsalter der 
Bundesbahnbeamten - das waren die bis 1995 aufgenommenen deflOi­
tiv gestellten Bediensteten der ÖBB - auf durchschnittlich 52,49 Jahre. 
Demgegenüber stieg die frühestmögliche gesetzliche altersbedingte 
Ruhestandsversetzung ftir Bundesbahnbeamte im gleichen Zeitraum 
von 54,75 Jahren auf 59 Jahre. 

Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter im Betrachtungszeit­
raum 2008 bis 201 3  lag bei den krankheitsbedingten Ruhestandsver­
setzungen bei 5 1 , 1  Jahren, jenes der organisatorisch bedingten Ruhe­
standsversetzungen (2008 bis 201 I )  bei 53,7 Jahren und jenes der 
altersbedingten Ruhestandsversetzungen (2008 bis 201 3) bei 58,6 Jahren. 

In den Jahren 201 2 und 2013 erfolgten über 90 <lb der Ruhestands­
versetzungen krankheitsbedingt, nur weniger als 10 <lb altersbedingt. 

Aufgrund des überaus hohen Anteils der vorzeitigen Ruhestandsver­
setzungen entwickelten die ÖBB ein Programm einer altersgerechten 
Teilzeit, das ab Juli 2014 Bundesbahnbeamten ab 54 Lebensjahren eine 
reduziene Wochenarbeitszeit ermöglicht. Dieses Programm soll dazu 
beitragen, die Bediensteten gesund am Arbeitsplatz zu erhalten und 
das durchschnittliche Pensionsantrittsalter zu erhöhen. 

Die im Zeitraum 2004 bis 201 1 aufgrund von Organi ation änderungen 
in den ÖBB vorgenommenen 8.552 vorzeitigen Ruhestandsverset­
zungen verursachten dem Bund Mehrausgaben von rd. 843 Mio. EUR 
gegenüber einer altersbedingten Ruhestandsversetzung. Solche vor­
zeitigen Ruhestandsversetzungen aufgrund von Organisationsände­
rungen nahmen die ÖBB infolge einer entsprechenden strategischen 
Vorgabe des BMVIT ab 201 2  nicht mehr vor. 
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Das Pensionsrecht der Bundesbahnbeamten war im  Bundesbahn­
Pension gesetz geregelt. Die Systematik der Pensionsberechnung der 
Bundesbahnbeamten mit einer Parallelrechnung von Pensionsrecht 
(Rechtslage 2004 gedeckelt gegenüber der Rechtslage 2003) und dem 
Pensionskonto des Allgemeinen Pen ionsgesetze war gleichartig zu 
jener der Bundesbeamten. Unterschiede bestanden jedoch in einem 
deutlich geringeren abschlagsfreien Pensionsalter für Bundesbahn­
beamte, im Verzicht auf Abschläge bei vorzeitiger Ruhestandsverset­
zung (Rechtslage 2003) und in einer um sechs Jahre längeren Gewäh­
rung eines Verlustdeckels. Die Umsetzung der Empfehlungen des RH 
- diese Empfehlungen betrafen Abschläge bei vorzeitiger Ruhestand -
versetzung, die Harmonisierung der Geltungsdauer des Verlustdeckels 
sowie die Festsetzung der jährlich steigenden pauschalierten Nebenge­
bührenzulage und des sinkenden Pensionssicherungsbeitrags auf die 
Werte des Jahres 201 4 - beinhaltete ein Einsparungspotenzial von ins­
gesamt rd. 920 Mio. EUR im Zeitraum 201 5  bis 2050. 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG: 
Verstaatlichung 

Die Republik Österreich erwarb am 1 4. Dezember 2009 100 'lb der 
Anteile an der HYPO ALPE-ADRlA-BANK INTER ATIONAl AG um 
4 EUR, um eine Rekapitalisierung des Kreditinstiruts zu gewährleisten 
und eine Insolvenz zu vermeiden. Die Insolvenz des Kreditinstitut war 
mit hohen Unsicherheitsfaktoren behaftet. Die Oesterreichische Nati­
onalbank bemaß die möglichen Kosten flir die Republik Österreich 
sowie andere österreichische Finanzmarktteilnehmer unter Einbezie­
hung der Haftungen des Landes Kärnten zugunsten der HYPO ALPE­
ADRIA-BANK INTERNATlONAL AG mit rd. 27 Mrd. EUR. 

Die Haftungen des Landes Kärnten trugen maßgeblich zur Erlan­
gung einer system relevanten Stellung der HYPO ALPE-ADRlA-BANK 
INTERNATIONAL AG für den österreichischen Finanzmarkt bei. Dem 
Kreditinstitut eröffnete sich durch die Landeshaftungen eine Wachs­
tumsmöglichkeil, die aus eigener Reftnanzierungstätigkeit nicht bestan­
den hätte. 

Nach Bekanntwerden eines überplanmäßigen Wenberichtigungsbe­
darfs zum Halbjahr 2009 und einer venieften Analyse des Kreditpon­
folios der HYPO AlPE-ADRlA-BANK INTERNATIONAL AG durch eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren Ergebnisse im November 2009 
vorlagen, beliefen sich die Schätzungen de Kapitalbedarfs zur not­
wendigen Reorganisation auf bis zu 2 , 1  Mrd. EUR. 
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Trotz der ab Ende April 2009 für die Finanzmarktbeteiligung Aktien­
gesellschaft des Bundes und das BMF erkennbaren zunehmenden Ver­
schlechterung der wirtschaftlichen Situation der HYPO ALPE-ADRLA­
BANK INTERNATIONAL AG, nutzten weder die Finanzmarktbeteiligung 
Aktiengesellschaft des Bundes noch das BMF die dem Bund zustehen­
den Buch-, Betriebsprüfungs- und Einsichtsrechte für eine weiter­
gehende Informalionsbeschaffung über die win chaftliche Lage der 
HYPO ALPE-ADRtA-BANK INTERNATIONAL AG im Sinne einer Due­
Diligence-Prüfung. Weiters schlossen die Venreter der Republik Öster­
reich bereits Ende August 2009 gegenüber der Bayerischen Landesbank 
ein In olvenzszenario aus. Durch diese Vorgehensweisen schränkten 
sie den Verhandlungsspielraum massiv ein und stimmten unter hohem 
Zeitdruck Mitte Dezember 2009 der Verstaatlichung zu. 

Per Ende des ersten Halbjahres 2014 stellte die Republik Österreich aus 
dem Bankenreltungspaket der HYPO ALPE-AORtA-BANK INTERNA­
TIONAL AG rd. 4,35 Mrd. EUR an Kapital und 1 ,2 Mrd. EUR an Haf­
tungen zur Verfügung. 

Die Aufgabenwahrnehmung des internen Kontrollgefüges und der Ban­
kenaufsicht (Finanzmarktauf icht, Oesterreichische Nationalbank) war 
unzureichend. Die Behebung intern und extern aufgezeigter Män­
gel durch den Vorstand der HYPO ALPE-AORLA-BANK INTERNATI­
o AL AG nahm bis zu vier Jahre in Anspruch. Die Oesterreichische 
Nationalbank nahm widersprüchliche Wenungen bei der Plausibili­
sierung der von der HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG 
übermittelten Daten vor, wich im Zusammenhang mit der Panizipa­
t ionskapitalgewährung 2008 von der Terminologie der Europäischen 
Kommi sion ab und legte damit dem BMF eine ungenügende Ent­
scheidungsgrund lage vor, welc:he dieses keiner ausreichenden Konkre­
t isierung zuführen ließ. Die Österreichische Finanzmarktaufsicht ver­
absäumte e , die ihr zur Verfügung stehenden Aufsichtsmaßnahmen 
angemessen und im erforderlichen Ausmaß zu nutzen. 

Internes KontroLlsystem bei Direktvergaben in 
ausgewählten Ressorts BMVIT und BMWFW 

Die überprüften Ressorts BMVIT und BMWFW (bis 3 1 .  März 2014 
BMWFJ) beschafften Waren und Dienstleistungen überwiegend mit­
tels Direkrvergaben: Der Anteil der Direkrvergaben am gesamten Ver­
gabevolumen der beiden Ministerien (ZentralstelIen ohne nachgeord­
nete Dienststellen) lag pro Jahr bei etwa 10 Mio. EUR im BMVIT bzw. 
1 1  Mio. EUR im Wirtschaftsre son (betreffend die Zentralstelle des 
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damaligen BMWFJ, UG 25, 33 ,  40): das waren 63  'lb (BMVIT) bzw. 
7J 'lb (Wirtschaftsressort) des Vergabevolumens der Zenlra l teile. 

Ein ressortweiter Überblick über das Beschaffungsvolumen bestand 
weder im BMVIT noch im Wirtschaftsressort: Oie Ressorts erfa sten 
BeschafTungen nicht systematisch und konnten diese daher weder hin­
sichtlich des Volumens und der Anzahl noch hinsichtlich weiterer Kri­
terien, wie etwa der Vergabeart oder Leistungskategorien/Produktgrup­
pen, standardisiert auswerten. Daten fLir ein Controlling lagen daher 
nicht vor. Auf Basis dieser Datenlage konnten sie auch den Informa­
tionspnichten gegenüber dem Parlament und internationalen Melde­
pnichten nicht in qualitativ angemessener Weise nachkommen. 

Oie Vergabeprozesse der beiden Ressorts waren nicht bewusst unter 
Gesichtspunkten des Internen Kontrollsystems (IKS) konzipiert, aller­
dings lagen wesentliche IKS-relevante Elemente, wie Zuständigkeits­
festlegungen sowie Festlegungen zu den Prozessabläufen, vor. 

Vom RH überprüfte EinzeIralle zeigten, dass eine wesentliche, die Spar­
samkeit, WirtSchaftlichkeit und Zweckmäßigkeit potenziell beeinträch­
tigende Schwachstelle bei DireklVergaben in fehlenden Preisrecherchen 
bzw. der Nicht-Einholung von Vergleichsangeboten lag. 

Insgesamt gewährleisten DireklVergaben Wettbewerb und Transparenz 
in deutlich geringerem Maß als öffentliche Ausschreibungen. Der Prü­
fung der Preisangemessenheit und der Einholung von Vergleichsan­
geboten wie auch einem adäquaten IKS insgesamt kommt daher bei 
DireklVergaben besondere Bedeutung zu. 

Das Fehlen eines Gesamtüberblicks über die Beschaffungsvolumina 
und ihre EntwickJung über die Zeit barg ein Risiko, FehlentwickJungen 
nicht rechtzeitig zu erkennen. 

Haftungsobergrenzen im Bereich der 
Länder und Gemeinden 

Bund, Länder und Gemeinden verpnichteten sich im Österreichischen 
Stabil itätspakt (ÖStP), ihre Haftungen zu beschränken. Eine gesamt­
staatliche Haftungsobergrenze war nicht festgelegt worden, auch fehlte 
eine einheitliche Vorgangsweise bei Ermittlung der Haftungsobergren­
zen. Dies führte dazu, dass für die Länder und Gemeinden insgesamt 
1 7  Haftungsobergrenzen bestanden, die sich nach der Höhe, den Ermiu­
lungsgrundlagen und -methoden sowie dem Geltungsumfang und 
-zeitraum unterschieden. Dadurch war eine Vergleichbarkeit der Län-
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der nicht gegeben und die eigenLliehe Intention der Regelung zur Haf­
lUngsbegrenzung im ÖStP 2012, nämlich einen Beitrag zum gesamt­
staatlichen Gleichgewicht und zu nachhaltig gesichenen Haushalten 
zu leisten, nicht verwirklicht worden. Überdies bewirkten die Unter­
schiede, dass den Hafrungsobergrenzenjegliche Aussagekraft rur eine 
gesamt taatliche Steuerung fehlte. 

Die Haftungsobergrenzen der Länder und der Stadt Wien betrugen 
rur 201 2 insgesamt 30,61 4  Mrd. EUR. Ihre Haftungen lagen Ende 2012 
insge amt bei 70,4 1 1  Mrd. EUR und damit mehr als doppelt so hoch 
wie die Summe aller Haftungsobergrenzen. Um die Haftungsobergren­
zen einzuhalten, sahen die meisten Länder vor, Haftungen entweder 
nicht (bspw. die Bankenhaftungen) oder nicht in ihrer vollen Höhe in 
die Haftungsobergrenzen einzubeziehen. Diese unterschiedlichen Vor­
gangsweisen ruhnen zu einer Intransparenz, die den gesamLStaaLli­
ehen Nutzen der Regelung zur Haftungsbegrenzung in Frage stellte. 

Die Länder Burgenland, Kärnten, N iederösterreich, Salzburg, Steier­
mark und Vorarlberg fassten die Haftungen zu Risikogruppen zusam­
men. Diese Länder rechneten in der Folge die Haftungen nicht mit 
den Nominalwenen, sondern mit den aufgrund der Risikogruppen 
gewichteten, zumeist niedrigeren Wenen, auf die Haftungsobergren­
zen an. Die Risikogruppen bildeten jedoch das mit den Haftungen ver­
bundene Risiko rur die öffentl ichen Haushalte nicht adäquat ab, weil 
die länder sie nicht an der fmanziellen Situation der Haftungsemp­
ranger ausrichteten, sondern überwiegend nach dem Beteiligungs­
ausmaß bzw. ihren Einnus möglichkeiten. Dadurch waren die auf die 
Haftungsobergrenzen angerechneten Beträge nicht repräsentativ rur 
den Gesamthaftungsstand. 

Für die Gemeinden legten die Länder im Jahr 2012 Haftung obergren­
zen in Höhe von insgesamt 8,442 Mrd. EUR fest. Die Haftungen aller 
Gemeinden zusammengerechnet betrugen Ende 201 2  6,674 Mrd. EUR 
und waren damit niedriger als die kumulienen Haftungsobergrenzen. 
Auf Gemeindeebene sahen die Regelungen der Länder Niederöster­
reich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg vor, Haftungen nicht in voller 
Höhe, sondern auf Basis von Risikogruppen oder mit einem Pauschal­
satz gewichtet in die Haftungsobergrenzen einzubeziehen. 

Bankenpaket; FoLlow-up-Überprüfung 

Das BMF setzte von den Empfehlungen des RH, die dieser im Jahr 201 2  
zum Bankenpaket veröffentlicht hatte, den überwiegenden Teil nicht 
um. Es fühne vieneljährliche Überweisungen an die FIMBAG Finanz-
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marktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes (FIMBAG) ein, nahm 
Verzugszinsenregelungen in Haftungsvereinbarungen auf und wies 
in seinen Berichten an den Hauptausschuss des Nationalrats die von 
Haftungen umfassten Zinsen sowie eine Übersicht über die von den 
einzelnen Kreditin tituten im Berichtszeitraum gezahlten Haftungs­
entgelte aus. Weiterhin oITen waren die konkretere Definition der Auf­
lagen in Vereinbarungen zwischen dem Bundesministerium rur Finan­
zen und den einzelnen Kreditinstituten, die treuhändige Übenragung 
von Panizipationskapital an die FIMBAG unmittelbar nach der Zeich­
nung sowie die Sicherstellung einer Panizipation des Bundes an einer 
allfalligen Erholung der von ihm unterstützten Kreditinstitute. 

Die F IMBAG setzte die Empfehlungen des RH zum überwiegenden Teil 
um. Sie achtete auf die Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften bei 
der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen, ie übte ihre Ptüfungs­
und Einsichtsrechte aus und stellte die Einhaltung der Venragsscha­
blonenverordnung bei Kreditinstituten, die der RH-Kontrolle unterla­
gen, sicher. Die Ausgaben/Au zahlungen aufgrund von Maßnahmen 
nach dem Bankenpaket inkl. Vergaben und Rückführungen von Par­
tizipationskapital überstiegen mit Ende des 3. Quartals 201 4 die Ein­
nahmen/Einzahlungen um rd. 7,324 Mrd. EUR. 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG -

Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

Mit der Übernahme sämtlicher Anteile an der HYPO AlPE-ADRLA­
BANK INTERNATIONAL AG im Dezember 2009 fIel dem Bund ein Kre­
ditinstitut mit einer Bilanzsumme von rd. 4 1  Mrd. EUR zu. Als Folge 
der europarechtlichen Regelungen für staatliche Beihilfen waren nicht 
strategische Geschäftsbereiche und Ponfolien abzubauen (Abbaupon­
folio) und marktfahigc Einheiten (Tochterbanken) wieder zu verkaufen. 

Die Verkäufe von zwei Immobilien und 1 3  Beteiligungen, die die HYPO 
AlPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG in der Phase vor der Anteils­
übernahme durch den Bund erworben hane, fühnen zu einer Realisie­
rung von Verlusten durch die HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTER A­
TIONAL AG aufgrund einer mangelnden Rückruhrbarkeit der offenen 
Finanzierungen sowie nicht erwirtSchafteter Investitionskosten in einer 
Größenordnung von rd. 1 40 Mio. EUR, wovon rd. 100 Mio. EUR in 
einen Zeitraum nach der Anteilsübernahme durch den Bund im Dezem­
ber 2009 fIelen. 

Der Vorstand der HYPO AlPE-ADR1A-BANK INTERNATIONAL AG 
beschloss erst im Jänner 2011  erstmals Mindeststandards rur den Ver-
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kauf von Beteiligungen und Immobilien, wodurch vom Zeitpunkt der 
Anteilsübernahme durch den Bund an mehr als ein Jahr keine ver­
bindlichen Regelungen bestanden. 

Im Zeitraum Dezember 2009 bis Juli 20 l l  waren bei der HYPO ALPE­
ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG keine Regelungen hinsichtlich der 
Auswahl zur Beauftragung von Beratungsdienstieistungen vorhanden. 
Dies führte u.a. dazu, dass die HYPO ALPE-AORtA-BANK INTERNA­
TIONAL AG ohne Einholung weiterer Angebote ein vOn ehemaligen 
Geschäftsruhrern und Prokuristen ihrer Tochterunternehmen gegrün­
detes Beratungsunternehmen beauftragte. 

Die intern definierten Mindeststandards und Prozessabläufe hielt die 
HYPO ALPE-AORtA-BANK INTERNATIONAL AG nicht durchgängig 
ein. Im Rahmen der Veräußerung von Immobilien war kein Mindest­
verkaufspreis festgelegt. Unternehmenswertgutachten fehlten bei der 
Veräußerung von Beteiligungen an Biogasanlagen, obwohl eine Über­
vorteilung der HYPO ALPE-AORtA-BANK INTERNATIONAL AG durch 
die aus Managementueisen der Biogasanlagen bestehende Käufer­
schicht nicht auszuschließen war. 

Durch wiederholte kurzfristige Veränderungen der Aufbau- und Ablau­
forganisationen in einem Zeitraum VOn knapp zwei Jahren konnte 
keine nachhaltige Verwertungsinfrastruktur aufgebaut werden. Es 
fehlte auch eine durchgängig dokumentierte Strategie rur den Ver­
kaufsprozess. 

Eurofisc 

Österreich nahm an dem - im Jahr 2010 von der Europäischen Union 
eingerichteten - Euroftsc- etzwerk zur gezielten und schnellen 
Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug teil. 

Aufgrund fehlender Evaluierungen waren - neben einer allfalligen 
Präventivwirkung - mögliche Erfolge und Wirkungen der Teilnahme 
an Euroflsc weder in Österreich noch EU-weit bekannt. Im gesam­
ten Euroflsc-Netzwerk war nicht feststellbar, zu welchen konkreten 
umsatzsteuerlichen Erfolgen die ausgetau chten Informationen führten. 

Die EU-Mitgliedstaaten tauschten in konkreten Verdachtsfallen umsatz­
steuerrelevante Informationen im Euroflsc-Nelzwerk aus, obwohl 
weder bekannt noch vereinbart war, auf welcher Grundlage diese Infor­
mationen zustande kamen. 
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Der ge  amte Informationsaustausch im Euroflsc-NeLZwerk erfolgte 
nicht in einem Datenbanksystem. sondern mit Excel-Dateien. Dies 
war unzweckmäßig. weil durch oftmaliges Kopieren die Gefahr von 
Datenverlusten bestand. Elektronische Analy en waren nur durch müh­
same Zusammenführung einzelner Excel-Dateien möglich. 

Die EU-Mitgliedstaaten sollten zu den erhaltenen Informationen Risiko­
beurteilungen vornehmen und als Feedback zurückmelden. Tatsächlich 
war in den Jahren 201 1  bis 201 3  bei insgesamt 445.933 ausgetausch­
ten Informationen der Anteil an Rückmeldungen im Euroflsc-Netzwerk 
mit 48 Clb gering. Jener aus Österreich lag bei insgesamt 1 5.2 1 4  erhal­
tenen Informationen mit 2 1  Clb weit unter dem EU-weiten Wert. 

Auch die Treffsicherheit der ausgetauschten Informationen war gering. 
Der Anteil der als betrugsrelevant eingeschätzten Fälle lag in den Jah­
ren 201 1 bis 201 3 EU-weit bei 1 2  Clb. Der Anteil der von Österreich 
als betrugsrelevant eingestuften Fälle war mit I Clb besonders gering. 

Finanzierung der landeslehrer; 
Follow-u p-U berprüfung 

Das BMBF setzte einen Teil der Empfehlungen des RH. die er im Jahr 
2012 zur Finanzierung der Landeslehrer veröffentlicht hatte. um. Da 
sich die grundlegende Struktur im Schulwesen nicht verändert hatte. 
war die Empfehlung zur Konzentration der Aufgaben-. Ausgaben­
und Finanzierungsverantwortung im Bereich der Lande lehrer in einer 
Hand weiterhin offen. Das BMBF setzte Maßnahmen. um die Verwal­
tungsabläufe in Bezug auf die Landeslehrer zu vereinfachen und das 
Landeslchrer-Controlling zu verbessern. 

Zwei Versuche zur Änderung des Kostensatzes bei Überschreitung 
des Stellenplans im Zuge von Novellen der Landeslehrer-Control­
l ingverordnung scheiterten letztlich am Widerstand der Länder. Der 
Rückforderungsan pruch des BMBF aus den Mehrkosten aufgrund der 
Überschreitung der Planstellen im Bereich der allgemein bildenden 
Pflichtschulen hätte sich im Schuljahr 201 3/201 4  bei Heranziehung 
der vom RH empfohlenen durchschnittlichen tatsächlichen Be 01-
dungskosten um rd. 29 Mio. EUR bzw. für den überprüften Zeitraum 
um insgesamt rd. 1 2 1  Mio. EUR erhöht. 
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EU-Finanzbericht 2013 

Österreichs Nettosaldo betrug im Jahr 201 3  1 ,329 Mrd. EUR. Öster­
reich zahlte 3 , 1 9 1  Mrd. EUR an die EU und erhielt 1 ,862 Mrd. EUR an 
Rücknüssen. Der durchschnittlichejährliche Saldo in der Periode 2007 
bis 201 3  belief sich auf 795,67 Mio. EUR. 

Die Ausnutzung der Agrar- und Strukturfondsmittel in Österreich in 
der Periode 2007 bis 201 3 lag mit Jahresende 201 3 im Bereich des ELER 
bei 89,5 'Ib, in den beiden Strukturfonds bei 67, I 'Ib (52,9 'Ib im EFRE 
und 85,6 'Ib im ESF). Unter Nutzung des Ausfmanzierungszeitraums 
bis Ende 2015 wird im Bereich des ELER und des ESF von einer voll­
ständigen Ausschöpfung der Mittel ausgegangen, die Österreich für 
die Periode 2007 bis 201 3  zugewiesen waren. Eine voll tändige Aus­
schöpfung im Bereich des EFRE ist aus Sicht des RH nicht realistisch. 

Internes Kontrollsystem in der Haushaltsverrechnung 
des Bundes; Follow-u p-Überprüfung 

Das BMF setzte die Empfehlungen des RH, die die er im Jahr 201 2 
zum Internen Kontrollsystem in der Haushaltsverrechnung des Bundes 
abgegeben hatte, teilweise um. Es entwickelte den Datenaustausch zwi­
schen Elektronischem Akt und dem HaushalLSverrechnungssystem des 
Bundes zur Vermeidung der Doppelerfassung von Daten (ELAK/SAP­
Koppelung) weiter und nahm notwendige Änderungen bzw. Verbes­
serungen in der Haushaltsverrechnung im Zusammenhang mit der 
Erfassung des Obligos vor. Es erfolgten auch organisatorische Verbes­
serungen bei der Verwaltung der Personenstammdaten. 

Nicht umgesetzt war die Verankerung des Prinzips der minimalen 
Rechte in den haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes, das 
heißt die Beschränkung von Berechtigungen der Mitarbeiter auf das 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Maß. Auch das System 
de Geschäftspartners für da Kreditoren- und Debitorenmanagement 
hatte das BMF noch nicht eingefiihrt, wenngleich hiefür Mitte 2014 
e in Umsetzungsprojekt gestartet wurde. Nur teilweise umgesetzt wur­
den Maßnahmen hinsichtlich einer Verbesserung der Risikoanalyse, 
rr -Sicherheit und rr -Entwicklung. 

Gemeinnützigkeit im Steuerrecht 

Für die Steuerbegünstigung im Zusammenhang mit der Verfolgung 
gemeinnütziger Zwecke lag im BMF kein Konzept vor, das konkret 
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formulierte Ziele und messbare Kriterien enthielt. Eine systematische 
Beobachtung, Messung und Analyse der Wirkungen der Steuerbefrei­
ung führte das BMF nicht durch. Dem BMF war daher die Höhe der 
für die öffentl ichen Haushalte damit verbundenen Einnahmeausfalle 
nicht bekannt. 

Vereine waren grundsätzlich nur bei Verwirklichung abgabenrechtlich 
relevanter Sachverhalte oder bei Ausübung steuerpnichtiger Tätig­
keiten steuerl ich erfasst. Gegenüber den mehr als 100.000 im zentra­
len Vereinsregister eingetragenen Vereinen lag der Anteil der steuer­
lich erfassten Vereine zwischen 8,4 'lb (20 1 2  in Niederösterreich) und 
1 7,5 'lb (20 1 1  in Vorarlberg). Der RH konnte allerdings mangel ent­
sprechender Informationen nicht beurteilen, ob tatsächlich alle steu­
erlich relevanten Vereine erfasst waren. Im Gegensatz dazu waren 
alle 1 89 im Jahr 2012 bestehenden gemeinnützigen Bauvereinigungen 
steuerlich erfasst. 

Bei gemeinnützigen Bauvereinigungen waren sowohl die landesregie­
rung als auch die Abgabenbehörde für die Beurteilung der Gemein­
nützigkeit zuständig. Zwischen beiden gab es keinen institutional isier­
ten Wissens- bzw. E rfahrungsaustausch, obwohl die Zusammenarbeit 
aufgrund der speziellen Rechtsmaterie und der geteilten Zuständig­
keiten in der Praxis wichtig wäre. 

Alpine Ski WM 2013,  Investitionen 

Keiner der Beteiligten an der Vorbereitung und Durchführung der 
42. FIS Alpinen Ski Weltmci terschaft in Schladming 201 3 - insbeson­
dere das Land Steiermark, als der mit 1 52,85 Mio. EUR bedeutendste 
Finanzmittelgeber - hatte einen Gesamtüberblick über die dafür inves­
tierten Mittel von insgesamt 4 1 5,78 Mio. EUR, davon 247,75 Mio. EUR 
von der öffentlichen Hand. 

Das Land Steiermark und das BMLVS richteten kein angemessenes 
Projektmanagement für die AUSrichtung der Alpinen Ski Weltmeis­
terschaft (Ski WM 201 3) ein. Sieben Gremien zur Organisation und 
Koordination agierten in vielen Bereichen unabhängig voneinander, 
der Gesamtüberblick und die Gesamtkoordination fehlten. 

Das Land Steiermark und das BMLVS beschlossen ihre Förderungen 
betreffend die unmittelbar für die Ausrichtung der Ski WM 201 3  not­
wendige Infrastruktur auf Basis der mangelhaft dokumentierten Beur­
teilung der WM-Relevanz durch den äSV-Bauausschu . Weder waren 
diese Förderungsent cheidungen nachvollziehbar noch lag ihnen eine 
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vollständige Überprürung der Notwendigkeit, der Zweckmäßigkeit und 
der Winschaftlichkeit zugrunde. 

Das land Steiermark und das BMlVS fOrderten auch Projekte, obwohl 
sie nicht Bestandteil der Bewerbung für die Ski WM 201 3  waren, oder 
Projekte, für die der Veranstalter - der österreich ische Skiverband -
ein Enlgelt vom Internationalen Ski verband erhielt. 

Hinsichtlich der nachhaltigen touristischen Wirkung der in die 
Ski WM 201 3  investierten öffentlichen Finanzmillel ließ sich noch 
kein eindeutiger Trend erkennen. 

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen Gesellschart m.b.H. wickelte die Bau­
vorhaben Talstation und Servicedeck für das .Zielstadion" - das sport­
liche Zentrum der Ski WM 201 3 - angesichts der Bauvolumina in der 
zur VerHigung stehenden Zeit rechtzeitig für die Vorbereitungen zur 
Ski WM 201 3  ab. Die Wahrnehmung ihrer Bauherrnaurgaben zeigte 
in den Bereichen Projektorgani ation, Maßnahmen zum Anti-Claim­
management und zur Korruptionsprävention, Kostenplanung sowie 
Vergabe und Abrechnung der leistungen Mängel. 
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Planstellen: 

Der Aufgabenbereich des BMFJ 
umfasst u.a.: 

Bundesministerium für Familie und Jugend (BMFJ) 

VOrlnschlag 20tS 
Er9tbnishllushalt F In .. nIl t ru ng shaushal t 

in 1410. (UR 

Ertrlgt 7.321.04 Einnhlungtn 

Aufwendungen - 6.930.16 Ausuhlungtn 

-'-"1. JIO.ul 1IetbtI ......... sei. 

8uttht aus den den Unttrgliederungen: 

125 

- Allgemeine Angelegenheiten der 
Familienpolitik 

- Koordination der Familienpolitik 
und der Familienförderung sowie 
Bevölkerungspolitik in Angelegenheiten 
der Familie und Jugend 

- Angelegenheiten des 
Familienlastenausgleiches 

Vor.nscht., 20IS 

In Mio. [UR 

7.393.84 

- 1.023.47 

)10.17 

Prüfungsobligo des RH: 2 Prüfobjekte 

Im Berichtszeitraum legte der RH dem Nationalrat einen Beitrag aus 
dem Wirkungsbereich des BMFJ vor. 

Prüfungsergebnisse Bericht Ausschuss Plenum 

Medientransparenz im BMFJ 

Bund 2015/ 1 8  

Bund 2015/17 

Medientransparenz im BMFJ 

Im überprüften Zeitraum (März 20 14 bis März 201 5) gab das BMFJ 
30 Medienmeldungen in Höhe von insgesamt rd. 539.000 EUR und 
Förderungsmeldungen in Höhe von insgesamt rd. 265.000 EUR der 
KommAustria bekannt. 

Während alle Quanalsmeldungen betreffend Werbemaßnahmen voll­
ständig und richtig erfolgten. föhnen durch organi atorische Män­
gel bedingte Kontrolldefizite bei den Förderungen zu unrichtigen und 
unvollständigen Bekanntgaben in drei Quanalen des überprüften Zeit­
raums. 
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Durch zwei Förderungen an Medieninhaber periodischer Medien konn­
ten die inhaltlichen Vorgaben, wie das SachlichkeiLSgebot, das Ver­
marktungsverbot und das Hinweis- bzw. Kopfverbot, denen nur Wer­
bemaßnahmen unterliegen, umgangen werden. 

1m  Übrigen waren die Angelegenheiten der Mediemransparenz im 
BMFJ organisatorisch implemenlien. Bemerkenswen war der verhält­
nismäßig hohe Anteil der aurgrund der Bagatellgrenze nicht zu mel­
denden Werbeaurträge und Medienkooperationen. 

Bund 2015/ 1 8  

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)58 von 100

www.parlament.gv.at



R 

H 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 

VorllnKhl-. 2015 
Ergtbnilh.u.sh.lt f in, nzitN"jSh. 11th, 1t 

In Mio. EUR 

Ertllge 49,18 Elnl.hlungen 

Aufwflldungen · 9S1.49 Auu.hlungtn 

Vor.nKhlag 2015 

in Kio. EUR 

48.11 

· 951,04 

............. _-- - toI.11 1 ""c' ,ade, I 'd" � __ 

Besteht IUI den den Unltfghtdtrungtn: 24 GesundheIt 

Planstellen: 

Der Aufgabenbereich des BMG 
umfasst u.a.: 

Prüfungsobligo des RH: 16 Prüfobjekte 

375 

- Angelegenheiten des 
Gesundheitswesens 

- Angelegenheiten des Veterinärwesens 

- Angelegenheiten der 
Nahrungsmittelkontrolle 

- Angelegenheiten der 
Krankenversicherung und der 
Unfa llversicherung 

Quellen: BMF _ Personalplan. Anlage IV zum BFG 2015 

Im BerichlSzeitraum legte der RH dem Nationalrat sieben Beiträge aus 
dem Wirkungsbereich des BMG vor, davon eine Follow-up-Überprüfung. 

Prüfungsergebnisse 

Gendergesundheit in Österreich 

Versorgung von Schlaganfallpatienten in der 
Steiermark; Follow-up-Überprüfung 

Fonds zur Finanzierung der In-vitro-Fertilisation 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Sozialversicherung als 
Anspruchsvoraussetzung 

Ärzteausbildung 

Medientransparenz in der AUVA 

RoUe des Bundes in der österreichischen Kranken­
anstaltenplanung 

Bund 2015/18 

Bericht 

Bund 2015/3 

Bund 2015/3 

Bund 2015/3 

Bund 2015/8 

Bund 2015/9 

Bund 2015/12 

Bund 2015/17 

Ausschuss Plenum 
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Gendergesundheit in Österreich 

Die Zuständigkeit und Verantwortung für die Wahrnehmung der 
Angelegenheiten der Gendergesundheit waren auf mehrere Zen­
tralstellen des Bundes verteilt. Die Trennung von Frauen-, Kinder­
und Jugendgesundheit (BMG) bzw. Männergesundheit (BMASK) war 
infolge der damit verbundenen organisatorischen, inhaltlichen und 
fInanziellen Auswirkungen nicht zweckmäßig. Auch gab es dadurch 
in Österreich - etwa im Unterschied zur Schweiz - kein gesamt­
hafte Berichtswesen zum Thema Gendergesundheit. 

Die für die Umsetzung des Rahmen-Gesundheitsziels .Gesundheitliche 
Chancengerechtigkeit" gebildete Arbeitsgruppe hatte rund ein Jahr 
nach Beschluss der Rahmen-Gesundheitsziele noch immer keine Indi­
katoren für die Ziel erreichung festgelegt. Im Rahmen der wirkungs­
orientierten Haushaltsführung sollte gemäß BundesflOanzge etz 2013 
d ie Teilnahmerate am Projekt .Mammographie-Screening Austria· bis 
Ende 201 3 um 5 Prozentpunkte steigen. Bis Herbst 201 3  war das Pro­
jekt noch nicht angelaufen. 

Generell spielte die Gendergesundheit in Österreich eine untergeordnete 
Rolle. Nur 3 % der gewährten Förderungen des BMG wiesen einen Gen­
derbezug auf. Eine Gesamtevaluierung über den Kosten-Nutzen-Aspekt 
dieser Förderungen wurde nicht durchgeführt. Diverse Berichte und 
Studien berücksichtigten den Genderaspekt nur in geringem Ausmaß. 

Versorgung von Schlaganfallpatienten in der 
Steiermark; Follow-up-Überprüfung 

Der Gesundheitsfonds Steiermark und die Gesundheit Österreich GmbH 
(GÖG) setzten die Empfehlungen de RH, die er zum Thema Versor­
gung von Schlaganfallpatienten in der Steiermark im Jahr 201 2 (Reihe 
Bund 2012/ 10 und Reihe Steiermark 201 2/6) veröffentlicht hatte, mehr­
heitlich um. 

Unerledigt blieben die Abstimmung der von der GÖG für Bench­
marks verwendeten Sollwerte und Indikatoren mit jenen des ober­
österreichischen Schlaganfall-Registers sowie der Aufbau eines umfas­
senden Schlaganfall-Registers in der Steiermark. Die Daten der Internen 
Abteilungen der steiermärkischen Krankenanstalten waren noch nicht 
im Schlaganfall-Register enthalten. Auch erst im Aufbau begriffen war 
ein Datawarehou e in der Steiermark. Dieses war, da es den gesamten 
Versorgungsprozess sämLlicher Schlaganfallpatienten in der Steier­
mark abbilden sollte, die Voraussetzung für Datenanalysen zur Erhe-
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bung der Ursachen schlechter Indikatorenwerte einzelner Leistungs­
anbieter und zur Sicherstellung verbe emder Maßnahmen. 

Fonds zur Finanzierung der In-vitro-Fertilisation 

Der beim BMG eingerichtete Fonds zur Finanzierung der In-vilro-Fer­
tilisation (IVF) lci tele anspruchsberechtigten Paaren finanzielle Unter­
stützung, wenn zur Erfiillung ihres Kinderwunschcs Maßnahmen der 
In-vitro-Fertilisation erforderlich waren. 

Die Aufgabenwahrnehmung des Fonds beruhte auf einer zweckmäßigen 
Organisation und guten Zusammenarbeit seiner Geschäftsbereiche, 
wobei das IVF-Register als wesentliches Instrument der Fondsver­
waltung effiziente Verwaltung abläufe unterstützte und eine geeig­
nete Grundlage mr die vom Fonds getroffenen Qual itätssicherungs­
maßnahmen war. 

Der Fond hatte auf eine ausreichende Versorgung Bedacht zu neh­
men, vermgte jedoch über keine objektiven Kriterien zur Bemessung 
der damr in den Vertragskrankenanstalten vorzuhaltenden Behand­
lungskapazitäten. 

Das BMG konnte das gesetzlich vorgesehene umfassende Konzept mr 
die Qualitätssicherung auf dem Gebiet der In-vitro-Fertilisation auch 
14 Jahre nach Einrichtung des Fonds noch nicht vorlegen. 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Sozialversicherung als 
Anspruchsvoraussetzung 

Das ö terreichi ehe Sozialversicherungsrecht knüpfte das Bestehen 
eines Krankenversicherungsverhältnisses im Regelfall an das Vorlie­
gen eines Beschäftigungsverhältnisses bzw. einer Pension an. Einige 
Tatbestände normierten jedoch den Wohnsitz bzw. den gewöhnlichen 
Aufenthalt als Anspruchsvoraussetzung. Dies galt in der Krankenver­
sicherung etwa mr die Selbstversicherung und mr die Mitversiche­
rung von Angehörigen, fand sich aber auch in anderen Vollzugsbe­
reichen der Sozialversicherungsträger, z.B. bei der Ausgleichszulage 
und beim Pf1egegeld. 

Die Krankenversicherungsträger interpretierten die rechtlichen Grund­
lagen der Anspruchsvoraussetzungen Wohnsitz bzw. gewöhnlicher 
Aufenthalt unterschiedlich. Die Prüfung dieser Kriterien war dadurch 
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erschwert, dass die relevanten Definitionen aus einem anderen Rechts­
bereich stammten. Die tatsächlich verwendeten Abfragen des Zentra­
len Melderegisters waren nicht aussagekräftig. 

icht zuletzt aufgrund der Gebarungsüberprüfung durch den RH dis­
kutierten die Krankenversicherungsträger, die Vorgehen weise zur Prü­
fung de Wohnsitzes bzw. gewöhnlichen Aufenthalts als Anspruchs­
voraussetzung zu verändern. 

Ärzteausbildung 

Die grundsätzliche Ausgestaltung der Ärzteausbildung blieb in Öster­
reich über Jahrzehnte hinweg im Wesentlichen unverändert. Für die 
nach jahrelangen Bemühungen im Jahr 201 4 schließlich erfolgte Ärz­
teausbildungsreform fehlten wichtige Entscheidungsgrundlagen. So 
waren vor allem wesentliche Daten (z.B. Abwanderungsgründe und 
-zahlen von Absolventen, Drop-out-Gründe von Turnusärzten) nicht 
ausreichend vorhanden. Die Verlagerung der Regelung wesentlicher 
Ausbildungsinhalte von der Ge etzgebung zur Verwaltung war eben­
falls krit isch zu sehen, ebenso der im Hinblick auf die grundlegende 
Neugestaltung äußerst kurze Umsetzungszeitraum von einem knap­
pen halben Jahr. 

Bis zur Ausbildungsreform blieben die Anerkennungen der Ausbil­
dungsstänen (Krankenanstalten insgesamt oder Abteilungen/Kliniken) 
über Jahrzehnte hinweg gültig, ohne je evaluiert worden zu sein. In 
den vergangenen fünf Jahren führte die Österreichische Ärztekam­
mer - entgegen den gesetzlichen Vorgaben - auch keine Überprü­
fungen der Ausbildung qualität in den Ausbildungsstänen vor Ort 
mehr durch, wodurch diesbezüglich jegliche hoheitliche Ausbildungs­
kontrolle fehlte. 

In den überprüften Krankenanstalten Allgemeines Krankenhaus der 
Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus, Landeskrankenhaus 
- Universitätskliniken Innsbruck, Landesklinikum SI. Pölten/Lilienfeld 
sowie LandeskJinikum Gmünd/Waidhofen/Zwettl wurde die gesetzlich 
vorgesehene dreistufIge Ausbildungsverantwortung (Krankenanstal­
tenträger, Ärztlicher Leiter, Klinikvorstand/Abteilungsleiter) in unter­
schiedlichem Ausmaß, jedoch in keiner Krankenanstalt ausreichend 
wahrgenommen; durchgängig einheitlich strukturierte nachvollzieh­
bare Ausbildungsprozesse fehlten. Wesentliche Qualitätssicherungs­
instrumente (z.B. Logbuch, Ausbildungskonzept, Ausbildungsplan) 
waren nur teilweise vorhanden, entsprechende Umsetzungs- und 
Kontrollmechanismen existierten ebenfalls kaum. Die Administra-
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lion und Kontrolle der Rasterzeugnisse. dem wesentlichsten Ausbil­
dungs-Erfolgsnachweis. war in allen überprüften Krankenanstalten 
mangelhaft. 

In den überprüften Krankenanstalten war jedoch in den letzten Jah­
ren das Bemühen um Verbesscrungen der Ärzteausbildung erkenn­
bar; so gab es insbc ondere auch Anstrcngungen. die Zusammenar­
beit zwischen Ärzten und diplomiertem pnegepersonal zu stärken und 
die Möglichkeiten des sogenannten mitverantwortlichen Tätigkeitsbe­
reichs zu nutzen. Die aktuelle Reform der Ärzteausbildung sieht auch 
eine Reihe von Qualitätserfordernissen rur die Ausbildung (etwa einen 
Ausbildungsplan) vor; ihre Umsetzung wird rur die Krankenanstalten 
bzw. deren Träger eine große Herausforderung darstellen. 

Medientransparenz in der AUVA 

Die AtNA gab 77 Medienmeldungen in Höhe von insgesamt rd. 
900.000 EUR der KommAustria im überprüften Zeitraum (Juli 201 2  
bis September 2014) bekannt. Sie meldete jedoch zwei in ihrem Auf­
trag hergestellte Medien in Höhe von insgesamt rd. 1 .8  Mio. EUR 
nicht. Somit waren alle Quanalsmeldungen der AUVA unvollständig. 
Nur rund ein Drillei der meldepnichligen Gesamtentgelte halle sie der 
KommAustria bekanntgegeben. 

Im Zuge der Gebarungsüberprüfung anerkannte die AUVA die Bekannt­
gabepnicht rur beide in ihrem Auftrag hergestcllten Medien und mel­
dete der KommAustria im I. Quanal 201 5  die Kosten als Förderung. 
nicht aber als Medienkooperation bzw. Werbeauftrag. 

Die AtNA kündigte weiters an. ab sofon die Medieninhaberschaft bei 
beiden Medien zu übernehmen. um damit nicht mehr der Bekannt­
gabepnicht zu unterliegen. Dadurch umgeht sie das Medientranspa­
renzrecht. 

Auffallig war darüber hinaus der verhältnismäßig hohe Anteil der 
nicht zu meldenden Bagatellbeträge an den von der AUVA erfassten 
Ge amtausgaben owie der hohe Anteil der aufgrund der Bagatell­
grenze nicht zu meldenden Werbeaufträge und Medienkooperationen. 

Weiters kam es zu Verstößen gegen das Hinwei - und Kopfverbot owie 
gegen die Kennzeichnungspnicht. 
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Der Einfluss des Bundes auf die östcrreichische Krankenan taltenpla­
nung beschränkte sich im Wesentlichen auf die Vornahme einer Rah­
menplanung im Einvernehmen mit den Ländern und der Sozialver­
sicherung. Die konkreten Planungen erfolgten auf Lande ebene; der 
Bund konnte zu den Krankenanstaitenpläncn der Länder nur unver­
bindliche Stellungnahmen abgeben. Gegenüber dem bis zum Jahr 
2005 gültigen Österreichischen Krankenanstaiten- und Großgeräte­
plan (ÖKAP/GGP) war der ab dem Jahr 2006 gültige Östcrreichische 
Strukturplan Gesundheit (ÖSG) für die Planungen auf Landesebene 
weniger klar verbindlich. Der ÖSG wies auch einen geringeren Infor­
mationsgehalt bei der Planung der stationären Kapazitäten auf, der 
in späteren Revisionen des ÖSG noch schrittweise reduzien wurde. 

Stärker als der ÖKAP/GGP betonte der ÖSG die integrative Planung 
nicht nur des stationären, sondern auch des ambulanten, des Rehabi­
litations- und des Pflegebereichs. Allerdings enthielt er quantitative 
Planungsaus agen zunächst nur ftir den stationären Akutbereich. Der 
ÖSG enthielt zwar auch das Ziel einer überregionalen Abstimmung im 
Sinne einer länderübergreifenden Versorgung planung, die diesbezüg­
lichen Fonschritte waren aber gering. So betrug der Anteil der inlän­
dischen Gastpatienten an den stationären Aufenthalten österreichweit 
rd. 10 'Ib, in Wien sogar 20 'Ib; die Länder gingen in ihren Planungen 
aber kaum auf Gastpatientenströme ein. 

Zentrale Steuerung möglichkeiten durch Monitoring und Evaluie­
rungen waren begrenzt. Auch die Einführung der .Zielsteuerung­
Gesundheit· im Jahr 201 3  trug nicht zur Stärkung der Steuerungs­
und Koordinationsfunktion des Bundes bei. 
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Planstellen: 

Der Aufgabenbereich des BMI 
umfasst u.a.: 

Bundesministerium für Inneres (BMI) 

Vor.llft$(hl.g 20tS 
Ef!i1ebnishilu$hatl fi n.ndlll'rungsh.ushitt 

in Mia. [UR 

Erlrige 14.11,09 Eil'ttahlungen 

Aufwendungen - 2.568,03 AU5L1hlungen 

•• ttoerg,Hfl 

Besteht aus den den Untergliederungen: 11 Innert's 

32.208 

- Angelegenheiten des Sicherheitswesens 

- Angelegenheiten der Staatsgrenzen 
mit Ausnahme ihrer Vermessung und 
Vermarkung 

- Angelegenheiten der Organisation und 
des Dienstbetriebes der Bundespolizei 
und sonstiger Wachkörper 

- Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft 
und des Heimatrechts 

- Angelegenheiten der Wahlen. 
Volksbegehren. Volksabstimmungen und 
Volksbefragungen 

- Angelegenheiten der Organisation der 
inneren Verwaltung in den Ländern 

- Angelegenheiten des Stiftungs- und 
Fondswesens 

Prüfungsobligo des RH: 18 Prüfobjekte 

Quellen: 8MF _ Personalplan, Anlage IV zum 8FG 2015 

Bund 2015/18  

VOt'l'if,chl.g 2015 

in .Mio. EUA: 

122,71 

- 2.529,93 

- 2.407,16 

161 

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 65 von 100

www.parlament.gv.at



R 

H 

Im Berichtszeitraum legte der RH dem Nationalrat sechs Beiträge aus 
dem Wirkungsbereich de BMI vor. 

Prüfungsergebnisse Bericht Ausschuss Plenum 

Unterstützungsinstitut der Bundespolizei Bund 2015/1 

Wirkungen rechtlicher und personalwirtschaftlicher 
Maßnahmen auf das Pensionsantrittsalter in ausge- Bund 2015/2 
wählten Ressorts 

Umbau des Palais Kaunitz für die Anti-Korruptions- Bund 2015/2 
akademie (lACA) in Laxenburg 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem Bund 2015/8 
Aufenthalt in der Sozialversicherung als 
Anspruchsvoraussetzung 

Österreichischer Integrationsfonds - Fonds zur 
Integration von Aüchtlingen und Migrantlnnen 

Bund 2015/8 2.12.15 

8undeskriminalamt 

162 

Bund 2015/14 

Unterstützungsinstitut der Bundespolizei 

Das UnterstüLZungsinslitut der Bundespolizei wurde 1 874 gegründet, 
um für seine Mitglieder (insbesondere Bedienstete der Lande poli­
zeidirektion Wien im Aktiv- und Ruhestand) Sozialleistungen sowie 
Wohlfahnseinrichtungen bereitzustellen. Darüber hinaus fühne das 
UnterstützungSinstitut für das BMI einen Küchen- und Kantinenbe­
trieb, der allerdings in den Statuten nicht festgeschrieben war. In den 
Jahren 2002 bis 201 2  verursachte dieser Betrieb trotz Personal- und 
Sachsubventionen durch das BMI einen Verlust von insgesamt rd. 
1 , 3  Mio. EUR und somit einen Substanzverlust beim Unterstülzungs­
institut. 

Zwischen dem Unterstülzungsinstitut und dem SMI bestand ohne 
schrift liche Vereinbarung eine enge organisatorische und fInanzielle 
Vernechtung und insbesondere eine unklare Abgrenzung der wech­
selseitigen Leistungserbringung. 

Das BMI stcllte dem UntersLÜtzungsinstilut in gesamt zwischen zwölf 
und 15 Personen für die Verwaltungstätigkeit sowie den Küchen- und 
Kantinenbetrieb zur Verfügung und übernahm den Personalaufwand 
dafür in Höhe von rd. 51 2.000 EUR jährlich. ZUSälZlich gewähne das 
BMI Sachsubvcntionen in Höhe von rd. 36.000 EUR (201 2). Die Subven­
tionicrungen durch das SMI waren in den ausgewiesenen Geschäftser-
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gebnissen der Teilbetriebe nicht berücksichtigt. Diese spiegelten daher 
die tatsächliche wirtschaft l iche Lage des Unterstützungsin tituts in den 
Rechenschaftsberichten nicht wider. 

Das BMI haftete nach eigener Ansicht aufgrund der organisatorischen 
Verflechtung im Insolvenzfall und trug ein ent prechendes finanzielles 
Risiko, ohne die Entscheidungen der Gremien des Unterstützungsin­
stituts direkt beeinflussen zu können. 

Wirkungen rechtlicher und personalwirtschaftlicher 
Maßnahmen auf das Pensionsantrittsalter in 
ausgewählten Ressorts 

Im öffentlichen Dienst nahmen im Jahr 2011 lediglich I 'lb der Frauen 
und 3 'lb der Männer die Alterspension - das ist der Übertritt in den 
Ruhestand im gesetzlichen Pensionsantrittsalter von 65 Jahren - in 
Anspruch. Keinem der drei überprüften Bundesministerien BMI, BMJ 
und BMASK war es in ausreichendem Maß gelungen, Bedienstete über 
da Mindestpensionsantrittsalter hinaus (ab dem 60. Lebensjahr) in 
Beschäftigung zu halten: Das durchschnittlich höchste Pensionsan­
trittsalter wies im Jahr 2012 das BMASK mit rd. 60 Jahren auf, gefolgt 
vom BMJ mit 59,2 Jahren und dem BMI mit 58,3 Jahren (Exekutive) 
bzw. 58,4 Jahren (Verwaltung). 

Ruhestandsversetzungen wegen Dienstunfähigkeit machten in der Exe­
kutive von BMI (Sicherheitsexekutive) und BMJ (Strafvollzugsexeku­
tive) rund ein Drittel aller Ruhestandsversetzungen aus. Das Durch­
schnittsalter lag dabei in der Sicherheitsexekutive (BMI) zwischen 
50,5 Jahren in Vorarlberg und 55,0 Jahren in Kärnten, in der Straf­
vollzugsexekutive (BMJ) bei 53,5 Jahren. Der Gehal tsverlust (Entfall 
der Nebengebühren) bei einem Wechsel aus dem Exekutivdienst in die 
Verwaltung konterkarierte Anreize, länger erwerbstätig zu bleiben. 

Die Pensionsausgaben betrugen allein im Jahr 201 2  rur jene Beam­
ten im BMI, BMJ und BMASK, die vor Erreichen des Regelpensi­
onsalters in den Ruhestand versetzt wurden, 1 42,87 Mio. EUR. Dies 
entsprach 3,78 'lb der Pensionsausgaben rur Bedienstete der Hoheits­
verwaltung des Bundes. Die Darstellung der Pension aufwendungen 
war aus Ressortsicht intransparent, weil sie nur gesamt und nicht pro 
Ressort erfolgte. Damit fehlten Steuerungsinformationen. Da Maß­
nahmen zur Verlängerung der Erwerbstätigkeit den Personalaufwand 
der Ressorts belasteten, hatten diese keinen finanziellen Anreiz, die 
Bediensteten über das Mindestpensionsantrittsalter hinaus in Beschäf­
tigung zu halten. 
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In den Personalentwicklungsstrategien der drei überprüften Bundesmi­
nistenen spielte die Verlängerung der Erwerbsdauer nur eine Nebenrolle. 

Umbau des Palais Kaunitz für die 
Anti-Korruptionsakademie (IACA) in Laxenburg 

Damit die Internationale Kriminalpolizeiliehe Organisation (Interpol) 
ihre geplante Anti-Konruptionsakademie in Österreich errichtet, erwarb 
die NÖ Landesimmobiliengesellschaft m.b.H. das dafür ausgewählte, 
denkmalgeschützte ehemalige Palais Kaunitz in Laxenburg um insge­
samt 2,88 Mio. EUR. Die Standort- und Objektauswahl war intrans­
parent und erfolgte, ohne dafür vorab eine nachvollziehbare verglei­
chende Analyse von Vor- und Nachteilen bzw. der WirtschaFtlichkeit 
durchgeführt zu haben. 

Das BMI und das Land Niederösterreich verpnichteten sich, Umbaukos­
ten in der Höhe von 10,88 Mio. EUR zu übernehmen. Über den Auf­
teilungsschlüssel und die Risikotragung bestand jedoch lange Unei­
nigkeit, so dass sich die Fertigstellung des Umbaus um 1 5  Monate 
verzögerte. Die verbindliche Festlegung der Finanzierung der Umbau­
arbeiten erfolgte erst nach deren Durchführung und nach der Übergabe 
an den Nutzer. Nicht alle Entscheidungsgrundlagen waren transpa­
rent und vollständig aufbereitet, nicht alle Beschlüsse wurden inhalt­
lich stimmig umgesetzt. 

Die dem Umbau zugrunde liegenden AnForderungen entsprachen nicht 
vollständig der Nutzung durch die IACA, so dass das umgebaute ehe­
malige Palais Kaunitz nur teilweise ausgelastet war. Die Abwicklung 
des Umbaus durch das Amt der Niederästerreichischen Landesregierung 
war in einigen Bereichen mangelhaft (z.B. fehlendes Vier-Augen-Prin­
zip bei der RechnungsprüFung, unzureichende Festlegung und Über­
wachung der delegierten Leistungen, Mängel bei der Dokumentation 
der Abwicklung des Projektes). 

Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Sozialversicherung als 
Anspruchsvoraussetzung 

Das österreich ische Sozialversicherungsrecht knüpfte das Bestehen 
eines Krankenversicherungsverhältnisses im Regelfall an das Vorlie­
gen eines Beschärtigungsverhälmisses bzw. einer Pension an. Einige 
Tatbestände normierten jedoch den Wohnsitz bzw. den gewöhnlicllen 
AuFenthalt als Anspruchsvoraussetzung. Dies galt in der Krankenver-
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sicherung etwa für die Selbstversicherung und für die MiIVersiche­
rung von Angehörigen, fand sich aber auch in anderen Vollzugsbe­
reichen der Sozialversicherungsträger, z.B. bei der Ausgleichszulage 
und beim Pflegegeld. 

Die Krankenversicherungsträger interpretierten die rechtlichen Grund­
lagen der Anspruchsvoraussetzungen Wohnsitz bzw. gewöhnlicher 
Aufenthalt unterschiedlich. Die Prüfung dieser Kriterien war dadurch 
erschwert, dass die relevanten Definitionen aus einem anderen Rechts­
bereich stammten. Die tatsächlich verwendeten Abfragen des Zentra­
len Melderegisters waren nicht aussagekräftig. 

Nicht zuletzt aufgrund der Gebarungsüberprüfung durch den RH dis­
kutierten die Ktankenversicherungsträger, die Vorgehensweise zur Prü­
fung des Wohnsitzes bzw. gewöhnlichen Aufenthalts als Anspruchs­
voraussetzung zu verändern. 

Österreichischer Integrationsfonds - Fonds zur 
Integration von Flüchtlingen und MigrantInnen 

Der Österreichische Integrationsfonds - Fonds zur Integration von 
Flüchtlingen und MigrantJnnen (ÖIFj chöpfte bei den Verkäufen der 
Eigentumswohnungen das Erlöspotenzial nicht aus. Die Verkäufe 
erfolgten ohne die erforderliche Genehmigung der Fondsbehörde. 

Das Haus der Bildung und beruflichen Integration war für die Nut­
zung zur Zeit der Gebarungsüberprüfung überdimensioniert. In Anbe­
tracht dessen wirkten ich die Mielvorauszahlung in der Höhe von 
4,5 Mio. EUR und der vereinbarte Kündigungsverzicht für 1 5  Jahre 
nachteilig aus. 

Bis April 2012 gab es keine Regelung, die eine Vorabgenehmigung 
einer Ausgabe des ÖIF ab einem bestimmten Betrag durch das Kura­
torium oder den Auf ichtsrat vorsah. 

Bundeskriminalamt 

Das Bundeskriminalamt verfügte über keine Kennzahlen zur Personal­
bemessung und -verteilung. Dadurch war nicht feststellbar, ob dem 
Bundeskriminalamt für die Aufgabenerfüllung zuviel, zuwenig oder 
ausreichend Personal zur Verfügung stand. Dem Bundeskriminalamt 
und dem BMI fehlten die Grundlagen, unter Bedachtnahme auf die 
strategischen Schwerpunkte und Kernaufgaben die Organisation zu 
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evaluieren und Personalressourcen zuzuteilen. Der vom Bundesk.rimi­
nalamt erstellte Organisationsplan war nicht auf den gesetzlich geneh­
migten Personal plan abgestimmt. 

Das Bundesk.riminalamt konnte seine prioritäre, strategische Aufgabe 
- die Bekämpfung komplexer Kriminalitätsformen im Bereich der 
Cyber- und Winschaftsk.riminalität sowie der Organisierten Krimina­
lität - nicht wie geplant erfüllen, weil das Personal nicht entsprechend 
umgeschichtet worden war. Obwohl der Isrpersonalstand des Bundes­
k.riminalamts im Jahr 2014 mit 602 Personen (inklusive Dienstzutei­
lungen) deutlich höher war als der Sollstand (51 8), fehlten im Septem­
ber 2014 bei der Bek.ämpfung der Cyberkriminalität rd. 55 C!b, bei der 
Wirtschaftsk.riminalität rd. 1 4  C!b und im Bereich der internationalen 
Aufgabenerfüllung rd. 27 C!b des vom Bundesk.riminalamt rur erfor­
derlich gehaltenen Personals. Zudem war das derzeitige System der 
Einrichtung von Sonderkommissionen im Bereich der Wirtschaftsk.ri­
minalität ressourcen- und zeitaufwändig und damit wenig efTtzient. 

Der vom Bundeskriminalamt entwickelte Sicherheitsmonitor war ein 
gutes Instrument zur zeitnahen Analyse des Kriminalitätsgeschehens. 
Die ordnungsgemäße Protokollierung von Straftaten (im Aktenpro­
tokollierungssystem PAD) bildete die Voraussetzung für die Aussa­
gekraft des Sicherheitsmonitors, war allerdings nicht durchgehend 
gewährleistet. Der Anteil der bei der nachträglichen Qualitätssiche­
rung durch das Bundeskriminalamt auffallenden und zu prüfenden 
Erfassungsmängel betrug durchschnittlich rd. 1 6  C!b und verursachte 
dementsprechend einen hohen Nach-Bearbeitungsaufwand. 

Das Bundesk.riminalamt und die Landeskriminalämter hatten keinen 
unmittelbaren Zugriff auf die von den nachgeordneten Dienststellen 
im Aktenprotokoll ierungssystem PAD erfassten k.riminalpolizeilichen 
Daten, weil dieses nicht als Informationsverbund eingerichtet war. Dies 
verursachte zusätzlichen Verwaltungsaufwand und verzögerte k.rimi­
nalpolizeiliche Ermittlungen. 

Bund 2015/18  
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Bundesministerium für Justiz (BMJ) 

Vaunschl.g 20150 
Ergfbnishiushlt1 (in. rUit tungshollu ,h .. lt 

in Hio. (UR 

Ertrage 1.036,73 Einuhlungen 

Aufw4!ndu"g!'n - 1.38',14 Aun.hlungfn 

- 341.01 1 ".HoI •• nderun ual60 

Besteht aus den den Untergtitdtrungtn; 

Planstellen: 11.264 

Der Aufgabenbereich des BMJ umfasst u.a.: - Angelegenheiten 

1) JuUil: 

des gerichtlichen Strafrechts 

Prüfungsobligo des RH: 17 Prüfobjekte 

- Angelegenheiten 
der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit 

- Angelegenheiten des Zivilrecht. 

- Angelegenheiten der 
staatsanwaltschaftlichen Behörden 

- Angelegenheiten der Gerichts­
und Justizverwaltungsgebühren 

Quellen: BMF _ Personolplon. Anlage IV ,um BFG 2015 

Vaunschhlg 2Q1S 

in Mio. (UR 

980.00 

- 1.309,11 

- l2t.tl 

1m Berichtszeitraum legte der RH dem Nationalrat drei Beiträge aus dem 
Wirkungsbereich des BMJ vor. 

Prüfungsergebnisse Bericht 

Wirkungen rechtlicher und personalwirtschaftlicher Bund 2015/2 
Maßnahmen auf das Pensionsantrittsalter in ausge-
wählten Ressorts 

Steuerung und Qualitätssicherung in gerichtlichen 
Strafverfahren am Beispiel ausgewählter Gerichte 

Gleichstellungszie!. Gleichstellungsmaßnahmen und 
Indikatoren im BMJ 

Bund 2015/18  

Bund 2015/2 

Bund 2015/12 

Ausschuss Plenum 

17.12.15 

17.12.15 
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Wirkungen rechtlicher und personalwirtschaftlicher 
Maßnahmen auf das Pensionsantrittsalter in 
ausgewählten Ressorts 

R 
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Im öffentlichen Dienst nahmen im Jahr 201 1  lediglich I <liJ der Frauen 
und 3 <liJ der Männer die Alterspension - das ist der Übertritt in den 
Ruhestand im gesetzlichen Pensionsantritt alter von 65 Jahren - in 
Anspruch. Keinem der drei überprüften Bundesministerien BMl, BMJ 
und BMASK war es in ausreichendem Maß gelungen, Bedienstete über 
das Mindestpen ionsamrinsaher hinaus (ab dem GO. Lebensjahr) in 
Beschäftigung zu halten: Das durchschniltl ich höchste Pensionsan­
trittsalter wies im Jahr 201 2  das BMASK mit rd. GO Jahren auf, gefolgt 
vom BMJ mit 59,2 Jahren und dem BMI mit 58,3 Jahren (Exekutive) 
bzw. 58,4 Jahren (Verwaltung). 

Ruhestandsversetzungen wegen Dienstunfähigkeit machten in der Exe­
kutive von BMI (Sicherheitsexekutive) und BMJ (Strafvollzugsexeku­
tive) rund ein Drittel aller Ruhestandsversetzungen aus. Das Durch­
schnitt alter lag dabei in der Sicherheitsexekutive (BMl) zwischen 
50,S Jahren in Vorarlberg und 55,0 Jahren in Kärnten, in der Straf­
vollzugsexekuLive (BMJ) bei 53,S Jahren. Der Gehaltsverlust (Entfall 
der Nebengebühren) bei einem Wechsel aus dem Exekutivdienst in die 
Verwaltung konterkarierte Anreize, länger erwerbstätig zu bleiben. 

Die Pensionsausgaben betrugen allein im Jahr 20 1 2  für jene Beam­
ten im BMl, BMJ und BMASK, die vor Erreichen des Regelpen i­
onsalters in den Ruhestand versetzt wurden, 1 42,87 Mio. EUR. Dies 
entsprach 3,78 <liJ der Pensionsausgaben für Bedienstete der Hoheits­
verwaltung des Bundes. Die Darstellung der Pensionsaufwendungen 
war aus Ressort icht intransparent, weil sie nur gesamt und nicht pro 
Ressort erfolgte. Damit fehlten Steuerungsinformationen. Da Maß­
nahmen zur Verlängerung der ErwerbstäLigkeit den Personalaufwand 
der Ressorts belasteten, hatten diese keinen finanziellen Anreiz, die 
Bediensteten über das Mindestpen ion antritt alter hinaus in Beschäf­
tigung zu halten. 

In den Personalentwicklungsstrategien der drei überprüften Bundesmi­
nisterien spielte die Verlängerung der Erwerbsdauer nur eine Nebenrolle. 

Steuerung und Qualitätssicherung in gerichtlichen 
Strafverfahren am Beispiel ausgewählter Gerichte 

In gerichtlichen Strafverfahren bestanden bundesweit große Unter­
schiede hinsichtl icb der Verfahrensdauern. Das BMJ analysierte die 

Bund 2015/ lIS 
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Ursachen für die unterschiedlichen durchschnittlichen Verfahrens­
dauern nicht. Bei den vom RH überprüften drei Bezirksgerichten 
(Döbling, Graz-Ost und Graz-West) dauenen die Verfahren in Graz­
West mit durch chnittlich 2,2 Monaten am kürzesten und in Döbling 
mit 1 7,3 Monaten am längsten. Bei den zwei überprüften landesge­
richten linz und Wiener Neustadt betrug die durchschnittliche Dauer 
2,9 Monate bzw. 6,5 Monate. Ursachen lagen im Wesentlichen in der 
unterschiedlich effizienten Arbeit weise der Richter und waren nicht 
sachlich begründet. Die Justizverwaltungsorgane nahmen die Dienst­
aufsicht teilweise nicht aktiv und konsequent wahr. 

Für die Besetzungen in der Justizverwaltung war kein Anforderungs­
profIl oder Kriterienkatalog festgelegt. Richter waren auch in der 
Funktion der Juslizverwaltung unabsetzbar und unversetzbar, obwohl 
Justizmanagement andere Fähigkeiten und Kenntnisse verlangte als 
die richterliche Tätigkeit. 

Der Juslizverwaltung standen Steuerungs- und Qualitätssicherungs­
instrumente zur Verfügung, wie z.B. Sprengelrichter und Dienstbe­
schreibungen für Richter. Diese waren jedoch in der derzeit bestehen­
den Form nur eingeschränkt einsetzbar bzw. geeignet. So nutzte das 
BMJ die gesetzlich zuläs ige Quote für Sprengel richter zu weniger als 
zwei Drittel aus und Dienstbeschreibungen für Richter hatten in Bezug 
auf Justizverwaltungstätigkeiten keine Aussagekraft. 

Die derzeitige Gerichtsorganisation mit Bezirksgerichten, die an zwei 
Drittel der Standone über weniger als eine halbe Richterkapazität im 
Strafbereich verfügten, war für eine Spezialisierung und effiziente Ver­
fahrensftihrung hinderlich. 

Die Kanzlcistrukturen entsprachen nicht mehr den Anforderungen eines 
modernen Gerichtsbetriebs. Arbeitsplatzbeschreibungen und fundiene 
Grundlagen für die notwendige Personalausstattung fehlten. 

Gleichstellungsziel, Gleichstellungsmaßnahmen und 
Indikatoren im BMJ 

Das BMJ hatte in den Jahren 201 3 bis 201 5  kein eigenständiges Gleich­
stellungsziel deftnien, sondern den Gleichstellungsaspekt .Berücksich­
tigung der lebenssituation weiblicher Insassen im Straf- und Maßnah· 
menvollzug· als Teil de allgemeinen Wirkungsziels 5 formulien. Durch 
die Platzierung des Gleichstellungsaspekts an das Ende der Zielformu­
lierung und durch die mehrgliedrig verschachtelte Formulierung des 
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Ziels als Ganzes war die Verständlichkeit beeinträchtigt. Zudem unter­
blieb die entsprechende Konkretisierung des Gleichstellungsa pekts. 

Zu härtlingsbezogenen Merkmalen (z.B. Dauer der Haft, abgeschlossene 
Schulbildung) erhob das BMJ zwar geschlechtsspeziflSche Daten, diese 
wiesen jedoch erhebliche Qualitätsmängel auf. Auch beeinträchtigten die 
Fehlbestände bei den sozioökonomischen Daten und das Fehlen steue­
rungsrelevanter Indikatoren (z.B. Ausbildung) die Steuerungsfahigkeit. 

Die Angaben zur Wirkungsorientierung - Ziele, Maßnahmen und Indi­
katoren - mussten nach dem seit 201 3  geltenden neuen Haushalts­
recht des Bundes sechs Qualitätskriterien crfiillcn: Relevanz, inhaltliche 
Konsistenz, Verständlichkeit, Nachvollzichbarkeit, Vergleichbarkeit und 
Überprüfbarkeit. Der Gleichstellungsaspekt im Wirkungsziel 5 des BMJ 
war nicht ausreichend konsistent und nicht nachvollziehbar, die Über­
prüfbarkeit war eingeschränkt. Die dazugehörige Maßnahme war nicht 
inhaltlich konsistent, die Kriterien der Relevanz und der Nachvollzieh­
barkeit waren nicht ausreichend erfiillt. Der zum Gleichstellungsaspekt 
im Wirkungsziel 5 definierte Indikator erfiillte die Kriterien der Rele­
vanz, der inhaltlichen Konsistenz und Verständlichkeit nicht ausrei­
chend und war nur teilweise nachvollziehbar. 

In die Entwicklung des den Gleichstellungsaspekt enthaltenden Wir­
kungsziels 5 samt Gleichstellungsmaßnahme waren die unmittelbar fiir 
die Umsetzung Verantwortlichen - Vollzugsdirektion, Leiter von landes­
gerichtlichen Gefangenenhäusem mit Abteilungen fiir weibliche Häft­
linge, Leiter der Justizanstalt Schwarzau - nicht eingebunden. 

Bund 2015/1B 
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Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) 

VClrlnJ;thbg 2tUS Von.n.uhllg 2eus 
Ergebnishaushall F in. n;rie fungshatühalt 

in 1410. EUR In Hio. EUR 

Erträge 131,64 Einzahlungen 731.'9 

Aufwendungen - 2.798.11 AU$uhlungen - 2.181.80 

- 2.056.31 

8e�leht aus den dl!'n Untefglitdtrungen: Itl land-, FOJst- und Wane,."..i,t.s<:haft 

Ii] Umwelt 

U L.and-, Fonl- und WUstrw;rUchd't 

VOrJInuMag 2015 
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in Mio. EUR 
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Aufwendungen - 2.155,29 Aun.h[ungen 

.u Umwelt 

Voruu:hllig 2015 
[rgebnishaushalt F inan%ieru "9Sh,uSA.1 t 

Planstellen: 

Der Aufgabenbereich des BMLFUW 
umfasst u.a.: 

Prüfungsobligo des RH: 48 PriJfobjekte 

In Mio. EUR 

Erträge 549,68 Einzihlullgen 

Aufwendungen - 6'2,9' Aunahlungen 

•• tlM·fllHlfs - 'J.z.s .ntofIMui.,.......w • 

2.635 

- Angelegenheiten der Agrarpolitik und 
des Landwirtschaftsrechts 

- Angelegenheiten der Forstpolitik und 
des Forstrechts 

- Ordnung des Binnenmarktes 
hinsichtlich land-, ernährungs- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse 

- Angelegenheiten der Bodenreform und 
Verfahren der Agrarbehörden 

- Allgemeine Angelegenheiten des 
Umweltschutzes 

QueUen; SMF _ Per,onalplan, Anlag_ IV zum SFG 2015 

Bund 2015/ 1 8  

VOtlnf;cl'll.g 2015 

In Mio. EUR 

181,80 

- 2.144,19 

- 1.962." 

VOflnschl.g 20150 

In Mlo. EUR 

549,68 

- 643.01 

- ·l.lJI 
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Im Berichtszeitraum legte der RH dem Nationalrat neun Beiträge aus dem 
Wirkungsbereich des BMLFUW vor, davon eine Fol low-up-Überprüfung. 

Prüfungsergebnisse Bericht Ausschuss Plenum 

EU-Finanzbericht 2012 16.04.15 

Liegenschaftsverkauf Schloss Reifnitz 

Liegenschaftstransaktionen der Landwirtschaftlichen 
Bundesversuchswirtschaften GmbH mit der Republik 
Österreich, der Stadt Wien und der Wirtschaftsagentur 
Wien 

Bund 2015/1 

Bund 2015/1 

Bund 2015/3 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich 
Grundwasser im Weinviertel Bund 2015/12 

EU-Finanzbericht 2013 Bund 2015/14 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie hinsichtlich 
Aießgewässer; FoUow-up-Überprüfung 

Bund 2015/15 

Alpine Ski WM 2013, Investitionen Bund 2015/16 

Betriebliche Umweltforderungen des Bundes und der 
Länder 

Bund 2015/17 

Schutz- und Bannwälder in Salzburg, Tirol und Vorartberg Bund 2015/17 

172  

EU- Finanzbericht 2012 

Österreichs Nenobeitrag an die EU betrug im Jahr 201 2  erstmals 
mehr als I Mrd. EUR. Österreich zahlte 2,942 Mrd. EUR an die EU, 
1 ,856 Mrd. EUR an EU-Mitteln nossen zurück. Der Saldo betrug somit 
1 ,086 Mrd. EUR, was einer Erhöhung um 273,34 Mio. EUR bzw. 34 Ilb 
im Vergleich zum Jahr 201 1  entspricht. 

Ursachen rur diese Entwicklung waren geplante Erhöhungen der EU­
Einnahmen und nicht geplante Rückgänge bei den Rücknüssen, die 
auf Zahlungsaussetzungen in drei Fonds zurückzufUhren waren. 

Liegenschaftsverkauf Schloss Reifnitz 

Die Verhandlungen mit einem Investor über den Verkauf von _Schloss 
Reifni!Z- und die Errichtung eines touristischen Leitbetriebs fUhrte 
ausschließlich das Land Kärnten, obwohl die Gemeinde Maria Wörth 
Grundeigentümerin war und nicht das Land. Bereits die Unterzeichnung 
einer Optionsvereinbarung durch den Gemeinderat von Maria Wörth 
im Dezember 2004 wurde durch die Anwesenheit des damaligen Lan-

Bund 2015/ 1 8  
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deshauptmanns, Jörg Haider, und des Finanzreferenten, Kar! Pfeifen­
berger, maßgeblich beeinnusst. 

Der vom Investor bezahlte Kaufpreis fllr die Liegen chaft _Schloss 
Reifnitz· (6,40 Mio. EUR) beruhte auf der im Kaufvertrag vom Dezem­
ber 2005 mit der Gemeinde Maria Wörth vereinbarten Voraussetzung, 
ein hochwertiges Tourismusprojekt innerhalb der 5-Stern- oder 6-
Stern-Kategorie zu errichten. Gegenüber einem Kaufvertrag, der eine 
rein private Nutzung erlaubte, beinhaltete der bezahlte Kaufpreis Preis­
abschläge zwischen 25 'lb und 30 'lb. 

Das Touri musprojekt ah Investitionen von rd. 83  Mio. EUR und 
die Schaffung von rd. 70 Vollzeitarbeitsplätzen vor. Obwohl dieses 
Tourismusprojekt nicht umgesetzt wurde, verzichtete die Gemeinde 
Maria Wörth auf das im Kaufvertrag vereinbarte Wiederkaufsrecht im 
November 201 1 .  Die Gemeinde erhielt dafllr vom Investor eine Ablöse 
von 1 ,00 Mio. EUR. Die Gemeinde hätte fllr den Verzicht auf das Wie­
derkaufsrecht bis Februar 201 5 Zeit gehabt. Mit dem frühzeitigen Ver­
zicht begab sich die Gemeinde der letzten Chance, dass der Inve tor 
einen touristischen Leitbetrieb realisiert. 

Liegenschaftstransaktionen der Landwirtschaftlichen 
Bundesversuchswirtschaften GmbH mit der 
Republik Österreich, der Stadt Wien und der 
Wirtschaftsagentur Wien 

Um zusätzliche Einnahmen für das Bundesbudget zu erzielen, verkaufte 
die Republik Österreich (BMLFUW nach Zustimmung durch da BMF) 
der ausgegliederten Landwirtschaftlichen Bundesversuchswirtschaften 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (BVW GmbH) Liegenschaften 
im Wert von 30,00 Mio. EUR, obwohl sie diese in einer Erstbewertung 
noch um rd. 25  'lb höher auf rd. 40,06 Mio. EUR geschätzt hatte. Der 
Einmaleffekt - rd. 29,91 Mio. EUR wurden dem allgemeinen Budget 
ohne Zweckbindung zugefllhrt - trat um rund eineinhalb Jahre spä­
ter als geplant Mitte 2006 ein. 

Die BVW GmbH verkaufte alle in Wien-Essling erworbenen liegen­
schaften. die fast 98 'lb der Ankaufssumme ausmachten. weiter. Bei 
diesen Verkäufen - an die Stadt Wien und an die Wirtschaftsagentur 
Wien im Jahr 2008 sowie an ein privates Unternehmen im Jahr 201 J 
- erzielte sie einen Buchgewinn von rd. 1 1 ,92 Mio. EUR. Da allerdings 
die vertraglich vereinbarte Nachbesserung bei gewinnbringenden Ver­
käufen wirkungslos war, konnte die Republik Österreich in der Folge 
nur über Ausschüttungen der BVW GmbH partizipieren. Die e hatte 
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wiederum bei ihren drei Weiterverkäufen generell auf eine Nachbes­
serung verzichtet. 

Die Winschaftsagentur Wien fmanziene den Ankauf über ein von der 
Stadt Wien gewähnes Darlehen in Höhe von 22,50 Mio. EUR. Dessen 
Rückzahlungsbedingungen waren zum Teil unldar formulien. 

Das Ende 201 3  bestehende Liegenschaftsvermögen der BVW GmbH 
von rd. 76,07 Mio. EUR ließ auf weitere Buchgewinne im Verkaufs­
fall schließen. 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie i m  
Bereich Grundwasser i m  Weinviertel 

Infolge intensiver landwirtschaftlicher Bcwinschaftung wics das 
Marchfeld seit Jahrzehnten hohe Nitratbelastungen im Grundwas­
ser auf. Es stellte im Jahr 2009 eines von drei Gebieten in Öster­
reich dar, in dem der in der Wasserrahmenrichtlinie der EU verbind­
lich gefordene gute chemische Zustand des Grundwassers aufgrund 
der Schwellenwertüberschreitungen nicht erreicht wurde. Das Ziel der 
Wasserrahmenrichtlinie sollte mittels den im Nationalen Gewässer­
bewinschaftungsplan 2009 angefühnen Maßnahmen - insbesondere 
dem bundesweit geltenden Aktionsprogramm Nitrat und der freiwil­
ligen Teilnahme am Programm zur Förderung einer umweltgerechten, 
extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirt­
schaft (ÖPULj - bis 2027 erfüllt werden. Die im überprüften Zeitraum 
2009 bis 201 3 investienen Fördermittel für die regionalspezifIschen 
grundwa serrelevanten ÖPUL-Maßnahmen im Marchfeld beliefen sich 
auf rd. 6,78 Mio. EUR. 

Die Ist-Bestandsanaly e 201 3 zeigte für das Marchfeld eine Verschlech­
terung der Grundwassersituation und einen signifIkanten und anhal­
tend steigenden Trend im Hinblick auf die Nitratbelastung. Somit 
reichten die bisher auf Basis des Nationalen Gewässerbewinschaf­
lungsplan 2009 gesetzten Maßnahmen nicht aus, um in diesem Bereich 
eine Verbesserung im Sinne der Zielvorgaben der Wasserrahmenricht­
linie zu erreichen. 

Weder auf Bundesebene noch auf Ebene des Lande Niederösterreich 
wurde das rechtliche Instrumentarium ausgeschöpft, um restriktivere 
Maßnahmen bei der landwinschaftlichen Bewirtschaftung und damit 
eine deutliche Reduzierung des Neueintrags von Nitrat vorzusehen. 

Bund 2015/18  
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Für die zum Teil im örrentlichen Eigentum berlndlichen Trinkwasser­
versorger entstand inrolge der hohen Nitralbelastung des Grundwas­
sers durch errorderliche Aufbereilungsmaßnahmen bzw. die Versorgung 
aus entrernteren Gebieten ein zusätzlicher Aufwand. Dies widersprach 
sowohl dem Ziel des Wasserrechtsgesetzes als auch dem der Wasser­
rahmenrichtlinie zugrunde gelegten Verursacherprinzip. Die Versor­
gung mit einwandrreiem Trinkwasser war gewährleiste!. 

EU-Finanzbericht 2013 

ÖSlerreichs NCllosaldo betrug im Jahr 201 3  1 ,329 Mrd. EUR. Öster­
reich zahlte 3 , 1 9 1  Mrd. EUR an die EU und erhielt 1 ,862 Mrd. EUR an 
Rücknü en. Der durchschnittliche jährliche Saldo in der Periode 2007 
bis 2013 belier sich auf 795,67 Mio. EUR. 

Die Ausnutzung der Agrar- und Strukturfondsmillel in Österreich in 
der Periode 2007 bis 201 3 lag mil Jahresende 201 3 im Bereich des ELER 
bei 89,5 'lb, in den beiden Slruklurfonds bei 67, 1 'lb (52,9 'lb im EFRE 
und 85,6 'lb im ESF). Unter Nutzung des Ausrlllanzierungszeilraums 
bis Ende 201 5  wird im Bereich des ELER und des ESF von einer voll­
sländigen Ausschöprung der Millel ausgegangen, die Österreich fllr 
die Periode 2007 bis 201 3 zugewiesen waren. Eine vollsländige Aus­
schöpfung im Bereich des EFRE ist aus Sicht des RH nicht realistisch. 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie hinsichtlich 
Fließgewässer; Follow-up-Überprüfung 

Die Länder Salzburg und Steiermark kamen den Emprehlungen des 
RH, die er im Jahr 201 2  zur Umselzung der Wasserrahmenrichtlinie 
hinsichtlich Fließgewässer veröfrentlieht halle, leilweise nach. Orfen 
blieb sowohl in Salzburg als auch in der Sleiermark die Erslellung 
möglichst genauer Kosten chätzungen fllr die zur Sanierung der Fließ­
gewässer insgesaml notwendigen Maßnahmen. In Salzburg war auch 
die Erarbeitung und Verordnung wasserwinschaftlicher Regionalpro­
gramme offen. 

Alpine Ski WM 2013,  Investitionen 

Keiner der Beteiligten an der Vorbereitung und Durchfllhrung der 
42. F IS Alpinen Ski Weltmeisterschaft in Schladming 201 3  - insbeson­
dere da Land Steiermark, als der mit 1 52,85 Mio. EUR bedeutendste 
Finanzmillelgeber - halle einen Gesamlüberblick über die daflir inves-
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timen Mille! von insge amt 4 1 5,78 Mio. EUR, davon 247,75 Mio. EUR 
von der öffentlichen Hand. 

Das Land Steiermark und das BMLVS richteten kein angemessenes 
ProjekLmanagemem rur die Ausrichtung der Alpinen Ski Weltmeis­
terschaft (Ski WM 20 1 3) ein. Sieben Gremien zur Organisation und 
Koordination agienen in vielen Bereichen unabhängig voneinander, 
der Gesamtüberblick und die Gesamtkoordination fehlten. 

Das Land Steiermark und das BMLVS beschlossen ihre Förderungen 
betreffend die unmittelbar für die Ausrichtung der Ski WM 201 3  not­
wendige Infrastruktur auf Basis der mangelhaft dokumentienen Beur­
teilung der WM-Relevanz durch den ÖSV-Bauausschuss. Weder waren 
diese Förderungsentscheidungen nachvollziehbar noch lag ihnen eine 
vollständige Überprüfung der Notwendigkeit, der Zweckmäßigkeit und 
der Winschaftlichkeit zugrunde. 

Das Land Steiermark und das BMLVS fOrdenen auch Projekte, obwohl 
sie nicht Bestandteil der Bewerbung für die Ski WM 2013 waren, oder 
Projekte, rur die der Veranstalter - der österreichische Skiverband -
ein Emgelt vom Internationalen Skiverband erhielt. 

H insichtlich der nachhaltigen touristischen Wirkung der in die 
Ski WM 201 3  investienen öffentlichen Finanzmillel ließ sich noch 
kein eindeutiger Trend erkennen. 

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen Gesell chaft m.b.H. wickelte die Bau­
vorhaben Talstation und Servicedeck für das _Zielstadion- - das spon­
liehe Zentrum der Ski WM 201 3  - angesichts der Bauvolumina in der 
zur Verrugung stehenden Zeit rechtzeitig für die Vorbereitungen zur 
Ski WM 20 1 3  ab. Die Wahrnehmung ihrer Bauherrnaufgaben zeigte 
in den Bereichen Projektorganisation, Maßnahmen zum Ami-C1aim­
management und zur Korruptionsprävention, Kostenplanung sowie 
Vergabe und Abrechnung der Leistungen Mängel. 

Betriebliche Umweltförderungen des Bundes 
und der Länder 

Im Bereich der betrieblichen UmweltfOrderungen bestanden auf 
Bundes- und Landesebene mehrere Förderprogramme/Fördenöpfe 
für weitgehend gleiche Förderziele und Fördergegenstände nebenei­
nander. Ein gebietskörperschaftenübergreifender Gesamtüberblick über 
die eingesetzten Fördermillei und erzielten Wirkungen je Fördermaß­
nahme war nicht gegeben. 
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Die Vielfalt der Förderprogramme wie auch ihre Heterogenität i n  Auf­
bau, Inhalt und Begrimichkeil machten die Förderlandschaft intrans­
parent. Die Förderung desselben Projekts durch mehrere Förderstellen 
war in der Administration aufwändig und erhöhte das Risiko unzweck­
mäßiger und unzulässiger ParallelfOrderungen. 

Die Bestimmung einer gemeinsamen Abwicklungsstelle für Förderpro­
gramme, die dieselben Lebenssachverhalte betreffen, war im Sinne der 
Reduzierung des VerwalLungsaufwands und der Nutzung von Syner­
gien zweckmäßig. Allerdings verblieb auch im Fall von Abwicklungs­
kooperationen steLS ein Teil des Verwaltungsaufwands (z.B. Konzeplion 
der Förderprogramme, Bereitstellung der Mille!) beim nicht-abwickeln­
den Fördergeber. 

Für die priifungsgegenständlichen Förderungen bestand keine Gesamt­
übersicht über das Volumen der in einzelnen Förderbereichen und von 
den unterschiedlichen Fördergebern (EU, Bund, Länder, unter Umstän­
den auch Gemeinden) eingesetzlen FördermilleI. 

Evaluierungsberichte rechneten die Ge amtwirkungen einer gefOrdenen 
Maßnahme (Einsparungen an (02 und Energie) nicht der Gesamtheit 
der einge etzlen Fördermillei zu, sondern jeweils dem Milleleinsatz ein­
zelner Förderprogramme/Fördenöpfe, und unterschätzten damit syste­
matisch die Förderkosten. 

Eine Reduktion der Förderprogramme, Fördenöpfe und Akteure würde 
die Förderlandschaft sowohl für Fördergeber als auch Fördernehmer 
deutlich übersichtlicher machen, die Stringenz der Förderlandschaft 
begünstigen, den Administrationsaufwand verringern und eine gesamt­
hafte Evaluierung erleichtern. 

Schutz- und Bannwälder 
in Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

Laut der Österreich ischen Waldinventur sind nur zwischen rd. 50 Ilb 
und 62 Ilb der SchuLZwaldnäche als _stabW zu bewenen. Im Resl der 
Schutzwaldnächen sind pncge- und Sanierungsmaßnahmen zur Erhal­
tung der SchutzfunkLion mehr oder weniger dringend erforderlich. In 
Salzburg, Vorarlberg und bundesweit zeigte sich eine Verschlechterung 
des Zustands des SchuLZwalds, nur in Tirol ergab sich eine (geringfü­
gige) Verbesserung. 

Die Kosten für nOlwendige Verbes erungsmaßnahmen lagen in der Grö­
ßenordnung von 1 ,28 Mrd. EUR Hir ganz Österreich. Eine Abschätzung 
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des Zeitbedarfes für cine umfassende Verbesserung des Schutzwaids 
auf der Basis des derzeitigen Mitteleinsatzes ergab mehr als 90 Jahre. 

Technische Schutzmaßnahmen stellten keine Alternative zur Erhal­
tung und Sanierung der Schutzwälder dar: Das Verhältnis der Kosten 
zwischen Erhaltung des Schutzwaids. der Sanierung (Setzen von Ver­
jüngungsmaßnahmen) und techni ehen Maßnahmen bei Ausfall der 
Schutzfunktion des Waldes lag bei 1 : 1 5: 1 46. 

Die Vollziehung des Forstrechts (minelbare Bundesverwalrung) war 
mangels einhcitlicher Vollzugsstandards (Qualitätsstandards) und 
wegen der unterschiedlichen. von den Ländern zur Verfügung gestell­
ten Ressourcen nicht überall in gleichem Maße gesichen. Speziell im 
Bereich der Wildschäden wurde die starke Abhängigkeit des Forstbe­
reichs von der Gcsetzgebung und Vollziehung im Jagdbereich (Kom­
petenz der Länder) deutlich. Der Bund konnte die von ihm eingegan­
genen internationalen Verpnichrungen aus dem Bergwaldprotokoll 
zur Alpenkonvcntion nicht unmittelbar erfüllen. Fehlende oder man­
gelhaft vollzogene Regelungen in den Jagdgesetzen machten Förder­
maßnahmen zunichte. Es bestand hoher Anpassungsbedarf der landes­
ge etzlichen Regelungen an die Erfordernisse des Bergwaldprotokolls. 
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Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport 

(BMLVS) 

Yor�n"htag 20t5 VorlnKhlag 2015 
Ergebn;shllushilit Ff "liMit! ru ngsha ush.lt 

In Mio. [UR in l1li10. (UR 

[rU"ti! 34,51 [U\uhlungen ll,oo 

Aufwendul\9ffI - 2.177,35 Ausuhlungtn - 1.911,61 

"ttMfWI"'1 - U'� "tlClwsdcz , .. d.· - 1.-''' 

�sttht iUS den den Untergliederungen: 14 Mdllansche AngelegenheIten und Sport 

Planstellen: 

Der Aufgabenbereich des BMLVS 
umfasst U.a.: 

Prüfungsobligo des RH: 13 Prüfobjekte 

21.954 

- Angelegenheiten der Besorgung der 
verfassungsgesetzlich festgelegten 
Aufgaben des Bundesheeres 

- Angelegenheiten der Bewaffnung und 
Ausrüstung des Bundesheeres sowie der 
personellen und materiellen Ergänzung 
des Bundesheeres 

- Angelegenheiten der Militärluftfahrt 

- Angelegenheiten des militärischen 
Waffen-, Schieß- und Munitionswesens 

- Angelegenheiten des Sports 

QueUen: BMF _ Pe,sonalplan. Anlage IV zum BFG 2015 

Im BerichlSzeitraum legte der RH dem Nationalrat sechs Beiträge aus dem 
Wirkungsbereich des BMLVS vor, davon eine Follow-up-Überprüfung. 

Prüfungsergebnisse 

Liegenschaftstransaktionen der Landwirtschaft· 
lichen Bundesversuchswirtschaften GmbH mit der 
Republik Österreich, der Stadt Wien und der Wirt· 
schaftsagentur Wien 

Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAD 

Truppenübungsplatz Allentsteig 

Alpine Ski WM 2013. Investitionen 

Stiftung Österreichisches Institut für Schul­
und Sportstättenbau einschließlich 
.ÖlSS· -Datensysteme Gesellschaft m.b.H 

Personalmaßnahmen des BMLVS im Rahmen von 
Reorganisationen; Follow-up-Überprüfung 

Bund 2015/18 

Bericht 

Bund 2015/3 

Bund 2015/8 

Bund 2015/13 

Bund 2015/16 

Bund 2015/16 

Bund 2015/16 

Ausschuss Plenum 
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Li egenschaftstransaktionen der Landwi rtschaftli chen 
Bundesversuchswirtschaften GmbH mit der 
Republik Österreich, der Stadt Wien und der 
Wirtschaftsagentur Wien 

Um zusätzliche Einnahmen flir das Bundesbudget zu erzielen, verkaufte 
die Republik Österreich (BMLFUW nach Zustimmung durch das BMF) 
der ausgegliederten Landwirtschaftlichen Bundesversuchswinschaften 
Ge ellschaft mit beschränkter Haftung (BVW GmbH) Liegenschaften 
im Wert von 30,00 Mio. EUR, obwohl sie diese in einer Erstbewertung 
noch um rd. 25  <lb höher auf rd. 40,06 Mio. EUR geschätzt hatte. Der 
Einmaleffekt - rd. 29,91 Mio. EUR wurden dem allgemeinen Budget 
ohne Zwecltbindung zugeflihrt - trat um rund eineinhalb Jahre spä­
ter als geplant Mitte 2006 ein. 

Die BVW GmbH verkaufte alle in Wien-Essling erworbenen liegen­
schaften, die fast 98 <lb der Ankaufssumme au machten, weiter. Bei 
diesen Verkäufen - an die Stadt Wien und an die Wirtschaftsagenrur 
Wien im Jahr 2008 sowie an ein privates Unternehmen im Jahr 201 3 -
erzielte sie einen Buchgewinn von rd. 1 1 ,92 Mio. EUR. Da allerdings 
die vertraglich vereinbarte Nachbes erung bei gewinnbringenden Ver­
käufen wirkungslos war, konnte die Republik Österreich in der Folge 
nur über Ausschüttungen der BVW GmbH partizipieren. Diese hatte 
wiederum bei ihren drei Weiterverkäufen generell auf eine Nachbes­
serung verzichtet. 

Die Winschaft agentur Wien fmanzierte den Ankauf über ein von der 
Stadt Wien gewährtes Darlehen in Höhe von 22,50 Mio. EUR. Dessen 
Rückzahlungsbedingungen waren zum Teil unklar formuliert. 

Das Ende 201 3  bestehende LiegenschaflSvermögen der BVW GmbH 
von rd. 76,07 Mio. EUR ließ auf weitere Buchgewinne im Verkaufs­
fall schließen. 

Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAD 

Das BMLVS schloss im Jahr 2007 einen Kaufvertrag über ein Deues Trup­
penfunksyslem CONRAD (Combat Net Radio) um rd. 76,02 Mio. EUR ab. 
Der budgeläre Aufwand belief sich einschließlich Vertragsänderungen 
und Zusatzbe chaffungen auf mindesten rd. 85,87 Mio. EUR (Stand 
September 201 3). Das BMLVS hatte darüber aber keinen Ge amtüber­
blick. Im März 2014, also rund eineinhalb Jahre nach dem ursprüng­
lich vereinbarten Erfüllung termin für den Kaufvertrag, waren noch 
nicht sämtliche vertraglich vereinbarten Leistungen erflillt. 
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Aus den Planungsgrundlagen, die erst im Entwurf vorlagen, war der 
konkrete Bedarf an dem System in der beschafften Ausprägung nicht 
ableitbar. Weiters fehlte ein Gesamtkonzept rur die Funkgeräteausstat­
tung im Bundesheer. 

Der Beschaffungsablauf wies Mängel auf. Die bei der AngebolS­
bewertung nur näherungswci e berechneten Lebenszykluskosten 
rur die Nutzungsdauer von 1 5  Jahren beliefen sich auf zumindest 
rd. 75,75 Mio. EUR. Erst nach Zuschlagserteilung hatte eine detaillierte 
Berechnung zu erfolgen, die Lebenszykluskosten von rd. 89,59 Mio. EUR 
bis rd. 94, 1 2  Mio. EUR ergab. 

Die Wiederaufnahme eines ausgeschiedenen Bieters in das Vergabe­
verfahren war nicht nachvollziehbar. 

Eine Venrags trafe in Höhe von rd. 1 ,55 Mio. EUR aufgrund von Lie­
ferverzögerungen durch den Auftragnehmer wurde durch zusätzliche 
Leistungen kompensiert, deren Bedarf nicht auf nachvollziehbaren pla­
nerischen Grundlagen beruhte. 

Bei 53 von 61 überprüften Zusatzbeschaffungen erfolgten die Verga­
ben in Höhe von rd. 3,25 Mio. EUR entgegen internen Richtlinien an 
ausgewählte Unternehmen ohne nachvollziehbare Prüfung der Preisan­
gemessenheit. 

Das BMWFW schloss eine Gegengeschäftsvereinbarung über 55 'lb 
österreichische Wertschöpfung an der beschafften Leistung ab. Bereits 
im Jänner 201 1  wurde das BMWFW informiert, dass die vereinbarten 
55 'lb voraussichtlich nicht erreicht werden würden. 

Dem BMWFW lagen nicht sämtliche Änderungen des Kaufvenrag 
durch das BMLVS vor. Daher war ihm nicht bekannt, dass sich durch eine 
venragliche Erweiterung des Leistungsumfangs um rd. 1 ,55 Mio. EUR 
die Wertschöpfungsverpflichtung des Auftragnehmers anteilig erhöhte. 

Die Nachweise der österreich i ehen Wertschöpfung (Lieferscheine, 
Ursprungsbestätigungen sowie Ursprungszeugnissel waren wider­
sprüchlich bzw. unklar. Der abschließende Nachweis war nicht nach­
vollziehbar erst ein Jahr nach vollständiger Auslieferung zu erbringen. 

Truppenübungsplatz Allentsteig 

Der Truppenübungsplatz Allem teig mit einer Ge amtnäche von 
rd. 1 5.700 Hektar fungierte primär als Dienstleistungseinrichtung rur 
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den Ausbildung - und Schießbelrieb des Bundesheere . Seit der Inte­
gration der Heeresforstverwaltung Allentsteig im Jahr 201 3  war der 
Truppenübungsplatz auch für die Bewinschaftung seiner Liegenschaf­
ten zuständig. 

Die organisatorische Struktur des Truppenübungsplatzes mit mili­
täri ch gegliederten Stabszellen war nicht auf des en Aufgaben als 
Dienstleistungseinrichtung und Wirtschaftsbetrieb ausgerichtet, son­
dern auf einsatzbczogene, militärische Aufgaben, die der Truppen­
übungsplatz gar nicht halle. 

ach Integration der Heeresforstverwaltung fehlten die organisalO­
ri chen Rahmenbedingungen, insbesondere die Einführung eines geeig­
neten Rechnungswe ens, um den Truppenübungsplatz mit Ausgaben 
von rd. 1 3,4 Mio. EUR und Einnahmen von rd. 3,4 Mio. EUR im 
Jahr 201 3  unter organisatorisch und fachlich einheitlicher Verantwor­
tung zu bewirtschaften. 

Die Kosten- und Leistungsrechnung des Truppenübungsplatzes war 
nicht auf einen Wirtschaftsbetrieb ausgelegt, die Ein- und Auszah­
lungen konnten nicht einzelnen Winschaftsbereichen (insbesondere 
Forst, Jagd, Landwirtschaft und Landschaft pflege sowie Steinbruch) 
zugeordnet werden. Dadurch war der wirtschaftliche Erfolg in den 
einzelnen Wirtschaftsbereichen nicht messbar. Trotz insgesamt nega­
tiven Saldos fehlten Steuerungsdaten und daraus abgeleitete Steue­
rungsmaßnahmen. 

Eine bundesweite Gesamtplanung der Schieß- und Übungstätigkeit des 
Österreichischen Bundesheeres fehlte, um die Auslastung zu optimie­
ren und die Kapazitätcn an Truppenübungsplätzen für das Bundesheer 
festzulegen. In den Jahren 2008 bis 201 2 wurde an durchschnittlich 
56 Arbeitstagen pro Jahr (rd. 2 1  'Ib) keine Schieß- oder Ausbildungs­
anlage des Truppenübungsplatze Allentsteig genutzt. Eine nach Stun­
den berechnete Nutzung der Schieß- und Ausbildungsanlagen ergab 
eine Auslastung von rd. 2 1  'Ib. 

Alpine Ski WM 2013,  Investitionen 

Keiner der Beteiligten an der Vorbereitung und Durchführung der 
42. FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaft in Schladming 201 ) - insbeson­
dere das Land Steiermark, als der mit 1 52,85 Mio. EUR bedeutendste 
Finanzmillelgeber - halle einen Gesamtüberblick über die dafür inves­
tierten Millel von insgesamt 4 1 5,78 Mio. EUR, davon 247,75 Mio. EUR 
von der öffentlichen Hand. 
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Da  Land Steiermark und das BMLVS richteten kein angemessenes 
Projektmanagement fUr die Ausrichtung der Alpinen Ski Weltmeis­
terschaft (Ski WM 201 3) ein. Sieben Gremien zur Organisation und 
Koordination agienen in vielen Bereichen unabhängig voneinander, 
der Gesamtüberblick und die Ge amtkoordination fehlten. 

Da Land Steiermark und das BMLVS beschlossen ihre Förderungen 
betreffend die unmiaelbar für die Ausrichtung der Ski WM 20 1 3  not­
wendige Infrastruktur auf Basis der mangelhaft dokumentienen Beur­
teilung der WM-Relevanz durch den ÖSV-Bauausschuss. Weder waren 
die e Förderungsentscheidungen nachvollziehbar noch lag ihnen eine 
vollständige Überprüfung der otwendigkeit, der Zweckmäßigkeit und 
der Winschaftlichkeit zugrunde. 

Das Land Steiermark und das BMLVS f6rdenen auch Projekte, obwohl 
sie nicht Bestandteil der Bewerbung für die Ski WM 201 3  waren, oder 
Projekte, für die der Veranstalter - der österreich ische Skiverband -
ein Entgelt vom Internationalen Skiverband erhielt. 

Hinsichtlich der nachhaltigen touristischen Wirkung der in die 
Ski WM 201 3  inve tienen öffent lichen Finanzmiael ließ sich noch 
kein eindeutiger Trend erkennen. 

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen Gesellschaft m.b.H. wickelte die Bau­
vorhaben Talstation und Servicedeck für das _Zielstadion- - da spon­
liehe Zentrum der Ski WM 201 3  - angesichts der Bauvolumina in der 
zur Verfügung stehenden Zeit rechtzeitig für die Vorbereitungen zur 
Ski WM 201 3  ab. Die Wahrnehmung ihrer Bauherrnaufgaben zeigte 
in den Bereichen Projektorganisation, Maßnahmen zum Anti-Claim­
management und zur Korruptionsprävention, Kostenplanung sowie 
Vergabe und Abrechnung der Leistungen Mängel. 

Stiftung Österreichisches Institut für 
Schul- und Sportstättenbau einschließlich 
"ÖISS"-Datensysteme Gesellschaft m.b.H.  

Das Österreich ische Institut für Schul- und Sponstäaenbau (ÖISS) war 
eine gemeinnützige Stiftung des Bundes und der Länder zur Gewährleis­
tung von Qualitätsstandards im Schul- und Sponstämnbau in Öster­
reich. Das ÖISS kam einem Ziel durch die Erstellung von allgemein 
gültigen Grundlagen (Richtlinien, Empfehlungen) sowie durch Bera­
tung im Schul- und Sponstäaenbau nach. Das ÖISS verfUgte allerdings 
über keine strategischen Erwägungen zur Schwerpunktsetzung und Res­
sourcenallokation bei der ErfUllung der satzungsmäßigen Aufgaben. 
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Die Finanzierung des ÖISS erfolgte durch Kostenersätze des Bundes (rd. 
387.000 EUR jährlich) und der neun Länder (rd. 9 1 .000 EUR jährlich). 
Die satzungsmäßigen Vorgaben der Aufwandsabdeckung belasteten 
überwiegend den Bund. Die Kostenersätze wurden pauschal gewähn, 
ohne den tat ächlich angefallenen Aufwand zu berücksichtigen. 

Das Interne Kontrollsystem des ÖISS und das Bewusstsein für die Not­
wendigkeit von Kontrollschritten bei der Verwaltung von Fremdver­
mögen war nicht ausreichend. E be tanden KontrolldefIzite, Vorgaben 
der Satzung und Geschäftsordnung wurden nicht immer eingehalten. 

Personalmaßnahmen des BMLVS im Rahmen von 
Reorganisationen; Follow-up-Überprüfung 

Das BMLVS setzte die Empfehlungen des RH, die dieser im Jahr 201 2 
betreffend Personal maßnahmen des BMLVS im Rahmen von Reorgani­
sationen veröffentlicht hatte, nur teilweise um. Umgesetzt wurden ins­
besondere die Empfehlungen betreffend die Anpassung des Personal­
stands an die Vorgaben der Bundesregierung (Personalreduktion von 
7,8 'lb gegenüber 2010) sowie betreffend die Einstellung von Hausauf­
enthalten von Personen über Stand. 

Allerdings lagen die ressoninternen Vorgaben hinsichtlich des Per­
sonalstands in den Organisationsplänen weiterhin um rd. 1 4  'lb über 
jenen der Bundesregierung. Handlungsbedarf bestand weiters insbe­
sondere hinsichtlich der Evaluierung der Zentral teile und der Terri­
torialen Verwaltung (Mil itärkommanden) zur Abschätzung des noch 
anstehenden Reformbedarfs, besonders im Hinblick auf den für die Auf­
gabenerfüllung tatsächlich erforderlichen Personalbedarf. Ausständig 
war überdies die Umsetzung der Empfehlung zur Reintegration von 
Personal über Stand auf systemisiene Arbeitsplätze. Ende 2014 waren 
weiterhin 959 Personen über Stand. 

Ebenfalls nicht umgesetzt wurden die Empfehlungen zur Anpassung 
der Anzahl der Kasernen und Betriebsgebäude an die militärischen 
Erfordernisse ( 1 6  Standone über dem Soll) und zur Einführung von 
Zeitmodellen für Soldatendienstverhältnisse. Keine Fonschritte gab 
es schließlich bei der Anpassung der Anzahl der Führungskräfte an 
die Größe der Streitkräfte (Steigerung des Anteils der Offtziere in der 
Grundorganisation von 2010 bis 20 1 4  von 1 2  'lb auf 1 4  'lb) sowie bei 
der Reduzierung von Personalauszahlungen. 

Bund 2015/18  

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)88 von 100

www.parlament.gv.at



R -

H 

Planstellen: 
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Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Techno­

logie (BMVIT) 

Yoran.schbg 2015 YOflnuhllg 2015 
Ergebrti$h'1"I$h,lt Fi n. nzi e lung sh,lIuhat t 

in l4io. EuR. in 14io. [UR 
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Beneht au.s den den Untergliederungen: 
3" Verkehr, Innovation und fKhnoLogie 
( Forschung) 

41 Verkehr. Innoviltion und Te<hnotoglll! 

J4 Verkehr. InftG\/IItlon und Technologie (forschung) 

Vori,mM.g 2015 VorolnnhLitg 2015 
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Ertrlge 0.01 Einzahlungen 2.01 
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•• not .... "b - 412·2 �.tt.fI ... uitfUllPHldo - 427,19 

41 Verkehr. Innovation und Technologie 

Vor'II,(h'''9 2015 VOr1lnuh[ilg 2015 
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in Pilio, (UR In Pilio. EUR 

Ertrige 211.08 Einnhtungen 271.10 

Aufw�ndungen - 5.676,8' Auszahlungen - 3.349.36 

Mttto.,..kI. .� - 5.1".77 ...Ud ... nd.,... ....... - J.072.H 

877 

Der Aufgabenbereich des BMVIT 
umfasst u.a.: 

- Angelegenheiten des Verkehrswesens 
bezüglich der Ei5enbahnen. der 
Schifffahrt und der Luftfahrt 

Prüfungsobligo des RH: 95 Prüfobjekte 

- Angelegenheiten der Bundesstraßen 

- Kraftfahrwesen und Angelegenheiten 
der Straßenpolizei 

- Angelegenheiten der Österreichischen 
Bundesbahnen 

- Regulierung des Post- und 
Telekommunikationswesens 

- Angelegenheiten der wirtschaftlich­
technischen Forschung 

Quollen: BMF _ Personalplan. Anlage IV zum BFG 2015 
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Im Berichtszeitraum legte der RH  dem Nationalrat 1 3  Beiträge aus 
dem Wirkungsbereich des BMVIT vor, davon zwei Follow-up-Über­
prüfungen. 

Prüfungsergebnisse Bericht 

Pensionsrecht der Bediensteten der ÖBB Bund 2015/4 

Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben in Bund 2015/6 
ausgewählten Ressorts BMVIT und BMWFW 

Österreichisches Patentamt; FoLlow-up-Überprüfung Bund 2015/6 

FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

Ös terre ich i sc he r Verke h rss ic he rhei ufo nd s 

Niederösterreichische Grenzlandförderungsgesell­
schaft m.b.H. 

Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH 

Nachhaltiger Güterverkehr - Intermodale 
Vernetzung; Follow-up-Überprüfung 

EU-Finanzbericht 2013 

Sc h ie ne n i n fras tru ktu r -Die ns tle i s tu ngsgesellsc haft 
mbH (SCHIG) - Aufgabenübertragung durch das 
BMVIT 

Alpine Ski WM 2013. Investitionen 

Salzburg Hauptbahnhof - Bahnhofsumbau 

Triebfahrzeugdispo ition und Triebfahrzeug­
beschaffungen der ÖBB-Unternehmensgruppe in 
Österreich 

Bund 2015/7 

Bund 2015/11 

Bund 2015/11 

Bund 2015/11 

Bund 2015/12 

Bund 2015/14 

Bund 2015/15 

Bund 2015/16 

Bund 2015/16 

Bund 2015/17 

Ausschuss 

30.09.15 

30.09.15 

Pensionsrecht der Bediensteten der ÖBB 

Plenum 

23.09.15 

Im Zeitraum 2002 bis 201 3  belief sich das Pensionsanlrimalter der 
Bundesbahnbeamten - das waren die bis 1995 aufgenommenen defmi­
tiv gestellten Bediensteten der ÖBB - auf durchschnittlich 52.49 Jahre. 
Demgegenüber stieg die frühestmögliche gesetzliche altersbedingte 
Ruhestandsversetzung für Bundesbahnbeamte im gleichen Zeitraum 
von 54,75 Jahren auf 59 Jahre. 

186 

Das durchschnittliche Pensionsantril1salter im Betrachtungszeit­
raum 2008 bis 201 3  lag bei den krankheitsbedingten Ruhestandsver­
setzungen bei 5 1 , 1  Jahren, jenes der organisatorisch bedingten Ruhe-
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standsversetzungen (2008 bis 20 I I )  bei 53,7 Jahren und jenes der 
altersbedingten Ruhestandsversetzungen (2008 bis 201 3) bei 58,6 Jahren. 

In den Jahren 201 2  und 201 3  erfolgten über 90 'lb der Ruhestands­
versetzungen krankheitsbedingt, nur weniger als 10 'lb altersbedingt. 

Aufgrund des überaus hohen Anteils der vorzeitigen Ruhestandsver­
setzungen entwickelten die ÖBB ein Programm einer altersgerechten 
Teilzcit, das ab Juli 2014 Bundesbahnbeamten ab 54 Lebensjahren eine 
reduzierte Wochenarbeitszeit ermögl icht. Dieses Programm soll dazu 
beitragen, die Bediensteten gesund am Arbeitsplatz zu erhalten und 
das durchschnittliche Pensionsantrittsalter zu erhöhen. 

Die im Zeitraum 2004 bis 201 1 aufgrund von Organisationsänderungen 
in den ÖBB vorgenommenen 8.552 vorzeitigen Ruhestandsverset­
zungen verursachten dem Bund Mehrausgaben von rd. 843 Mio. EUR 
gegenüber einer altersbedingten Ruhestandsversetzung. Solche vor­
zeitigen Ruhestandsversetzungen aufgrund von Organisationsände­
rungen nahmen die ÖBB infolge einer entsprechenden strategischen 
Vorgabe des BMVlT ab 20 1 2  nicht mehr vor. 

Das Pensionsrecht der Bundesbahnbeamten war im Bundesbahn­
Pensionsgesetz geregelt. Die Systematik der Pensionsberechnung der 
Bundesbahnbeamten mit einer Parallelrechnung von Pensionsrecht 
(Rechtslage 2004 gedeckelt gegenüber der RechLSlage 2003) und dem 
Pensionskonto des Allgemeinen PenSionsgesetzes war gleichanig zu 
jener der Bundesbeamten. Unterschiede bestanden jedoch in einem 
deutlich geringeren abschlagsfreien Pensionsalter rur Bundesbahn­
beamte, im Verzicht auf Abschläge bei vorzeitiger Ruhestandsverset­
zung (Rechtslage 2003) und in einer um echs Jahre längeren Gewäh­
rung eines Verlustdeckels. Die Umsetzung der Empfehlungen des RH 
- diesc Empfehlungcn betrafen Abschläge bei vorzeitiger Ruhestands­
versetzung, die Harmonisierung der Geltung dauer des Verlustdeckels 
sowie die Fest etzung der jährlich tcigenden pauschalierten Nebenge­
bührenzulage und des sinkenden Pensionssicherungsbeitrags auf die 
Werte des Jahrcs 201 4 - beinhaltcte ein Einsparungspotcnzial von ins­
gesamt rd. 920 Mio. EUR im Zeitraum 201 5 bis 2050. 

Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben in  
ausgewählten Ressorts BMVIT und BMWFW 

Die überprüften Re sons BMVIT und BMWFW (bis 3 1 .  März 201 4 
BMWFJ) beschafften Waren und Dienstleistungen überwiegend mit­
tels Direktvergaben: Der Anteil der Direktvergaben am ge amten Ver-
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gabevolumen der beiden Ministerien (ZentralstelIen ohne nachgeord­
nete Dienststellen) lag pro Jahr bei etwa 10 Mio. EUR im BMVIT bzw. 
I I Mio. EUR im Wirtschaftsresson (betreffend die Zentralstelle des 
damaligen BMWFJ, UG 25, 33, 40); das waren 63 'lb (BMVrn bzw. 
7J  'lb (Wirtschaftsressort) des Vergabevolumens der Zentralstelle. 

Ein ressonweiter Überblick über das Beschaffungsvolumen bestand 
weder im BMVIT noch im Wirtschaftsresson: Die Ressorts erfassten 
Beschaffungen nicht systematisch und konnten diese daher weder hin­
sichtlich des Volumens und der Anzahl noch hinsichtlich weiterer Kri­
terien, wie etwa der Vergabean oder Leistung kategorien/Produktgrup­
pen, standardisien auswenen. Daten rur ein Controlling lagen daher 
nicht vor. Auf Basis dieser Datenlage konnten sie auch den Informa­
tionspOichten gegenüber dem Parlament und internationalen Melde­
pOichten nicht in qualitativ angemessener Weise nachkommen. 

Die Vergabeprozesse der beiden Ressorts waren nicht bewusst unter 
Gesichtspunkten des Internen Kontrollsystems (IKS) konzipien, aller­
dings lagen wesentliche IKS-relevante Elemente, wie Zuständigkeits­
festlegungen sowie Festlegungen zu den Prozessabläufen. vor. 

Vom RH überprüfte EinzeInille zeigten, dass eine we entliehe. die Spar­
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit potenziell beeinträch­
tigende Schwachstelle bei Direktvergaben in fehlenden Preisrecherchen 
bzw. der Nicht-Einholung von Vergleichsangeboten lag. 

Insgesamt gewährleisten Direktvergaben Wettbewerb und Transparenz 
in deutlich geringerem Maß als öffentliche Ausschreibungen. Der Prü­
fung der Preisangemessenheit und der Einholung von Vergleichsan­
geboten wie auch einem adäquaten IKS insgesamt kommt daher bei 
Direktvergaben besondere Bedeutung zu. 

Das Fehlen eines Gesamtüberblicks über die Beschaffungsvolumina 
und ihre Entwicklung über die Zeit barg ein Risiko, FehlentwickJungen 
nicht rechtzeitig zu erkennen. 

Österreichisches Patentamt; Follow-up-Ü berprüfung 

Das BMVIT und das Österreich ische Patentamt kamen dem überwie­
genden Teil der Empfehlungen des RH, die er im Jahr 201 2 (Reihe 
Bund 201 2/7) zur Gebarungsüberprüfung _Österreichisches Patentamt" 
veröffentlicht hatte, nach bzw. mit ersten Umsetzungsmaßnahmen teil­
weise nach. 

Bund 2015/t8 

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)92 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

Bund 2015/18 

Das Patentamt reduzierte zwar seinen Personalstand, aber das Projekt 
des BMVrr zur Aufgabenkritik und Reorganisation des Patentamts 
war noch nicht abgeschlo sen. Dadurch blieben die erhöhten Auf­
wendungen (laut Vorbericht rd. 700.000 EUR jährlich) rur die Doppel­
struktur aus dem hoheitlichen und dem teilrechtsfahigen Bereich wei­
terhin aufrecht. Eine kostendeckende Gebührenstruktur wurde nur im 
Bereich bestimmter Service- und Informationslei tungen angestrebt. 

OITen blieben weiters die Empfehlungen des RH zur Steuerung des 
Patentamts auf Basi der vorhandenen Kosten- und Lei tungsrech­
nung und zur Einstellung der Nebenbeschäftigungen von Bediens­
teten des Patentamts in der serv.ip. 

FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

Die Österreichische ForschungsfOrderungsgesellschaft m.b.H. (FFG) fOr­
derte wirtschaftsnahe und anwendungsorientierte Projekte im Bereich 
der Forschung und Technologieentwicklung. Das zur Förderungsab­
wicklung eingesetzte Interne Kontrollsystem zur Gewährleistung ord­
nungsgemäßer und wirtschaftlicher Unternehmensabläufe beurteilte 
der RH als gut. Optimierungspotenzial bestand in einzelnen Prozess­
schritten der Förderungsabwicklung und bei der Berechnung von 
Kosten und Nutzen des Internen Kontrollsystems. 

Der Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) fOr­
derte Projekte aus dem Bereich der Grundlagenforschung. Sein Inter­
nes Komrollsystem war in einigen Bereichen, etwa bei der Risikoana­
lyse, mangelhaft. Ferner fehlte insbesondere eine Interne Revision, die 
Abläufe hinsichtlich der ErfUllung der Ziel vorgaben der Leitung, die 
Ordnungsgemäßheit und Wirtschaftlichkeit sowie die Zuverlässigkeit 
des Internen Kontrollsystems überprüft hätte. 

Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds 

Der österreichische Verkehrssicherheitsfonds nahm jährlich rd. 
3 Mio. EUR au Wunschkennzcichen und speziftschen Verkehrsstra­
fen ein, die zweckgewidmet für Maßnahmen zur Verbesserung der Ver­
kehrssicherheit im Straßenverkehr zu verwenden waren. 

Der Verkehrssicherheitsfonds verfUgte über Rücklagen in der Höhe von 
rd. 8,2 Mio. EUR, die laut Finanzprognose des Fonds in den kommen­
den Jahren großteils nicht fUr die laufende Finanzierung gebraucht 
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werden und auf einem Geschäftskonto mit einem Zinssatz von 0,25 <\b 
verwahn wurden. 

Zur Förderwürdigkeit von Projekten gab der Beirat des Verkehrssi­
cherheitsfonds eine Empfehlung ab. Im Beirat venretene Institutionen 
waren zum Teil Förderempfanger und Auftragnehmer des Fonds. Dies 
barg das Risiko von Interessenskonnikten. 

Der Verkehrssicherheitsfonds fInanziene Kampagnen zur Bewusstseins­
bildung. Das Vergabeverfahren zur Kampagne _Alkohol im Straßen­
verkehr- im Jahr 2009 erweckte den Anschein, dahingehend beein­
nusst worden zu sein, ein bestimmtes Unternehmen zu beauftragen. Bei 
der Umsetzung der Kampagne kam es zu einer Kostenüberschreitung 
des ursprünglich vereinbanen Kostenrahmens von 3,5 Mio. EUR um 
rd. 1 Mio. EUR. Die Schaltungskosten rur Advenorials mit einem Foto 
der damaligen Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Techno­
logie im Rahmen der Kampagne betrugen in Summe rd. 1 , 35  Mio. EUR. 

Niederösterreichische Grenzlandförderungs­
gesellschaft m.b.H. 

Trotz Änderung der winschaftspolitischen Rahmenbedingungen, insbe­
sondere durch die Grenzöffnung, unterblieb eine grundsätzliche stra­
tegische Neuausrichtung der Niederösterreichischen Grenzlandforde­
rungsgesellschaft m.b.H. (NÖGI, die durch den Bund und das Land 
Niederösterreich zur gemeinsamen Finanzierung von Investitionen im 
niederösterreichischen Grenzland sowie zur Finanzierung von Bera­
tungsaktivitäten gegründet worden war. 

Die Förderung von niederösterreichischen Grenzgebieten durch die 
Gesellschaft bestand in erster Linie in der Finanzierungssicherhcit von 
Investitionen aufgrund der Fixverzinsung der von ihr geWährten Darle­
hen. Der Betriebsaufwand einschließlich Beratungsleistungen der NÖG 
lag bei rd. 300.000 EUR pro Jahr. 

Der Bund und das Land Niederösterreich nutzten die gemeinsame 
Eigentümerschaft nicht dazu, um die Förderungstäligkeit der Gesell­
schaft mit jener von anderen Förderungsstellen des Bundes und des 
Landes abzustimmen. 

Die Förderung ziele der Gesellschaft waren zwar in den Strategie­
dokumenten inhaltlich niedergelegt, jedoch weder quantiftzien noch 
überprüfbar. Folglich lagen auch keine Auswenungen hinsichtlich der 
langfristigen Förderungswirkungen der Gesellschaft vor. 
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Die Darlehensvergabe der Gesellschaft an  Unternehmen entwickelte 
sich weitgehend prozyklisch mit dem Konjunkturverlauf, so dass in 
wirtschaftlich schwachen Jahren die Förderungskapazität nicht zum 
Tragen kam. 

E wären die Auflösung der Gesellschaft und die Eingliederung der 
Aktivitäten der niederösterreichischen Grcnzlandr6rderung in eine 
bestehende Förderungseinrichtung des Bundes oder des Landes Nie­
derösterreich geboten, weil Personal- und Sachkosten eingespart 
sowie die Qualität der Förderungsabwicklung deutlich gesteigert wer­
den könnten. 

Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH 

Die Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH in Graz hat 
sich seit ihrer Gründung im Jahr 2008 erfolgreich auf die Entwicklung 
wissen chaftlicher Grundlagen rur die Herstellung komplexer Medi­
kamente spezialisiert. Durch eine weitere Forcierung der Drittmitte­
leinwerbung könnte der fmanzielle Spielraum außerhalb des COMET­
Bereichs ausgebaut und die Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln 
verringert werden. 

Das Interne Kontrollsystem und das Controlling wiesen Mängel auf: 
Die Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH erstellte keine 
Risikoanalysen rur ihre wesentlichen Risikobereiche. Ein durchgängi­
ges Vier-Augen-Prinzip war nicht vorhanden. 

Nachhaltiger Güterverkehr - Intermodale Vernetzung; 
Follow-up-Überprüfung 

Das BMVIT kam dem überwiegenden Teil der Empfehlungen des RH 
nach, die er zum Thema Nachhaltiger Güterverkehr - Intermodale Ver­
netzung im Jahr 201 2 (Reihe Bund 201 2/5) veröffentlicht hane. 

Die Wirkungsziele im Hinblick auf den Beitrag des multimodalen 
Verkehrs für eine Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf 
Schiene bzw. Wasserstraße waren nur unzureichend defmiert. Die 
gesetzten Ziele waren mit den zur Zeit der Gebarung überprüfung 
eingesetzten Mitteln und Maßnahmen nicht erreichbar. 

Bei den infolge der Empfehlung des RH durchgeruhrten Abrechnungs­
kontrollen der Förderungen im Güterverkehr bei Privatbahnen stellte 
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die SCHIG für die Jahre 201 1 und 201 2 Unregelmäßigkeiten in der 
Höhe von zumindest rd. 1 ,44 Mio. EUR fest. 

EU-Finanzbericht 2013 

Österreichs NCllosaldo betrug im Jahr 201 3  1 ,329 Mrd. EUR. Öster­
reich zahlte 3 , 19 1  Mrd. EUR an die EU und erhielt 1 ,862 Mrd. EUR an 
Rücknüssen. Der durchschnittliche jährliche Saldo in der Periode 2007 
bis 201 3  belief sich auf 795,67 Mio. EUR. 

Die Ausnutzung der Agrar- und Strukturfondsmillel in Österreich in 
der Periode 2007 bis 201 3  lag mit Jahresende 201 3 im Bereich des ELER 
bei 89,S 'Ib, in den bei den Strukturfonds bei 67, 1 'Ib (52,9 'Ib im EFRE 
und 85,6 'Ib im ESF). Unter utzung des Ausflnanzierungszeiuaums 
bis Ende 201 5 wird im Bereich des HER und des ESF von einer voll­
ständigen Ausschöpfung der Millel ausgegangen, die Österreich ftir 
die Periode 2007 bis 201 3  zugewiesen waren. Eine vollständige Aus­
schöpfung im Bereich des EFRE ist aus Sicht des RH nicht realistisch. 

Schieneni nfrastru ktu r-Di enstlei stungs­
gesellschaft mbH (SCHIG) - Aufgabenübertragung 
durch das BMVIT 

Die Anzahl der an die SCHIG übertragenen Aufgaben stieg in den Jah­
ren 2005 bis 2014. Die SCHIG übernahm damit sukzessive auch Kern­
aufgaben des BMVIT. Die an die SCHIG übertragenen Aufgaben hät­
ten grund ätzlich von Mitarbeitern des BMVIT wahrgenommen werden 
können. Das BMVIT konterkarierte durch die Auslagerung von Auf­
gaben das Einsparungsziel des Bundes, welches die Aufnahme von 
neuen Mitarbeitern stark einschränkte. Das BMVIT ersetzte die einzu­
sparenden Personalausgaben durch Ausgaben an ausgegliederte bzw. 
externe Unternehmen. Damit war die Tran parenz des Personalplans 
beeinträchtigt und der Pcrsonalplan des Bundes verlor seine Steue­
rungsfunktion. 

Das BMVIT finanzierte die SCHIG im überprüften Zeiuaum mit durch­
schnilllich rd. 5,28 Mio. EUR pro Jahr. Dies entsprach rd. 79 'Ib des 
gesamten Aufwands der SCHIG. Rund ein Fünftel der Erträge lukrierte 
die SCHIG von anderen Stellen - z.B. von Eisenbahn- oder Seilbahn­
unternehmen - ftir die ftir diese erbrachten Leistungen. 

Die CHIG halle rd. 61 Mitarbeiter. Dcren Anzahl sank im überprüften 
Zeitraum um rd. 6 'Ib, wogcgen der Personalaufwand der SCHIG in die-
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sem Zeitraum um rd. 8 'Ib stieg. Zudem kaurte die SCHIG externe Leis­
tungen im Bereich der technischen Infrastrukturkontrolle im Umfang 
von 1,6 Mio. EUR zu. 

Rund 27 'Ib der Mitarbeiter waren im Rang eines Experten, fachlichen 
Leiters oder Abteilungsleiters. Rund 30 'Ib der Personalressourcen flos­
sen in unterstützende, administrative Tätigkeitsbereiche (Overhead). 
Dieser Anteil war vergleichswei e hoch. Die Mitarbeiterfluktuation 
betrug bis zu 24 'Ib. 

In den hinsichtlich der eingesetzten Personalressourcen bedeutends­
ten operativen Aufgabenbereichen war eine enge Anbindung und lau­
fende Abstimmung zwischen SCHIG und BMVIT gegeben. 

Die Benannte Stelle der SCHIG zur Interoperabilitätsprüfung von Ei en­
bahnprojekten konnte die Urnsatzziele bis zum Jahr 201 2 in keinem Jahr 
erflillen. Die bis Mitte 201 2  kumulierten Verluste von rd. 1 ,5  Mio. EUR 
wurden schlussendlich vom BMVIT getragen. 

Durch die Übertragung von Aufgaben der öffentlichen Hand an ausge­
gliederte Rechtsträger - wie an das Unternehmen SCHIG - und durch 
die Beschränkung des Interpellationsrechts bei solchen Unternehmen 
war die parlamentarische Kontrolle eingeschränkt. 

Alpine Ski WM 2013,  Investitionen 

Keiner der Beteiligten an der Vorbereitung und Durchflihrung der 
42. FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaft in Schladming 201 3 - insbeson­
dere das Land Steiermark, als der mit 1 52,85 Mio. EUR bedeutendste 
Finanzmittelgeber - hatte einen Gesamtüberblick über die daflir inves­
tierten Mittel von insgesamt 4 1 5,78 Mio. EUR, davon 247,75 Mio. EUR 
von der öffentlichen Hand. 

Das Land Steiermark und das BMLVS richteten kein angemessenes 
Projektmanagement flir die Ausrichtung der AJpinen Ski Weltmeis­
terschart (Sk.i WM 201 3) ein. Sieben Gremien zur Organisation und 
Koordination agierten in vielen Bereichen unabhängig voneinander, 
der Gesamtüberblick und die Gesamtkoordination fehl ten. 

Das Land Steiermark und das BMLVS beschlossen ihre Förderungen 
betreffend die unmittelbar flir die Ausrichtung der Ski WM 201 3  not­
wendige Infrastruktur auf Ba is der mangelhaft dokument ierten Beur­
teilung der WM-Relevanz durch den ÖSV-Bauausschuss. Weder waren 
diese Förderung ent cheidungen nachvollziehbar noch lag ihnen eine 
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vollständige Überprüfung der Notwendigkeit, der Zweckmäßigkeit und 
der Wirtschaftlichkeit zugrunde. 

Das Land Steiermark und das BMLVS fOrderten auch Projekte, obwohl 
sie nicht Bestandteil der Bewerbung für die Ski WM 201 3 waren, oder 
Projekte, rur die der Veranstalter - der österreich ische Skiverband -
ein Entgelt vom Internationalen Skiverband erhielt. 

Hinsichtlich der nachhaltigen touristischen Wirkung der in die 
Ski WM 201 3  investierten öffentlichen Finanzminel ließ sich noch 
kein eindeutiger Trend erkennen. 

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen Gesellschaft m.b.H. wickelte die Bau­
vorhaben Talstation und Servicedeck rur das .lielstadion· - das sport­
liche Zentrum der Ski WM 201 3  - angesichts der Bauvolumina in der 
zur Verrugung stehenden Zeit rechtzeitig für die Vorbereitungen zur 
Ski WM 201 J ab. Die Wahrnehmung ihrer Bauherrnaufgaben zeigte 
in den Bereichen Projektorganisation, Maßnahmen zum Anti-Claim­
management und zur Korruptionsprävention, Kostenplanung sowie 
Vergabe und Abrechnung der Leistungen Mängel. 

Salzburg Hauptbahnhof - Bahnhofsumbau 

Die ÖBB-Infrastruktur AG baute den Salzburger Hauptbahnhofbei lau­
fendem Betrieb in der geplanten Zeit von Anfang 2009 bis Ende 2014 
um. Die prognostizierten Gesamtkosten für den Umbau betrugen 
rd. 2JJ,26 Mio. EUR und werden somit voraussichtlich die geplanten 
Kosten von rd. 246,70 Mio. EUR (11. Rahmenplan 2008 bis 201 3) um 
rd. 1 3,44 Mio. EUR unterschreiten. Allerdings kam es in Teilbereichen, 
wie dem Bauauftrag .Salzburg Hauptbahnhof, Bahnhofsumbau, Bauf 
Tiefbau 2 - Brücken-, Unterbau- und Signal-, Femmelde- und Elek­
trobetriebstechnik-Arbeiten (Tiefbau 2)" und der Sanierung der denk­
malgeschützten Stahldächer, zu merklichen Kostenüberschreitungen. 

Bei der Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben durch die ÖBB-Infra­
struktur AG traten Mängel auf. So beachtete die Gesellschaft zu Beginn 
der Planungsarbciten die Fragen des Denkmalschutzes zu wenig und 
beauftragte den Architekten erst sieben Jahre nach Durchführung des 
Architektenweubewerbs mit der Umwandlung des Salzburger Haupt­
bahnhofs von einem Kopf- in einen Durchgangsbahnhof. Der ursprüng­
lich geplante Baubeginn verschob sich daher von September 1 999 auf 
Februar 2009. Für die erste, später nicht mehr realisierbare, Vorent­
wurfsplanung des Architekten entstand der ÖBB-Infrastruktur AG ein 
verlorener Aufwand von rd. 1 84.000 EUR. 

Bund 2015/18 

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)98 von 100

www.parlament.gv.at



R 

H 

B .. nd 2015/18 

n 

Die Menge rilr den Mehrverbrauch Verpre sgut vervielfachte sich außer­
gewöhnlich (um das rd. 866-Fache von 5.000 kg auf 4,33 Mio. kg); 
der dafür anerkannte Einheitspreis von 1 ,26 EUR/kg war überhöht. 

Die ÖBB-Immobilienmanagemcnt GmbH erarbeitete für die Verpach­
tung der Geschäftslokale weder ein schriftliches Vermarktungskonzept 
noch stellte sie Rentabilitätsbetrachtungen an. 

Triebfahrzel!.!Idisposition und Triebfahrze�9beschaf­
fungen der OBB-Unternehmensgruppe in Osterreich 

Die Triebfahrzeug-Flotte der ÖBB-Untemehmensgruppe umfasste 
Mitte 20 I 4 1 .654 Triebfahrzeuge. Sie setzte sich aus 775 Elektroloks, 
346 Dieselloks, 3 1 4  Elektro-Triebwagen, 51 Railjet-Gamituren sowie 
1 68 Diesel-Triebwagen zusammen. 

Im Zeitraum November 2009 bis September 201 1 war unklar, wel­
che Konzemstrategie die Grundlage für Triebfahrzeugbeschaffungen 
und die Triebfahrzeugdisposition der operativ tätigen Teilgesellschaf­
ten bildete. Im Hinblick auf TriebfahrzeugbeschafTungen fehlte eine 
abgestimmte Strategie kaskade zwischen der Konzernstrategie und den 
Teilstrategien der operativ tätigen Teilgesellschaften. Im März 2014 
stanete die ÖBB-Holding AG ein Konzernprojekt "Triebfahrzeugslra­
tegie 2035", das jedoch infolge konzerninterner Verzögerungen im 
Oktober 2014 noch nicht abgeschlossen war. 

Triebfahrzeugbedingte Verspätungen zeigten im Zeitraum 2009 bis 
201 3  eine leicht rückläufige Tendenz. Mit rd. 2 Mio. Verspätungsmi­
nuten hatten sie 201 3 einen Anteil von rd. 1 6  'lb an den Gesamtver­
spätungen. Etwa drei Vienel der triebfahrzeugbedingten Verspätungen 
waren als Mängel im Bereich der Umlauf- und Einsatzplanung erfasst. 
Die Produktivität der Triebfahrzeug-Umlaufplanung nahm im Zeit­
raum 2009 bis 201 3  bei Elektro-streckenloks um rd. 2 1  'lb zu, bei 
Diesel-Streckenloks um rd. 1 4  'lb ab. Das Konzernprojekt "Neuord­
nung Produktion" bewirkte bis Ende 201 3  Rationalisierungserfolge 
von rd. 85 Mio. EUR. 

Bei der Beschaffung von 100 Elektrotriebwagen für den Nah- und Regi­
onalverkehr waren keine Überlegungen dokumentien, ob der gewählte 
Abruf aus einer bestehenden Rahmenvereinbarung winschafllicher 
war als eine Neuausschreibung. Bei der BeschafTung fielen aufgrund 
nachträglicher Bestelländerungen Mehrkosten von 4,45 Mio. EUR an. 
Aufgrund unklarer strategischer Festlegungen storniene die ÖBB-Per­
sonenverkchr AG erst drei Jahre nach erfolgter Bestellung und Anzah-
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lung die Beschaffung von 1 6  Railjet-Gamituren und gewährte damit 
dem Hersteller de facta drei Jahre lang ein zi nsenloses Da rlehen in 
Höhe von rd. 52,8 Mio. EUR. 

Die Triebfahrzeuge der ÖBB-Untemehmensgruppe hatten zum Teil 
bereits die wirtschaftlich bzw. technisch zweckmäßige Nutzungsdauer 
erreicht, was den Anstieg der Instandhaltungsaufwendungen im Zeit­
raum 2009 bis 201 3 um rd. 51 Mio. EUR (42,S %) mitbedingte. 

Für das Zugsicherungs ystem ETCS lag Mitte 201 4 keine von der ÖBB­
Holding AG beschlossene Gesamtstrategie vor, obwohl das BMVIT eine 
solche Anfang 201 3  ausdrücldich bis Mitte 201 3  angefordert hatte. 
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